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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Steigerung der Attraktivität  
des Dienstes in der Bundeswehr 
(Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetz – BwAttraktStG) 

A. Problem und Ziel 
Die Bundeswehr benötigt für ihre anspruchsvollen Aufgaben sowohl im Grund-
betrieb als auch bei weltweiten Einsätzen qualifizierte, motivierte und belastbare 
Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbeschäftigte. Die Attraktivität des Dienstes 
sichert die Wettbewerbsfähigkeit der Bundeswehr als Arbeitgeber, die eine we-
sentliche Voraussetzung ist für die Gewinnung und langfristige Bindung von ge-
eignetem Personal sowie für den Erhalt der personellen Einsatzbereitschaft und 
damit für die Auftragserfüllung.  
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 27. November 2013 
sieht daher eine Attraktivitätsoffensive für die Bundeswehr vor. 
Die Ansprüche an attraktive Arbeitsbedingungen sind vielfältig und gehen weit 
über monetäre Verbesserungen in Besoldung und Versorgung hinaus. Einen be-
sonderen Stellenwert nimmt die Vereinbarkeit des Dienstes mit familiären Ver-
pflichtungen ein. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, etwa durch die Ein-
führung einer gesetzlichen Arbeitszeit, ermöglichen eine ausgewogene Balance 
zwischen Familie und Dienst unter Berücksichtigung der besonderen Bedingun-
gen des Soldatenberufs.  
Zu diesen besonderen Bedingungen gehört, dass der Dienst in der Bundeswehr 
ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft verlangt. Die militärischen Erfordernisse 
werden daher auch in Zukunft Priorität haben. Allerdings sollen die Belastungen 
künftig noch stärker auf das unabdingbar notwendige Maß reduziert werden. 
Mit der Agenda „BUNDESWEHR IN FÜHRUNG – Aktiv. Attraktiv. Anders.“ 
vom 4. Juni 2014 hat die Bundeswehr ihren Anspruch formuliert, einer der attrak-
tivsten Arbeitgeber Deutschlands zu werden. Die Maßnahmen dieses Artikelge-
setzes sind ein unverzichtbarer Baustein bei der Verfolgung dieses Ziels. 

B. Lösung 
Der Gesetzentwurf sieht Maßnahmen in drei Teilbereichen vor: 
1. Zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Dienstgestaltung 

sind insbesondere vorgesehen: 
– Einführung einer regelmäßigen Arbeitszeit von 41 Stunden in der Wo-

che für Soldatinnen und Soldaten im Grundbetrieb, 
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– Erweiterung der Möglichkeiten für Soldatinnen und Soldaten, Teilzeit-
beschäftigung in Anspruch zu nehmen, 

– Schaffung besserer Beförderungsmöglichkeiten. 
2. Die Attraktivität der Vergütung soll erhöht werden durch:  

– Einführung eines Personalbindungszuschlags für Soldatinnen und Sol-
daten in Personalmangelbereichen, 

– strukturelle Verbesserungen bei den Erschwerniszulagen, 
– Anpassung von Stellenzulagen mit besonderer Bedeutung für den 

Dienstbetrieb, 
– Erhöhung des Wehrsolds. 

3. Zu einer besseren sozialen Absicherung sollen folgende Maßnahmen beitra-
gen: 
– erweiterte Nachversicherung für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf 

Zeit in der gesetzlichen Rentenversicherung,  
– Aufhebung der Anrechnung von nachdienstlichem Einkommen aus pri-

vatwirtschaftlicher Tätigkeit auf die Dienstzeitversorgung von Solda-
tinnen und Soldaten bis zum Erreichen der für den Polizeivollzugs-
dienst geltenden besonderen Altersgrenzen,  

– Verminderung der Belastung für pensionierte Berufssoldatinnen und 
Berufssoldaten mit Verpflichtungen aus einem Versorgungsausgleich,  

– verbesserte Einsatzversorgung für Altfälle. 

C. Alternativen 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Im Finanzplanungszeitraum ergibt sich folgende Ausgabenentwicklung: 

Einzelplan 
Mehrbedarf in Millionen Euro 

2015 2016 2017 2018 

14 119,50 298,70 273,70 252,70 

06 0,51 0,51 0,51 0,51 

08 0,13 3,03 2,53 2,03 

12 0,05 0,05 0,05 0,05 

Die in den Einzelplänen 06, 08, 12 und 14 zu erwartenden Mehrausgaben werden 
in den jeweiligen Einzelplänen im Rahmen des geltenden Finanzplans gegenfi-
nanziert. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Für Bürgerinnen und Bürger entsteht insofern ein einmaliger Erfüllungsaufwand, 
als sie als Soldatinnen und Soldaten sowie Beamtinnen und Beamte in ihrem sol-
daten- oder beamtenrechtlichen Grundverhältnis betroffen sind. Sie können sich 
entscheiden, ob sie das Angebot zur Teilselbsteinkleidung für Mannschaften in 
Anspruch nehmen (Artikel 2 Nummer 6) oder ob sie prüfen lassen, ob für sie die 
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Voraussetzungen der Einsatzversorgung vorliegen (Artikel 10 Nummer 13). Die-
ser Erfüllungsaufwand beträgt rund 320 Stunden. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Der Wirtschaft entstehen keine Bürokratiekosten aus neuen oder erweiterten In-
formationspflichten. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Für die Verwaltung entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 
2,6 Millionen Euro. Der Erfüllungsaufwand wird mit den vorhandenen Personal- 
und Sachmitteln innerhalb der jeweiligen Einzelpläne abgedeckt. Es entstehen 
jährliche Entlastungen in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro.  

F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, insbesondere den mittelständischen Unternehmen, entstehen 
keine zusätzlichen Kosten. 
Die vorgesehenen Regelungen werden keine wesentlichen Änderungen von An-
gebots- und Nachfragestrukturen zur Folge haben. Auswirkungen auf Einzel-
preise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind 
nicht zu erwarten. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 7. Januar 2015 

DIE BUNDESKANZLERIN

An den  
Präsidenten des 
Deutschen Bundestages 
Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Steigerung der Attraktivität  
des Dienstes in der Bundeswehr  
(Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetz – BwAttraktStG) 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend sind das Bundesministerium des Innern und das Bundesministerium der 
Verteidigung. 

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG ist 
als Anlage 2 beigefügt. 

Der Bundesrat hat in seiner 929. Sitzung am 19. Dezember 2014 beschlossen, gegen 
den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen 
zu erheben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 
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Entwurf eines Gesetzes zur Steigerung der Attraktivität  
des Dienstes in der Bundeswehr 

(Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetz – BwAttraktStG)1  

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes 

Das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 150), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3386) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 69i wie folgt gefasst: 

„§ 69i Übergangsregelung aus Anlass des Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetzes und des Bundes-
wehr-Attraktivitätssteigerungsgesetzes“. 

2. § 69i wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 69i 
Übergangsregelung aus Anlass des Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetzes und des Bundeswehr-

Attraktivitätssteigerungsgesetzes“. 
b) In Satz 1 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „1. Dezember 2002“ durch die Angabe „1. Juli 

1992“ ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I S. 1434), das 
zuletzt durch Artikel 13c des Gesetzes vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3836) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 44 wird wie folgt gefasst:  
„§ 44 Personalbindungszuschlag für Soldaten“. 

b) Die Angabe zu § 50 wird wie folgt gefasst: 
„§ 50 Mehrarbeitsvergütung für Soldaten“. 

1 Artikel 5 Nummer 7 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. No-
vember 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. L 299 vom 18.11.2003, S. 9) und der Richtlinie 89/391/EWG des Rates 
vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit (ABl. L 183 vom 29.06.1989, S. 1). 

Anlage 1 
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c) Die Angabe zu Abschnitt 8 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 8 

Dienstkleidung, Heilfürsorge, Unterkunft“. 

d) Die Angabe zu § 69 wird wie folgt gefasst: 
„§ 69 Dienstkleidung, Heilfürsorge, Unterkunft für Soldaten“. 

e) Nach der Angabe zu § 70 wird folgende Angabe eingefügt: 
„§ 70a Dienstkleidung für Beamte der Zollverwaltung“. 

2. § 44 wird wie folgt gefasst: 

„§ 44 
Personalbindungszuschlag für Soldaten 

(1) Ein nicht ruhegehaltfähiger Personalbindungszuschlag kann Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit 
in vom Bundesministerium der Verteidigung bestimmten Verwendungsbereichen mit Personalmangel ge-
währt werden. Satz 1 gilt nicht für Soldaten in der Bundesbesoldungsordnung B. 

(2) Ein Personalmangel in einem Verwendungsbereich liegt vor, wenn die personellen Zielvorgaben, 
die sich aus der militärischen Personalplanung im Rahmen des Haushaltsplans ergeben, seit mindestens sechs 
Monaten zu nicht mehr als 90 Prozent erfüllt werden können und keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
dieser Schwellenwert innerhalb der nächsten sechs Monate überschritten wird. 

(3) Der Zuschlag kann für höchstens 48 Monate entweder als Monatsbetrag oder als Einmalzahlung 
gewährt werden. Die Einmalzahlung kann in Teilbeträge aufgeteilt werden. Der Zuschlag kann einmalig 
erneut gewährt werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen. Die Höhe des Zuschlags kann 
für jeden Monat bis zu 20 Prozent des Grundgehaltes der Stufe 1 der jeweiligen Besoldungsgruppe betragen. 
Maßgeblich ist das bei der Gewährung des Zuschlags geltende Grundgehalt. § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 
Ändert sich während des Zeitraums, für den der Zuschlag gewährt wird, die individuelle Arbeitszeit, ändert 
sich der Zuschlag entsprechend. 

(4) Bei der Entscheidung über die Höhe des Zuschlags und den Zeitraum, für den er gewährt wird, 
sind insbesondere die für den Verwendungsbereich jeweils geforderten fachlichen Qualifikationen der Sol-
daten sowie die Personalgewinnungslage zu berücksichtigen. 

(5) Der Zuschlag wird nicht weitergezahlt 
1. während Zeiten ohne Anspruch auf Dienstbezüge, 
2. während eines Sonderurlaubs unter Fortzahlung der Dienstbezüge zu Beginn des dritten auf den Beginn 

des Sonderurlaubs folgenden Monats, 
3. während einer Unterbrechung der Wahrnehmung des Dienstpostens bei einer Erkrankung einschließlich 

einer Heilkur ab dem dritten Monat, der auf den Eintritt der Unterbrechung folgt; beruht die Erkrankung 
einschließlich der Heilkur auf einem Dienstunfall, wird der Zuschlag weitergewährt bis zum Ende des 
sechsten Monats, der auf den Eintritt der Unterbrechung folgt; § 19 Absatz 2 der Erschwerniszula-
genverordnung in der am 22. März 2012 geltenden Fassung gilt entsprechend, 

4. bei einem Wechsel der Verwendung, wenn zum Zeitpunkt des Wechsels die Voraussetzungen nach 
Absatz 2 für die neue Verwendung nicht vorliegen, 

5. bei Beendigung des Dienstverhältnisses. 
(6) Ist der Zuschlag in den Fällen des Absatzes 5 als Einmalzahlung gewährt worden, so ist er anteilig 

zurückzuzahlen. Von der Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen ganz oder teilweise abgesehen werden. 
(7) Der Zuschlag wird nicht gewährt neben einem Personalgewinnungszuschlag nach § 43, einer Prä-

mie nach § 43a oder einer Verpflichtungsprämie nach § 43b. 
(8) Entscheidungen nach den Absätzen 3 bis 6 trifft das Bundesministerium der Verteidigung oder die 

von ihm bestimmte Stelle. 
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(9) Die Ausgaben für den Personalbindungszuschlag dürfen 0,3 Prozent der im jeweiligen Haushalts-
plan des Dienstherrn veranschlagten jährlichen Besoldungsausgaben, zuzüglich der im Rahmen einer flexi-
bilisierten Haushaltsführung für diesen Zweck erwirtschafteten Mittel, nicht überschreiten. 

(10) Das Bundesministerium der Verteidigung prüft die Wirkung des Zuschlags bis zum 31. Dezember 
2018.“ 

3. § 50 wird wie folgt gefasst: 

„§ 50 
Mehrarbeitsvergütung für Soldaten 

Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Verteidigung und dem Bundesministerium der Finanzen in den in § 30c Ab-
satz 1 des Soldatengesetzes genannten Fällen die Gewährung einer Mehrarbeitsvergütung für Soldaten zu 
regeln, soweit die Mehrarbeit nicht durch Dienstbefreiung ausgeglichen wird. Die Vergütung darf nur für 
Soldaten in Bereichen vorgesehen werden, in denen nach der Art der Dienstverrichtung eine Mehrarbeit 
messbar ist. Die Höhe der Vergütung ist nach dem Umfang der tatsächlich geleisteten Mehrarbeit festzuset-
zen. Sie ist unter Zusammenfassung von Besoldungsgruppen zu staffeln; für Teilzeitbeschäftigte können 
abweichende Regelungen getroffen werden.“ 

4. In § 50a Satz 1 werden nach den Wörtern „Bundesministerium der Finanzen“ die Wörter „in den in § 30c 
Absatz 4 des Soldatengesetzes genannten Fällen“ eingefügt. 

5. Die Überschrift des Abschnitts 8 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 8 
Dienstkleidung, Heilfürsorge, Unterkunft“. 

6. § 69 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift wird das Wort „Dienstbekleidung“ durch das Wort „Dienstkleidung“ ersetzt. 
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Sätzen 1 bis 3 wird jeweils das Wort „Dienstbekleidung“ durch das Wort „Dienstkleidung“ 
ersetzt. 

bb) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
„Nicht den Laufbahnen der Offiziere angehörende Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, die auf 
mindestens acht Jahre verpflichtet sind und noch mindestens vier Jahre im Dienst verbleiben, er-
halten auf Antrag einen Zuschuss für die Beschaffung der Ausgehuniform; nach Ablauf von fünf 
Jahren kann der Zuschuss erneut gewährt werden.“ 

7. § 70 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Beamten des Polizeivollzugsdienstes der Bundespolizei werden die Ausrüstung und die Dienst-

kleidung unentgeltlich bereitgestellt. Abweichend hiervon kann das Bundesministerium des Innern bestim-
men, dass Beamte des gehobenen und des höheren Polizeivollzugsdienstes der Bundespolizei Dienstklei-
dung, die nicht zur Einsatz- und Arbeitsausstattung gehört, selbst zu beschaffen haben. Ihnen wird für die zu 
beschaffende Dienstkleidung ein einmaliger Bekleidungszuschuss und für deren besondere Abnutzung eine 
Entschädigung gewährt. Der Zuschuss und die Entschädigung nach Satz 3 sollen an eine vom Bundesminis-
terium des Innern bestimmte Kleiderkasse geleistet werden. Das Nähere zu den Sätzen 2 bis 4 regelt das 
Bundesministerium des Innern durch allgemeine Verwaltungsvorschrift. Die Sätze 1 bis 4 gelten für Ver-
waltungsbeamte der Bundespolizei, soweit sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet werden, entspre-
chend.“ 
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8. Nach § 70 wird folgender § 70a eingefügt: 

„§ 70a 
Dienstkleidung für Beamte der Zollverwaltung 

(1) Beamten der Zollverwaltung, die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, wird diese 
unentgeltlich bereitgestellt. Beamten, die zur Teilnahme am Dienstsport verpflichtet sind, wird für die dienst-
lich bedingte Abnutzung privater Sportkleidung eine Abnutzungsentschädigung gewährt.  

(2) Die Einzelheiten regelt das Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium des Innern durch allgemeine Verwaltungsvorschrift.“ 

9. Anlage I wird wie folgt geändert: 
a) Vorbemerkung Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. Zulage für Soldaten in der militärischen Führung oder der Ausbildung im Außendienst 
(1) Soldaten, die in Führungs- oder Ausbildungsfunktionen überwiegend im Außendienst ver-

wendet werden, erhalten eine Stellenzulage nach Anlage IX. Die Zulage wird frühestens nach einer 
Dienstzeit von insgesamt 15 Monaten gewährt. 

(2) Durch die Stellenzulage werden die mit dem Außendienst verbundenen Erschwernisse und 
Aufwendungen mit abgegolten. 

(3) Die Stellenzulage wird neben einer Stellenzulage nach den Nummern 5a, 6, 8, 9 oder 9a nur 
gewährt, soweit sie diese übersteigt. 

(4) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften erlässt das Bundesministerium der Verteidigung 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern.“ 

b) Vorbemerkung Nummer 6 Absatz 1 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 
„Die Stellenzulage erhöht sich um den Betrag nach Anlage IX für Soldaten, die als verantwortliche 
Luftfahrzeugführer mit der Berechtigung eines Kommandanten auf Flugzeugen verwendet werden, für 
die eine Mindestbesatzung von zwei Luftfahrzeugführern vorgeschrieben ist. Die Erhöhung gilt bis zum 
31. Dezember 2019.“ 

c) In Vorbemerkung Nummer 11 Absatz 1 wird in dem Satzteil vor Buchstabe a die Angabe „2014“ durch 
die Angabe „2019“ ersetzt. 

d) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 5“ wird wie folgt geändert:  
aa) In der Angabe „Oberstabsgefreiter1, 4“ wird die Angabe „, 4“ gestrichen. 
bb) Die Fußnote 4 wird aufgehoben. 

e) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 6“ wird in Fußnote 1 Satz 2 die Angabe „20 Prozent“ 
durch die Angabe „50 Prozent“ ersetzt. 

f) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 2“ wird die Angabe  
„Direktor beim Evangelischen Kirchenamt der Bundeswehr“  
durch folgende Angabe ersetzt:  
„Direktor beim Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr“. 

g) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 3“ wird wie folgt geändert: 
aa) Die Angabe  

„Direktor bei einer Wehrtechnischen Dienststelle  
 als Leiter des Musterprüfwesens für Luftfahrtgerät “  

wird gestrichen. 
bb) Nach der Angabe  

„Direktor beim/bei der …4“  
wird die Angabe  
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„  als ständiger Vertreter des Leiters der Abteilung Personalgewinnung im Bundesamt für das 
Per “  
durch folgende Angabe ersetzt: 
„  als der ständige Vertreter des Leiters der Abteilung Personalgewinnung im Bundesamt für das 

“. 
cc) Nach der Angabe  

„Direktor beim Bundesnachrichtendienst5“  
wird folgende Angabe eingefügt: 
„Direktor beim Luftfahrtamt der Bundeswehr  
 “. 

dd) Nach der Angabe  
„Direktor und Professor beim Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr“  
wird die Angabe  
„  “  
durch folgende Angabe ersetzt: 

als der Leiter der Abteilung Angewandte Geowissenschaften “. 
h) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 4“ wird wie folgt geändert: 

aa) Die Angabe  
„Erster Direktor beim Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr  

 als ständiger Vertreter des Amtschefs “  
wird gestrichen. 

bb) Nach der Angabe  
„Erster Direktor beim Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr“  
wird die Angabe  
„  als ständiger “  
durch folgende Angabe ersetzt: 
„  als der ständige Vertreter “. 

i) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 6“ wird wie folgt geändert: 
aa) Nach der Angabe  

„Erster Direktor beim Bundesnachrichtendienst4“  
wird folgende Angabe eingefügt: 
„Erster Direktor beim Luftfahrtamt der Bundeswehr  
 als der ständig “. 

bb) Nach der Angabe  
„Erster Direktor beim Planungsamt der Bundeswehr“  
wird die Angabe  
„  als ständiger Vertreter des Amtschefs “  
durch folgende Angabe ersetzt: 
„  “. 

cc) Die Angabe 
„Präsident des Bundeszentralamtes für Steuern“ 
wird gestrichen. 

j) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 8“ wird nach der Angabe 
„Präsident des Bundeskartellamtes“ 
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folgende Angabe eingefügt: 
„Präsident des Bundeszentralamtes für Steuern“. 

10. Anlage IX erhält die aus dem Anhang zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung. 

Artikel 3 

Änderung der Erschwerniszulagenverordnung 

Die Erschwerniszulagenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I 
S. 3497), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 20. August 2013 (BGBl. I S. 3286) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Angabe zu § 23e werden die Wörter „Kampfschwimmer und“ gestrichen. 
b) Die Angabe zu § 23j wird wie folgt gefasst: 

„§ 23j Zulage für Verwendungen in verbunkerten Anlagen im Geschäftsbereich des Bundesministe-
riums der Verteidigung“. 

2. In § 3 Absatz 4 werden die Wörter „der Dienst während Übungen,“ gestrichen. 
3. In § 7 Absatz 3 werden die Wörter „Kampfschwimmer- oder“ gestrichen und werden nach der Angabe 

„§ 23e“ die Wörter „und der Zulage für Spezialkräfte der Bundeswehr nach § 23m“ eingefügt. 
4. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 3 wird die Angabe „3,83 Euro“ durch die Angabe „4,67 Euro“ ersetzt. 
bb) In Satz 4 wird die Angabe „0,77 Euro“ durch die Angabe „0,94 Euro“ und die Angabe „7,68 Euro“ 

durch die Angabe „9,40 Euro“ ersetzt. 
b) In Absatz 3 wird die Angabe „Absatz 2“ gestrichen. 

5. § 11 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird die Angabe „25,56 Euro“ durch die Angabe „35,78 Euro“ ersetzt. 
bb) Satz 5 wird aufgehoben. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „255,65 Euro“ durch die Angabe „357,80 Euro“ ersetzt. 
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „15,34 Euro“ durch die Angabe „21,48 Euro“ ersetzt. 
bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

d) Absatz 4 wird aufgehoben. 
e) Absatz 5 wird Absatz 4 und die Angabe „Absatz 2“ wird gestrichen. 

6. § 13 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „1,53 Euro“ durch die Angabe „2,14 Euro“, die Angabe „2,56 Euro“ 
durch die Angabe „3,58 Euro“, die Angabe „4,09 Euro“ durch die Angabe „5,73 Euro“, die Angabe 
„6,65 Euro“ durch die Angabe „9,31 Euro“ und die Angabe „9,20 Euro“ durch die Angabe 
„12,88 Euro“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „0,51 Euro“ durch die Angabe „0,71 Euro“, die Angabe „1,02 Euro“ 
durch die Angabe „1,43 Euro“, die Angabe „1,53 Euro“ durch die Angabe „2,14 Euro“ und die 
Angabe „2,05 Euro“ durch die Angabe „2,87 Euro“ ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Nummer 1 wird die Angabe „1,02 Euro“ durch die Angabe „1,43 Euro“ ersetzt. 
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bb) In Nummer 2 wird die Angabe „1,53 Euro“ durch die Angabe „2,14 Euro“ ersetzt. 
cc) In Nummer 3 wird die Angabe „2,05 Euro“ durch die Angabe „2,87 Euro“ ersetzt. 

7. § 16 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 2 wird die Angabe „2,05 Euro“ durch die Angabe „2,87 Euro“ ersetzt. 
b) In Satz 3 wird die Angabe „0,51 Euro“ durch die Angabe „0,71 Euro“ ersetzt. 

8. In § 16a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „7,67 Euro“ durch die Angabe „9,36 Euro“ und die Angabe 
„76,70 Euro“ durch die Angabe „93,60 Euro“ ersetzt. 

9. § 21 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird in dem Satzteil nach Nummer 4 die Angabe „15,34 Euro“ durch die Angabe 

„21,48 Euro“ ersetzt. 
b) In Absatz 2 Satz 1 wird in dem Satzteil nach Nummer 7 die Angabe „46,02 Euro“ durch die Angabe 

„64,43 Euro“ ersetzt. 
c) In Absatz 3 wird in dem Satzteil nach Nummer 3 die Angabe „61,36 Euro“ durch die Angabe 

„85,90 Euro“ ersetzt. 
10. § 22a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Nummer 1 wird die Angabe „230 Euro“ durch die Angabe „302 Euro“ ersetzt. 
bb) In Nummer 2 wird die Angabe „180 Euro“ durch die Angabe „242 Euro“ ersetzt. 
cc) In Nummer 4 wird die Angabe „80 Euro“ durch die Angabe „96 Euro“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 wird die Angabe „60 Euro“ durch die Angabe „72 Euro“ und die Angabe „50 Euro“ durch 
die Angabe „60 Euro“ ersetzt. 

11. In § 23a wird die Angabe „51,13 Euro“ durch die Angabe „71,58 Euro“ ersetzt. 
12. § 23b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Buchstabe a wird die Angabe „80,53 Euro“ durch die Angabe „112,74 Euro“ ersetzt. 
bbb) In Buchstabe b wird die Angabe „53,69 Euro“ durch die Angabe „75,17 Euro“ ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe „2,68 Euro“ durch die Angabe „3,75 Euro“ ersetzt. 
b) In Absatz 6 Nummer 1 wird die Angabe „53,69 Euro“ durch die Angabe „75,17 Euro“ ersetzt. 

13. § 23c Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 
aaa) In Buchstabe a wird die Angabe „230,08 Euro“ durch die Angabe „322,20 Euro“ ersetzt. 
bbb) In Buchstabe b wird die Angabe „103,54 Euro“ durch die Angabe „144,96 Euro“ ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe „7,67 Euro“ durch die Angabe „10,74 Euro“ ersetzt. 
b) In Satz 2 wird die Angabe „0,38 Euro“ durch die Angabe „0,53 Euro“ ersetzt. 

14. § 23d Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
a) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a wird die Angabe „23,01 Euro“ durch die Angabe „32,10 Euro“ ersetzt. 
bb) In Buchstabe b wird die Angabe „15,34 Euro“ durch die Angabe „21,40 Euro“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „0,77 Euro“ durch die Angabe „1,07 Euro“ ersetzt. 



Drucksache 18/3697 – 14 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 
15. § 23e wird wie folgt gefasst: 

„§ 23e 
Zulage für Minentaucher 

(1) Soldaten, die als Minentaucher verwendet werden oder sich in der Ausbildung zum Minentaucher 
befinden, erhalten eine Zulage (Minentaucherzulage) in Höhe von 550 Euro monatlich.  

(2) Eine Minentaucherzulage erhält auch, wer als ausgebildeter Minentaucher nicht entsprechend ver-
wendet wird, jedoch zur Erhaltung der erforderlichen Berechtigungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kennt-
nisse verpflichtet ist. Die Zulage beträgt: 
1. wenn zusätzlich die Verpflichtung zur Teilnahme an 

Minentaucheinsätzen angeordnet ist 392 Euro monatlich, 
2. im Übrigen 270 Euro monatlich. 

(3) Die Minentaucherzulage wird nicht gewährt neben der U-Boot-Zulage nach § 23c.“ 
16. § 23f wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 wird die Angabe „470 Euro“ durch die Angabe „564 Euro“ ersetzt. 
bbb) In Nummer 2 wird die Angabe „360 Euro“ durch die Angabe „432 Euro“ ersetzt. 
ccc) In Nummer 3 wird die Angabe „310 Euro“ durch die Angabe „372 Euro“ ersetzt. 
ddd) In Nummer 4 wird die Angabe „245 Euro“ durch die Angabe „294 Euro“ ersetzt. 
eee) In Nummer 5 wird die Angabe „150 Euro“ durch die Angabe „180 Euro“ ersetzt. 
fff) In Nummer 6 wird die Angabe „140 Euro“ durch die Angabe „168 Euro“ ersetzt. 
ggg) In Nummer 7 wird die Angabe „115 Euro“ durch die Angabe „138 Euro“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „7,66 Euro“ durch die Angabe „9,20 Euro“ ersetzt. 
b) In Absatz 4 wird die Angabe „120 Euro“ durch die Angabe „144 Euro“, die Angabe „90 Euro“ durch 

die Angabe „108 Euro“ und die Angabe „80 Euro“ durch die Angabe „96 Euro“ ersetzt. 
c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „330 Euro“ durch die Angabe „396 Euro“ ersetzt. 
bb) In Nummer 2 wird die Angabe „225 Euro“ durch die Angabe „270 Euro“ ersetzt. 

17. § 23g Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Buchstabe a wird die Angabe „153,39 Euro“ durch die Angabe „214,75 Euro“ ersetzt. 
b) In Buchstabe b wird die Angabe „102,26 Euro“ durch die Angabe „143,16 Euro“ ersetzt. 

18. § 23h wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 4 wird die Angabe „115,04 Euro“ durch die Angabe „161,06 Euro“ und die Angabe 

„34,51 Euro“ durch die Angabe „48,31 Euro“ ersetzt. 
b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aaa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

1. „ der Zulage für Beamte als Verdeckte Ermittler nach § 22 in Höhe von 53,69 Euro 
monatlich,“. 

bbb) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 23m“ durch die Angabe „§ 23m Absatz 1“ und die 
Angabe „63,91 Euro“ durch die Angabe „89,47 Euro“ ersetzt. 

ccc) In Nummer 3 wird die Angabe „95,87 Euro“ durch die Angabe „134,22 Euro“ ersetzt. 
bb) In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 2“ gestrichen. 
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19. In § 23i Absatz 3 wird die Angabe „81,81 Euro“ durch die Angabe „114,53 Euro“, die Angabe „102,26 Euro“ 

durch die Angabe „143,16 Euro“, die Angabe „122,71 Euro“ durch die Angabe „171,79 Euro“, die Angabe 
„143,16 Euro“ durch die Angabe „200,42 Euro“, jeweils die Angabe „76,69 Euro“ durch die Angabe 
„107,37 Euro“, die Angabe „30,68 Euro“ durch die Angabe „42,95 Euro“, die Angabe „40,90 Euro“ durch 
die Angabe „57,26 Euro“, die Angabe „51,13 Euro“ durch die Angabe „71,58 Euro“ und die Angabe 
„61,36 Euro“ durch die Angabe „85,90 Euro“ ersetzt. 

20. § 23j wird wie folgt gefasst: 

„§ 23j 
Zulage für Verwendungen in verbunkerten Anlagen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Ver-

teidigung 
(1) Wer ständig innerhalb einer verbunkerten Anlage verwendet wird, erhält eine Zulage (Bunkerzu-

lage) in Höhe von 30 Euro monatlich. 
(2) Verbunkerte Anlagen sind Gebäude ohne direkte Zufuhr von natürlichem Licht und Außenluft. 
(3) Das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm ermächtigte Stelle stellt fest, welche 

Gebäude die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllen.“ 
21. § 23k wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „61,36 Euro“ durch die Angabe „85,90 Euro“ ersetzt. 
b) In Absatz 2 werden die Wörter „, einer Zulage nach § 23j“ gestrichen und wird die Angabe „34,51 Euro“ 

durch die Angabe „48,31 Euro“, die Angabe „51,13 Euro“ durch die Angabe „71,58 Euro“ und die 
Angabe „115,04 Euro“ durch die Angabe „161,06 Euro“ ersetzt. 

22. § 23l wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird in dem Satzteil nach Nummer 2 die Angabe „57,52 Euro“ durch die Angabe 

„80,53 Euro“ ersetzt. 
b) In Absatz 3 wird die Angabe „23,01 Euro“ durch die Angabe „32,21 Euro“ ersetzt. 
c) In Absatz 4 wird die Angabe „38,35 Euro“ durch die Angabe „53,69 Euro“ und die Angabe 

„15,34 Euro“ durch die Angabe „21,48 Euro“ ersetzt. 
23. § 23m wird wie folgt gefasst: 

„§ 23m 
Zulage für Spezialkräfte der Bundeswehr 

(1) Wer als Kommandosoldat oder als Kampfschwimmer für Einsatzaufgaben der Spezialkräfte der 
Bundeswehr verwendet wird, erhält eine Zulage in Höhe von 900 Euro monatlich. Die Zulage erhält auch, 
wer nach Abschluss eines Auswahlverfahrens bei den Spezialkräften der Bundeswehr für eine Verwendung 
im Sinne des Satzes 1 ausgebildet wird. 

(2) Eine Zulage erhält auch, wer als ausgebildeter Kommandosoldat oder Kampfschwimmer nicht 
entsprechend verwendet wird, jedoch zur Erhaltung der erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kennt-
nisse verpflichtet ist. Die Zulage beträgt: 
1. wenn zusätzlich die Verpflichtung zur Teilnahme an 

Einsätzen der Spezialkräfte angeordnet ist 640 Euro monatlich, 
2. im Übrigen 440 Euro monatlich. 

(3) Die Zulage nach Absatz 1 wird neben einer Stellenzulage oder neben einer Fliegerzulage nach 
§ 23f nur gewährt, soweit sie diese übersteigt. Die Zulage nach Absatz 2 wird neben einer Stellenzulage oder 
neben einer Zulage nach Abschnitt 4 nur gewährt, soweit der Gesamtbetrag die Zulage nach Absatz 1 nicht 
übersteigt.“ 

24. § 23n Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 1 wird die Angabe „92,03 Euro“ durch die Angabe „128,84 Euro“ ersetzt. 
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b) In Nummer 2 wird die Angabe „76,69 Euro“ durch die Angabe „107,37 Euro“ ersetzt. 
c) In Nummer 3 wird die Angabe „61,36 Euro“ durch die Angabe „85,90 Euro“ ersetzt. 
d) In Nummer 4 wird die Angabe „46,02 Euro“ durch die Angabe „64,43 Euro“ ersetzt. 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

In § 131 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 10. Oktober 
2013 (BGBl. I S. 3786) geändert worden ist, werden die Wörter „die Wehrbereichsverwaltung“ durch die Wörter 
„das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr“ ersetzt. 

Artikel 5 

Änderung des Soldatengesetzes  

Das Soldatengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3386) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 30b folgende Angabe eingefügt: 

„§ 30c Arbeitszeit“. 
2. In § 17 Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „§ 26 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 

S. 1045)“ durch die Wörter „§ 25 Absatz 3 Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes“ ersetzt. 
3. In § 21 Satz 1 wird vor dem Wort „Genehmigung“ das Wort „vorherigen“ eingefügt. 
4. Dem § 28a Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Es kann seine Zuständigkeit auf andere Stellen übertragen.“ 
5. § 29 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 
6. § 30a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Einem Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit kann auf Antrag Teilzeitbeschäftigung im Um-

fang von mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 30c Absatz 1 und bis zur jeweils 
beantragten Dauer, längstens für zwölf Jahre bewilligt werden, soweit dienstliche Gründe nicht entge-
genstehen. Die Teilzeitbeschäftigung soll bewilligt werden, wenn er mindestens ein Kind unter 18 Jah-
ren oder einen pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreut oder pflegt und zwingende 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Die Pflegebedürftigkeit ist nachzuweisen durch ein ärztliches 
Gutachten oder durch eine Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung oder durch eine entsprechende Bescheinigung einer privaten Pflegeversicherung. So-
weit Anspruch auf Elternzeit nach § 28 Absatz 7 besteht, kann anstelle von Elternzeit eine Teilzeitbe-
schäftigung auch im Umfang von weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden. 
Der Anspruch auf Elternzeit vermindert sich um die Zeit, in der diese Teilzeitbeschäftigung in Anspruch 
genommen wird.“ 

b) In Absatz 4 wird das Wort „Rahmendienstzeit“ durch die Wörter „regelmäßige Arbeitszeit gemäß § 30c 
Absatz 1“ ersetzt. 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
„(5) Das Nähere zur Teilzeitbeschäftigung der Soldaten wird in einer Rechtsverordnung geregelt. 

Dort können auch bestimmte Verwendungen und Truppenteile festgelegt werden, in denen eine Teil-
zeitbeschäftigung nicht möglich ist. Des Weiteren kann darin, außer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 4, 
vor der erstmaligen Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung eine Mindestdienstzeit von höchstens vier 
Jahren gefordert werden.“ 
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7. Nach § 30b wird folgender § 30c eingefügt: 

„§ 30c 
Arbeitszeit 

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit der Soldaten beträgt grundsätzlich wöchentlich 41 Stunden. Ausnah-
men können gelten für schwerbehinderte Soldaten, für Soldaten mit Erziehungs- und Pflegepflichten, für 
Soldaten, denen die Führung eines Langzeitkontos gestattet worden ist, für Führungskräfte vom Dienstgrad 
Brigadegeneral oder von vergleichbaren Dienstgraden an aufwärts sowie bei Bereitschaftsdienst. Arbeitszeit 
ist die Zeit von Beginn bis zum Ende des Dienstes ohne die Ruhepausen. 

(2) Der Soldat ist verpflichtet, über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus militärischen 
Dienst zu leisten, soweit die Besonderheiten dieses Dienstes es erfordern und sich die Mehrarbeit auf Aus-
nahmen beschränkt. Wird er durch eine dienstlich angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als 5 Stun-
den im Monat über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, so ist ihm für diese Mehrarbeit innerhalb 
eines Jahres entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. Das gilt nicht, soweit eine Dienstbefreiung aus 
zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich ist. 

(3) Bei Bereitschaftsdienst kann die regelmäßige Arbeitszeit entsprechend den dienstlichen Bedürf-
nissen angemessen verlängert werden. In kurativen Sanitätseinrichtungen der Bundeswehr kann die Arbeits-
zeit auf bis zu 54 Stunden im Siebentageszeitraum verlängert werden, wenn  
1. hierfür ein zwingendes dienstliches Bedürfnis besteht, 
2. der Soldat sich hierzu schriftlich oder elektronisch bereit erklärt und 
3. die allgemeinen Grundsätze der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes beachtet werden. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden bei Tätigkeiten im Rahmen von 
1. Einsätzen und einsatzgleichen Verpflichtungen, insbesondere  

a) im Rahmen mandatierter Auslandseinsätze,  
b) zur Landesverteidigung, im Spannungsfall oder im Rahmen des inneren Notstandes,  
c) im Rahmen nationaler Krisenvorsorge,  
d) zur Bündnisverteidigung im Rahmen der Organisation des Nordatlantikvertrages und  
e) zur Beteiligung an militärischen Aufgaben im Rahmen der Vereinten Nationen oder der Gemein-

samen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union, 
2. Amtshilfe bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen und im Rahmen der drin-

genden Eilhilfe, humanitärer Hilfsdienste und Hilfeleistungen nach § 2 Absatz 2 Satz 3 des Parlaments-
beteiligungsgesetzes, 

3. mehrtägigen Seefahrten, 
4. Alarmierungen und Zusammenziehungen sowie militärischen Ausbildungen zur Vorbereitung von 

Einsätzen und Verwendungen in den Fällen der Nummern 1 und 2 sowie 
5. Übungs- und Ausbildungsvorhaben, bei denen Einsatzbedingungen nach den Nummern 1 und 2 simu-

liert werden. 
(5) Eine Rechtsverordnung bestimmt das Nähere 

1. zur Regelung der Arbeitszeit, insbesondere  
a) zu ihrer Dauer, 
b) zu Möglichkeiten ihrer flexiblen Ausgestaltung,  
c) zur Kontrolle ihrer Einhaltung und  
d) zum Zeitausgleich, sowie  

2. zur Gewährleistung eines größtmöglichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei den Tätigkeiten nach 
Absatz 4. 
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Eine Kontrolle der Einhaltung der Arbeitszeit mittels automatisierter Datenverarbeitungssysteme ist zuläs-
sig, soweit diese Systeme eine Mitwirkung des Soldaten erfordern. Die erhobenen Daten dürfen nur für Zwe-
cke der Arbeitszeitkontrolle, der Wahrung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften und des gezielten Personal-
einsatzes verwendet werden, soweit dies zur Aufgabenwahrnehmung der jeweils zuständigen Stelle erfor-
derlich ist. In der Rechtsverordnung sind Löschfristen für die erhobenen Daten vorzusehen. Die Rechtsver-
ordnung kann die Erprobung innovativer und flexibler Arbeitszeitmodelle mit Langzeitkonten gestatten und 
hierbei vorsehen, dass Erholungsurlaub auf Antrag einem Langzeitkonto gutgeschrieben werden darf. Die 
Rechtsverordnung kann auch das Ermessen bindende Vorgaben zur Bewilligung von Urlaub im Zusammen-
hang mit den Tätigkeiten nach Absatz 4 vorsehen.“ 

8. Dem § 31 wird folgender Absatz 8 angefügt: 
„(8) In einer Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, Soldaten mit Familienpflichten im Sinne des 

§ 4 Absatz 1 des Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetzes diejenigen Kosten für eine Familien- und 
Haushaltshilfe zu erstatten, die durch besondere Verwendungen im Ausland gemäß § 56 Absatz 1 des Bun-
desbesoldungsgesetzes, durch die einsatzvorbereitende Ausbildung dazu, durch einsatzgleiche Verpflichtun-
gen oder durch Dauereinsatzaufgaben entstehen. Als Voraussetzung für die Erstattung ist festzulegen, dass 
1. der Soldat dem nächsthöheren Disziplinarvorgesetzten eine Betreuungs- oder Pflegesituation unverzüg-

lich anzeigt,  
2. die Situation bei Durchführung der Verwendung nur über eine nicht zu den nahen Bezugspersonen 

zählende externe Betreuungs- oder Pflegekraft beherrschbar ist, 
3. der Soldat aus schwerwiegenden dienstlichen Gründen nicht aus der geplanten oder laufenden Verwen-

dung herausgelöst werden kann, 
4. die Kosten nicht nach anderen Vorschriften auch nur teilweise erstattet werden können und 
5. die Kosten nachgewiesen werden. 
Die Erstattung ist auf höchstens 50 Euro pro Tag zu begrenzen. Die Rechtsverordnung regelt das Nähere zur 
Anspruchsausgestaltung und zum Verfahren.“ 

9. In § 38 Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „§§ 64 oder 66 des Strafgesetzbuches“ durch die Wörter 
„§§ 64, 66, 66a oder § 66b des Strafgesetzbuches oder der Sicherungsverwahrung nach Bestimmungen des 
§ 7 oder des § 106 des Jugendgerichtsgesetzes“ ersetzt. 

10. In § 40 Absatz 3 werden die Wörter „(§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Soldatenversorgungsgesetzes)“ durch die 
Wörter „(§ 9 Absatz 1 Nummer 1 des Soldatenversorgungsgesetzes)“ ersetzt. 

11. Dem § 46 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
„In den Fällen des Satzes 1 Nummer 8 kann das Bundesministerium der Verteidigung seine Zuständigkeit 
auf andere Stellen übertragen.“ 

12. Dem § 49 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 
„Das Bundesministerium der Verteidigung kann seine Zuständigkeit auf andere Stellen übertragen.“ 

13. In § 50 Absatz 2 Satz 2 wird vor dem Wort „Altersgrenze“ das Wort „allgemeinen“ eingefügt. 
14. In § 51 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „der wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand getreten 

ist oder versetzt worden ist“ durch die Wörter „der wegen Erreichens einer allgemeinen Altersgrenze in den 
Ruhestand getreten ist oder wegen Überschreitens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt 
worden ist“ ersetzt. 

15. § 55 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
„Für den Soldaten auf Zeit gilt § 46 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 5 sowie 7 und 8 und 
Satz 2 und 3 entsprechend.“ 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „gelten Satz 2 und § 46 Abs. 3a Satz 2 nicht“ durch die Wörter „gilt 
§ 46 Absatz 3a Satz 1 entsprechend“ ersetzt. 

b) In Absatz 6 Satz 3 werden die Wörter „(§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Soldatenversorgungsgesetzes)“ 
durch die Wörter „(§ 9 Absatz 1 Nummer 2 des Soldatenversorgungsgesetzes)“ ersetzt. 
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16. § 58 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für diejenigen, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b leisten oder 
zu den in § 60 genannten Dienstleistungen herangezogen werden.“ 

17. In § 59 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „der wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand getreten 
ist oder versetzt worden ist“ durch die Wörter „der wegen Erreichens einer allgemeinen Altersgrenze in den 
Ruhestand getreten ist oder wegen Überschreitens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt 
worden ist“ ersetzt. 

18. § 93 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt: 
„5. die regelmäßige Arbeitszeit und Maßnahmen zur Gewährung eines größtmöglichen Arbeits- 

und Gesundheitsschutzes bei besonderen Tätigkeiten nach § 30c Absatz 5,“. 
bb) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
„(3) Das Bundesministerium der Verteidigung erlässt im Einvernehmen mit dem Bundesministe-

rium des Innern und dem Bundesministerium der Finanzen die Rechtsverordnungen über 
1. das Ausbildungsgeld nach § 30 Absatz 2, 
2. die Kostenerstattung für Familien- und Haushaltshilfen nach § 31 Absatz 8.“ 

Artikel 6 

Änderung der Soldatenlaufbahnverordnung 

§ 18 Absatz 2 Satz 2 der Soldatenlaufbahnverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 
2011 (BGBl. I S. 1813), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 730) 
geändert worden ist, wird aufgehoben. 

Artikel 7 

Änderung der Soldatinnen- und Soldatenteilzeitbeschäftigungsverordnung 

Die Soldatinnen- und Soldatenteilzeitbeschäftigungsverordnung vom 9. November 2005 (BGBl. I S. 3157), 
die durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. September 2009 (BGBl. I S. 3014) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
1. § 1 wird aufgehoben. 
2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 
Antrag auf familienbedingte Teilzeitbeschäftigung“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Im Antrag auf familienbedingte Teilzeitbeschäftigung (§ 30a Absatz 1 Satz 2 des Soldaten-

gesetzes) ist darzulegen, dass mindestens ein Kind unter 18 Jahren, eine pflegebedürftige sonstige An-
gehörige oder ein pflegebedürftiger sonstiger Angehöriger tatsächlich zu betreuen oder zu pflegen ist. 
Teilzeitbeschäftigung zur Betreuung oder Pflege mindestens eines Kinds unter 18 Jahren kann von bei-
den in einem Wehrdienstverhältnis stehenden Elternteilen beantragt werden. Beantragt werden kann 
eine anteilige, jeweils alleinige oder gemeinsame Teilzeitbeschäftigung.“ 
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c) Absatz 3 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 
„5. Ehepartnerinnen und Ehepartner der Geschwister, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner der Ge-

schwister, Geschwister der Ehepartnerinnen und Ehepartner und Geschwister der Lebenspartne-
rinnen und Lebenspartner,“. 

3. In § 4 Absatz 3 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 die Wörter „Zuständigkeit nach den Absätzen 1 und 
2 gilt“ durch die Wörter „Absätze 1 und 2 gelten“ ersetzt. 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 6 
Ausschlüsse und Beschränkungen“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. für Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter in Bundeswehrkrankenhäusern.“ 
bb) Die Nummern 5 bis 8 werden aufgehoben. 
cc) Folgender Satz wird angefügt: 

„Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell (§ 9) beantragt wird.“ 
c) Die folgenden Absätze 3 bis 5 werden angefügt: 

„(3) Teilzeitbeschäftigung kann erst für einen Zeitraum nach einer Dienstzeit von vier Jahren be-
willigt werden. Satz 1 gilt nicht für Teilzeitbeschäftigung zur Betreuung oder Pflege mindestens eines 
Kinds unter 18 Jahren, wenn ein Anspruch auf Elternzeit nach § 28 Absatz 7 des Soldatengesetzes 
besteht. Die Dienstzeit im Sinne dieser Verordnung beginnt mit dem Tag der Berufung in das Wehr-
dienstverhältnis. Ein vor der Berufung geleisteter früherer Wehrdienst wird angerechnet. 

(4) Die nach § 4 zuständige Dienststelle kann von den Ausschlüssen des Absatzes 1 im Einzelfall 
Ausnahmen zulassen, wenn die Versagung der Teilzeitbeschäftigung eine besondere persönliche Härte 
darstellen würde und keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen. Sie kann von der Beschrän-
kung des Absatzes 3 im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn dem keine dienstlichen Gründe entge-
genstehen. 

(5) Ist Teilzeitbeschäftigung zur Betreuung oder Pflege von mindestens einem Kind unter 18 
Jahren bewilligt worden, darf über die befristete Rückkehr zur Vollzeitbeschäftigung nach Absatz 2 nur 
mit Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidigung entschieden werden, solange Anspruch auf 
Elternzeit nach § 28 Absatz 7 des Soldatengesetzes besteht. Andere dienstrechtliche Maßnahmen, die 
dasselbe Ziel verfolgen, bedürfen ebenfalls der Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidi-
gung.“ 

5. § 7 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Satz 1 bis 3 wird aufgehoben. 
b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Ein Antrag auf familienbedingte Teilzeitbeschäftigung soll nicht abgelehnt werden, wenn ein geeig-
neter Dienstposten in einer Dienststelle verfügbar ist, in deren Einzugsgebiet (§ 3 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe c des Bundesumzugskostengesetzes) sich die Wohnung der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers befindet.“ 

6. § 9 wird durch die folgenden §§ 9 und 10 ersetzt: 

„§ 9 
Zusammenfassung der Freistellung von der Arbeit 

Bei einer Teilzeitbeschäftigung können Freistellungszeiten zu Freistellungsphasen von bis zu drei Mo-
naten zusammengefasst werden (Blockmodell), sofern dem keine dienstlichen Gründe entgegenstehen. Wird 
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die Freistellungsphase an das Ende der bewilligten Teilzeitbeschäftigung gelegt, können Freistellungszeiten 
von bis zu einem Jahr zusammengefasst werden. Satz 2 gilt nicht, wenn die Freistellungsphase ganz oder 
teilweise in die letzten drei Jahre vor Erreichen der besonderen Altersgrenze (§ 45 Absatz 2 des Soldatenge-
setzes) fallen würde. 

§ 10 
Soldatinnen und Soldaten in zivilen Dienststellen der Bundeswehrverwaltung 

Für Soldatinnen und Soldaten, die in zivilen Dienststellen der Bundeswehrverwaltung im Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums der Verteidigung verwendet werden, gelten die vorstehenden Bestimmungen 
mit der Maßgabe, dass die Dienststellenleiterin oder der Dienststellenleiter an die Stelle der oder des nächs-
ten und der oder des nächsthöheren Disziplinarvorgesetzten tritt.“ 

Artikel 8 

Änderung des Reservistinnen- und Reservistengesetzes 

Das Reservistinnen- und Reservistengesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1583, 1588) wird wie folgt geän-
dert: 
1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 
Begründung und Beginn des Reservewehrdienstverhältnisses; Beförderungen“. 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
„(3) Für Beförderungen im Reservewehrdienstverhältnis gilt § 42 des Soldatengesetzes entspre-

chend.“ 
2. § 10 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter gelten 
§ 6 Absatz 1 und § 9 Absatz 7 des Arbeitsplatzschutzgesetzes entsprechend.“ 

Artikel 9 

Änderung des Wehrsoldgesetzes 

Das Wehrsoldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1718), das zu-
letzt durch Artikel 2 Absatz 8 des Gesetzes vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 730) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
1. § 2 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Das Bundesministerium der Verteidigung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium des Innern und dem Bundesministerium der Finanzen für jede Dienstleistung nach 
§ 1 Absatz 1, für die nach den §§ 50 und 50a des Bundesbesoldungsgesetzes eine Vergütung gewährt wird, 
die Gewährung eines erhöhten Wehrsoldes zu regeln.“ 

2. § 5 Satz 2 und 3 wird aufgehoben. 
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3. Anlage 1 wird wie folgt gefasst: 

„Anlage 1 
(zu § 2 Absatz 1) 

Wehrsold-
gruppe Dienstgrad Wehrsoldtagessatz 

in Euro 

1 

Grenadier, Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, 
Panzerjäger, Kanonier, Panzerkanonier, Pionier, 
Panzerpionier, Funker, Panzerfunker, Schütze, 
Flieger, Sanitätssoldat, Matrose  

11,41 

2 Gefreiter 12,18 

3 Obergefreiter 12,95 

4 Hauptgefreiter 13,71 

5 
Stabsgefreiter, Oberstabsgefreiter, Unteroffizier, 
Maat, Fahnenjunker, Seekadett, Stabsunteroffi-
zier, Obermaat 

15,25 

6 Feldwebel, Bootsmann, Fähnrich, Fähnrich zur 
See, Oberfeldwebel, Oberbootsmann 15,76 

7 

Hauptfeldwebel, Hauptbootsmann, Oberfähnrich, 
Oberfähnrich zur See, Stabsfeldwebel, Stabs-
bootsmann, Oberstabsfeldwebel, Oberstabsboots-
mann, Leutnant, Leutnant zur See 

16,27 

8 Oberleutnant, Oberleutnant zur See 16,78 

9 Hauptmann, Kapitänleutnant 17,29 

10 
Stabshauptmann, Stabskapitänleutnant, Major, 
Korvettenkapitän, Stabsapotheker, Stabsarzt, 
Stabsveterinär 

17,80 

11 

Oberstleutnant, Fregattenkapitän, Oberstabsapo-
theker, Oberstabsarzt, Oberstabsveterinär, Ober-
feldapotheker, Flottillenapotheker, Oberfeldarzt, 
Flottillenarzt, Oberfeldveterinär 

18,32 

12 Oberst, Kapitän zur See, Oberstapotheker, Flotten-
apotheker, Oberstarzt, Flottenarzt, Oberstveterinär 18,83 

13 

Brigadegeneral, Flottillenadmiral, Generalapothe-
ker, Generalarzt, Admiralarzt, Generalmajor, 
Konteradmiral, Generalstabsarzt, Admiralstabs-
arzt, Generalleutnant, Vizeadmiral, Generalober-
stabsarzt, Admiraloberstabsarzt, General, Admiral 

19,85“. 

Artikel 10 

Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 

Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2009 (BGBl. I 
S. 3054), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3386) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
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1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 102 folgende Angabe eingefügt: 

„15. Übergangsregelungen aus Anlass des Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetzes § 103“. 
2. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
„Einkünfte auf Grund einer geförderten Bildungsmaßnahme werden auf den Bildungszuschuss ange-
rechnet.“ 

b) Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Die Zahlung kann auf Antrag längstens für sechs Jahre aufgeschoben oder unterbrochen werden, wenn 
dadurch Nachteile für die Eingliederung ausgeschlossen werden können, die anders nicht zu vermeiden 
wären.“ 

3. § 13e Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
„Der Unterhaltsbeitrag entfällt spätestens ab dem Zeitpunkt, zu dem der frühere Soldat auf Zeit die Regelal-
tersgrenze nach § 35 Satz 2 oder § 235 Absatz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erreicht hat.“ 

4. § 26a wird wie folgt geändert: 
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Bei Soldaten im Ruhestand, die wegen Überschreitens der für sie festgesetzten besonderen Alters-
grenze in den Ruhestand versetzt worden sind, wird bei Anwendung von Satz 1 Nummer 4 bis zum 
Ende des Monats, in dem sie die für Polizeivollzugsbeamte auf Lebenszeit geltende Altersgrenze nach 
§ 5 des Bundespolizeibeamtengesetzes erreichen, lediglich Verwendungseinkommen im Sinne von § 53 
Absatz 6 berücksichtigt.“ 

b) Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
„3. ein Erwerbseinkommen im Sinne des § 53 Absatz 5 oder im Falle von Absatz 1 Satz 3 ein Ver-

wendungseinkommen bezieht, das durchschnittlich im Monat einen Betrag von 450 Euro zuzüg-
lich des Zweifachen dieses Betrages innerhalb eines Kalenderjahres übersteigt, mit Ablauf des 
Tages vor dem Beginn der Erwerbstätigkeit.“ 

5. § 38 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 3 wird die Angabe „§ 53 Absatz 5“ durch die Angabe „§ 53 Absatz 6“ ersetzt. 
b) Satz 4 wird aufgehoben. 

6. In § 42a Absatz 1 werden nach den Wörtern „Wehrdienst nach“ die Wörter „dem Wehrpflichtgesetz, nach“ 
eingefügt. 

7. § 53 Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 
„(7) Bei Soldaten im Ruhestand, die wegen Überschreitens der für sie festgesetzten besonderen Alters-

grenze in den Ruhestand versetzt worden sind, ist die Ruhensberechnung mit der Maßgabe durchzuführen, 
dass in der Zeit vom Beginn des Ruhestandes bis zum Ende des Monats, in dem sie die für Polizeivollzugs-
beamte auf Lebenszeit nach § 5 des Bundespolizeibeamtengesetzes vorgesehene Altersgrenze erreichen, nur 
Erwerbseinkommen aus einer Verwendung im Sinne des Absatzes 6 zu berücksichtigen sind. Für Offiziere, 
die in strahlgetriebenen Kampfflugzeugen als Flugzeugführer oder Waffensystemoffizier verwendet und als 
solche in den Ruhestand versetzt worden sind, gilt Satz 1 mit folgenden Maßgaben: 
1. mit Beginn des Monats, der auf den Monat folgt, in dem sie die für Polizeivollzugsbeamte auf Lebens-

zeit vorgesehene Altersgrenze nach § 5 des Bundespolizeibeamtengesetzes erreicht haben, bis zum Er-
reichen der für Bundesbeamte geltenden Regelaltersgrenze nach § 51 Absatz 1 und 2 des Bundesbeam-
tengesetzes werden die der Höchstgrenze nach Absatz 2 Nummer 1 zugrunde liegenden Dienstbezüge 
bei einer Beschäftigung oder Tätigkeit, die nicht als Verwendung im öffentlichen Dienst im Sinne des 
Absatzes 6 anzusehen ist, um 20 vom Hundert erhöht; 

2. die um 20 vom Hundert zu erhöhenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge sind mindestens nach der Be-
soldungsgruppe A 14 zu berechnen; 

3. die Anrechnung beschränkt sich auf die Erhöhung nach § 26 Absatz 4, jedoch höchstens auf 7,29461 
vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge; 

4. § 94b Absatz 4 in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung gilt sinngemäß.“ 
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8. § 55c wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 2 werden die folgenden Sätze eingefügt: 
„Bei Soldaten, die wegen Überschreitens der für sie festgesetzten besonderen Altersgrenze in den Ru-
hestand versetzt worden sind, wird die Kürzung nach Satz 1 bis zum Ende des Monats, in dem sie die 
Altersgrenze für Polizeivollzugsbeamte auf Lebenszeit (§ 5 des Bundespolizeibeamtengesetzes) errei-
chen, ausgesetzt. Satz 3 ist nicht anzuwenden, sobald Leistungen aus den durch das Familiengericht 
übertragenen oder begründeten Anwartschaften oder Anrechten aus der Versicherung des berechtigten 
Ehegatten oder nach dem Bundesversorgungsteilungsgesetz gewährt werden.“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
„(5) In den Fällen des Absatzes 1 hat die ausgleichspflichtige Person den Versorgungsträger un-

verzüglich zu unterrichten, sobald sie Leistungen aus den durch das Familiengericht übertragenen oder 
begründeten Anwartschaften aus der Versicherung des berechtigten Ehegatten bezieht. In den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 2 sowie des § 5 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich 
vom 21. Februar 1983 in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung steht die Zahlung des Ruhe-
gehaltes des verpflichteten Ehegatten für den Fall rückwirkender oder erst nachträglich bekannt wer-
dender Rentengewährung an den berechtigten Ehegatten unter dem Vorbehalt der Rückforderung. Ent-
sprechendes gilt im Fall des Absatzes 1 Satz 3 für den Fall, dass rückwirkend Leistungen aus durch das 
Familiengericht übertragenen oder begründeten Anwartschaften oder Anrechten aus der Versicherung 
des berechtigten Ehegatten an den Versorgungsempfänger erbracht werden oder dies erst nachträglich 
bekannt wird.“ 

9. Dem § 59 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Satz 4 gilt entsprechend für den Fall der Leistung eines freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b des Soldaten-
gesetzes als Probezeit und für eine Übergangszeit von höchstens vier Monaten zwischen einem Ausbildungs-
abschnitt und der Ableistung eines freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b des Soldatengesetzes.“ 

10. Dem § 63f wird folgender Absatz 5 angefügt: 
„(5) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn der Anspruch auf die Ausgleichszahlung in der Zeit vom 1. De-

zember 2002 bis zum 12. Dezember 2011 entstanden ist. Dies gilt nicht, falls ein Anspruch auf Hinterblie-
benenversorgung nach § 42a besteht.“ 

11. § 74 wird wie folgt geändert: 
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Bei Soldaten, die wegen Überschreitens der für sie festgesetzten besonderen Altersgrenze in den Ru-
hestand versetzt worden sind, wird bei Anwendung von Satz 1 Nummer 5 bis zum Ende des Monats, in 
dem sie die Altersgrenze für Polizeivollzugsbeamte auf Lebenszeit (§ 5 des Bundespolizeibeamtenge-
setzes) erreichen, lediglich Verwendungseinkommen im Sinne von § 53 Absatz 6 berücksichtigt.“ 

b) Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
„2. ein Erwerbseinkommen im Sinne des § 53 Absatz 5 oder im Fall von Absatz 1 Satz 3 ein Verwen-

dungseinkommen bezieht, das durchschnittlich im Monat einen Betrag von 450 Euro zuzüglich 
des Zweifachen dieses Betrages innerhalb eines Kalenderjahres übersteigt, mit Ablauf des Tages 
vor Beginn der Erwerbstätigkeit.“ 

12. § 102 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Der Bemessungssatz der Übergangsgebührnisse wird dann nach § 11 Absatz 3 Satz 4 des Soldaten-
versorgungsgesetzes in der bis zum 25. Juli 2012 geltenden Fassung vermindert, wenn und solange auf 
Grund einer Bildungsmaßnahme Einkünfte erzielt werden, die höher sind als der Betrag dieser Vermin-
derung.“ 

b) In dem neuen Satz 3 werden die Wörter „Satz 1 gilt“ durch die Wörter „Die Sätze 1 und 2 gelten“ 
ersetzt. 
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13. Nach § 102 wird folgender Unterabschnitt 15 angefügt: 

„15. 
Übergangsregelungen aus Anlass des Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetzes 

§ 103 
(1) § 42a ist auch anzuwenden, wenn der Tod in der Zeit vom 1. Dezember 2002 bis zum 12. Dezem-

ber 2011 eingetreten ist. Ein bereits nach § 41 Absatz 1 gewährtes Sterbegeld ist zu belassen. 
(2) Für eine gesundheitliche Schädigung, die in der Zeit vom 1. Juli 1992 bis zum 30. November 2002 

erlitten worden ist, ist § 63c mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 
1. ist im Fall des § 63b bereits ein Schadensausgleich gewährt worden, wird insoweit kein weiterer Scha-

densausgleich vorgenommen; 
2. ist im Fall des § 63d bereits ein erhöhtes Unfallruhegehalt gewährt worden, hat es damit sein Bewenden; 
3. im Fall des § 63e 

a) gilt § 63a Absatz 3 entsprechend, wenn die geschädigte Person, nachdem die in § 63a Absatz 1 
genannten Schädigungsfolgen eingetreten sind, nicht an diesen, sondern aus anderen Gründen ge-
storben ist und aus Anlass der Schädigung weder eine einmalige Entschädigung nach § 63a noch 
eine vergleichbare Entschädigung nach anderen Vorschriften erhalten hat, 

b) sind einmalige Entschädigungszahlungen anzurechnen, die der geschädigten Person oder ihren 
Hinterbliebenen aus Anlass derselben Schädigung nach anderen Vorschriften zustehen oder bereits 
gewährt worden sind; 

4. im Fall des § 63f steht die Ausgleichszahlung dem hinterbliebenen Ehegatten und den nach diesem 
Gesetz versorgungsberechtigten Kindern zu, wenn die geschädigte Person nach Erfüllung der in § 63f 
Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht an den Schädigungsfolgen, sondern aus anderen Gründen 
gestorben ist; 

5. eine Ausgleichszahlung nach § 63f steht im Fall des Anspruchs auf Hinterbliebenenversorgung nach 
§ 42a nicht zu. 

Die Leistungen werden auf Antrag gewährt.“ 

Artikel 11 

Änderung des Schutzbereichgesetzes 

§ 9 Absatz 3 Satz 1 des Schutzbereichgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 54-
2, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 11 des Gesetzes vom 12. August 2005 
(BGBl. I S. 2354) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:  
„Schutzbereichbehörde ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr.“ 

Artikel 12 

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

Das 
chung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Juli 
2014 (BGBl. I S. 1133) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 76e folgende Angabe eingefügt: 

„§ 76f Zuschläge an Entgeltpunkten für nachversicherte Soldaten auf Zeit“. 
2. § 66 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 8 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 
b) In Nummer 9 wird nach dem Wort „Auslandsverwendung“ das Wort „und“ eingefügt. 
c) Folgende Nummer 10 wird eingefügt: 

„10. Zuschläge an Entgeltpunkten für nachversicherte Soldaten auf Zeit“. 
3. Nach § 76e wird folgender § 76f eingefügt: 

„§ 76f 
Zuschläge an Entgeltpunkten für nachversicherte Soldaten auf Zeit 

Für die Ermittlung von Zuschlägen an Entgeltpunkten aus Beiträgen für beitragspflichtige Einnahmen 
von nachversicherten Soldaten auf Zeit, die über dem Betrag der Beitragsbemessungsgrenze liegen, gelten 
die Regelungen zur Ermittlung von Entgeltpunkten für Beitragszeiten entsprechend.“ 

4. § 113 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 9 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 
b) In Nummer 10 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 
c) Folgende Nummer 11 wird angefügt: 

„11. Zuschlägen an Entgeltpunkten für nachversicherte Soldaten auf Zeit.“ 
5. Nach § 181 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Bei nachzuversichernden Soldaten auf Zeit sind abweichend von Absatz 2 Satz 1 Beitragsbe-
messungsgrundlage die um 15 vom Hundert erhöhten beitragspflichtigen Einnahmen. Bei der Erhöhung der 
beitragspflichtigen Einnahmen sind abweichend von § 157 auch beitragspflichtige Einnahmen über der je-
weiligen Beitragsbemessungsgrenze zu berücksichtigen, höchstens bis zu einem Betrag der um 15 vom Hun-
dert erhöhten Beitragsbemessungsgrenze.“ 

6. Dem § 182 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Bei nachzuversichernden Soldaten auf Zeit ist eine Überschreitung der Beitragsbemessungsgrenze nach 
Maßgabe des § 181 Absatz 2a zulässig.“ 

7. Dem § 185 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Der Betrag der beitragspflichtigen Einnahmen, der sich aus der Erhöhung nach § 181 Absatz 2a ergibt, ist 
in der Nachversicherungsbescheinigung gesondert auszuweisen.“ 

8. § 277 wird wie folgt geändert: 
a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) § 181 Absatz 2a ist nicht anzuwenden, wenn die Nachversicherungsbeiträge vor dem 1. Ja-
nuar 2016 fällig geworden sind.“ 

Artikel 13 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 9 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
(2) Artikel 3 Nummer 20 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft. 
(3) Artikel 2 Nummer 9 Buchstabe b und c tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft. 
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(4) Artikel 2 Nummer 9 Buchstabe a und d bis j und Nummer 10, Artikel 3 mit Ausnahme von Nummer 20 
sowie Artikel 10 Nummer 2 Buchstabe a, Nummer 4, 5, 7, 8 und 11 treten am … [einsetzen: Datum des ersten 
Tages des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. 

(5) Artikel 9 Nummer 2 und 3 tritt am 1. November 2015 in Kraft. 
(6) Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe b, Nummer 3 und 4 sowie Artikel 9 Nummer 1 treten am 1. Dezember 

2015 in Kraft.  
(7) Artikel 5 Nummer 6 und 7 mit Ausnahme von Absatz 5, Artikel 7 sowie Artikel 12 treten am 1. Januar 

2016 in Kraft. 
(8) Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e und Nummer 8 tritt mit Beginn der Auslieferung der neuen Dienst-

kleidung in Kraft. Das Bundesministerium der Finanzen gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt 
bekannt. 

(9) Das Vierte Zolländerungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 613-6-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung tritt am 1. Januar 2020 außer Kraft. 
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Anhang 
(zu Artikel 2 Nummer 10) 

Anlage IX 
(zu den Anlagen I und III) 
Gültig ab … [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] 

 

  Monatsbeträge in Euro,   Monatsbeträge in Euro,

  Prozentsatz   Prozentsatz

Bundesbesoldungsordnungen A und B     Nummern 2 und 3
V o r b e m e r k u n g e n       Beamte des mittleren Dienstes und Unteroff iziere

      der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 211,29
Nummer 3a 134,22       Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere

      der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sow ie 
Nummer 4 111,00       Off iziere des militärfachlichen Dienstes der

      Besoldungsgruppe A 13 236,89
Nummer 4a 112,74     Nummer 4 

      Buchstabe a
Nummer 5         Doppelbuchstabe aa 339,34

Die Zulage beträgt für         Doppelbuchstabe bb
Mannschaften, Unteroff iziere/Beamte           Beamte des mittleren und des gehobenen  
der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 37,57           Dienstes und Unteroff iziere der 
Unteroff iziere/Beamte           Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Off iziere
der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 53,69           der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sow ie 
Offiziere/Beamte des gehobenen           Off iziere des militärfachlichen Dienstes der
und höheren Dienstes 80,53           Besoldungsgruppe A 13 262,50

      Buchstabe b
Nummer 5a         Beamte des mittleren und des gehobenen  
  Absatz 1         Dienstes und Unteroff iziere der 
    Nummer 1         Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Off iziere
      Buchstabe a         der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sow ie 
        Beamte des mittleren Dienstes und Unteroff iziere         Off iziere des militärfachlichen Dienstes der
        der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 307,33         Besoldungsgruppe A 13 211,29
        Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere     Nummern 5 und 6
        der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sow ie       Beamte des mittleren Dienstes und Unteroff iziere
        Off iziere des militärfachlichen Dienstes der       der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 134,45
        Besoldungsgruppe A 13 339,34       Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere
      Buchstabe b       der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sow ie 
        Beamte des mittleren Dienstes und Unteroff iziere       Off iziere des militärfachlichen Dienstes der
        der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 262,50       Besoldungsgruppe A 13 211,29
        Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere       Beamte des höheren Dienstes und Offiziere
        der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sow ie       des Truppendienstes ab Besoldungsgruppe
        Off iziere des militärfachlichen Dienstes der       A 13 294,51
        Besoldungsgruppe A 13 294,51
      Buchstabe c Nummer 6 
        Beamte des gehobenen und des höheren Absatz 1 Satz 1
        Dienstes und Offiziere der Besoldungs- Buchstabe a 483,17
        gruppen A 9 bis A 12 sow ie Offiziere des Buchstabe b 386,54
        militärfachlichen Dienstes der Besoldungs- Buchstabe c 338,05
        gruppe A 13 und Offiziere des Truppendienstes Buchstabe d 309,23
        ab Besoldungsgruppe A 13 339,34 Absatz 1 Satz 2 614,64

Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen

 – in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –

Dem Grunde nach geregelt in Dem Grunde nach geregelt in
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  Monatsbeträge in Euro,   Monatsbeträge in Euro,

  Prozentsatz   Prozentsatz

Nummer 6a 107,38 Nummer 9

Die Zulage beträgt

Nummer 7 nach einer Dienstzeit

Die Zulage beträgt für 12,5 Prozent des von einem Jahr 66,87

Beamte und Soldaten der Endgrundgehalts von zwei Jahren 133,75

Besoldungsgruppe(n) oder, bei festen

Gehältern, des Nummer 9a

Grundgehalts der Absatz 1

Besoldungsgruppe * Buchstabe a 107,38

A 2 bis A 5 A 5 Buchstabe b 214,74

A 6 bis A 9 A 9 Buchstabe c 161,06

A 10 bis A 13 A 13 Absatz 2

A 14, A 15, B 1 A 15 Buchstabe a 42,94

A 16, B 2 bis B 4 B 3 Buchstabe b 53,69

B 5 bis B 7 B 6

B 8 bis B 10 B 9 Nummer 10 Absatz 1

B 11 B 11 Die Zulage beträgt

nach einer Dienstzeit

Nummer 8 von einem Jahr 66,87

Die Zulage beträgt von zwei Jahren 133,75

für Beamte der Besoldungsgruppen

A 2 bis A 5 120,80 Nummer 11 614,64

A 6 bis A 9 161,06

A 10 und höher 201,32 Nummer 12 40,27

Nummer 8a Nummer 13 Absatz 1

Die Zulage beträgt Die Zulage beträgt für Beamte

für Beamte der Besoldungsgruppen des mittleren Dienstes 17,91

A 2 bis A 5 102,98 des gehobenen Dienstes 40,27

A 6 bis A 9 140,43

A 10 bis A 13 173,21 Nummer 14 24,17

A 14 und höher 205,95

für Anwärter der Laufbahngruppe Nummer 16

des mittleren Dienstes 74,90 Die Zulage beträgt

des gehobenen Dienstes 98,29 für Beamte der Besoldungsgruppen

des höheren Dienstes 121,72 A 2 bis A 7 46,02

A 8 bis A 11 61,36

Nummer 8b A 12 bis A 15 71,58

Die Zulage beträgt A 16 und höher 92,03

für Beamte der Besoldungsgruppen

A 2 bis A 5 96,63

A 6 bis A 9 128,85

A 10 bis A 13 161,06

A 14 und höher 193,27

____________

 1975 (BGBl. I S. 3091). 

Dem Grunde nach geregelt in Dem Grunde nach geregelt in

 * Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember
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  Monatsbeträge in Euro,   Monatsbeträge in Euro,

  Prozentsatz   Prozentsatz

Nummer 17 Bundesbesoldungsordnung R
Die Zulage beträgt V o r b e m e r k u n g e n
für Beamte der Besoldungsgruppe(n)

A 2 und A 3 12,78 Nummer 2
A 4 bis A 6 17,90 Die Zulage beträgt 12,5 Prozent des
A 7 bis A 10 35,79 Endgrundgehalts
A 11 40,90 oder, bei festen
A 12 bis A 15 48,57 Gehältern, des
A 16 bis B 4 58,80 Grundgehalts
B 5 bis B 7 71,58 der Besoldungs-

gruppe *
B e s o l d u n g s g r u p p e F u ß n o t e a) bei Verw endung

bei obersten Gerichtshöfen
A 2 1 38,64 des Bundes für die Richter

2 71,28 und Staatsanw älte
A 3 2 38,64 der Besoldungsgruppe(n)

4 71,28 R 1 R 1
5 35,99 R 2 bis R 4 R 3

A 4 1 38,64 R 5 bis R 7 R 6
2 71,28 R 8 bis R 10 R 9
4 7,77 b) bei Verw endung

A 5 1 38,64 bei obersten Bundesbehörden
3 71,28 oder bei obersten 

A 6 2 38,64 Gerichtshöfen des Bundes,
A 7 5 47,99 w enn ihnen kein Richter-
A 8 1 61,83 amt übertragen ist, für die
A 9 1, 3 287,67 Richter und Staatsanw älte
A 13 1, 11 292,36 der Besoldungsgruppe(n)

7 133,63 R 1 A 15
A 14 5 200,44 R 2 bis R 4 B 3
A 15 3 267,22 R 5 bis R 7 B 6

8 200,44 R 8 bis R 10 B 9
A 16 10 224,16
B 10 1 463,19 B e s o l d u n g s g r u p p e F u ß n o t e 

R 2 1 221,61
R 8 1 443,13

______________

  1975 (BGBl. I S. 3091). 

Dem Grunde nach geregelt in Dem Grunde nach geregelt in

 * Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 31 – Drucksache 18/3697 
 
 
Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr soll in den drei Kernbereichen „Arbeitsbedingungen und dienst-
liche Gestaltung“, „Vergütung“ sowie „soziale Absicherung und Versorgung“ gesteigert werden. 
Die damit verbundene Weiterentwicklung der dienstlichen Rahmenbedingungen ist zum Erhalt der personellen 
Einsatzfähigkeit der Bundeswehr notwendig. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Folgende Regelungen bilden den Schwerpunkt des Entwurfs: 
1. Arbeitsbedingungen und dienstliche Gestaltung  

a) Dienstzeitregelungen für Soldatinnen und Soldaten 
 Für Soldatinnen und Soldaten wird die Dienstzeit derzeit in Abhängigkeit von Auftrag, Ausbildungser-

fordernissen und der zu erreichenden Einsatzbereitschaft im Wesentlichen von den zuständigen Vorge-
setzten bestimmt. Mit § 30c des Soldatengesetzes wird erstmals seit Bestehen der Bundeswehr die Mög-
lichkeit geschaffen, die Dienstzeit der Soldatinnen und Soldaten durch Rechtsverordnung zu regeln. 
Die auch zur Umsetzung der EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG erforderliche gesetzliche Arbeits-
zeitregelung im Soldatengesetz wird wie bei den Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten eine regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit von 41 Stunden vorsehen. Damit werden in Zukunft die besonderen 
zeitlichen Belastungen für den Einzelnen auf ein unabdingbar notwendiges Maß reduziert und im 
Grundbetrieb eine bessere Planbarkeit von Dienst und Freizeit gewährleistet.  

b) Erweiterung der Möglichkeiten zur Teilzeitbeschäftigung für Soldatinnen und Soldaten 
 Teilzeitbeschäftigung ist derzeit nur familienbedingt unter eng begrenzten Bedingungen möglich. Hier 

besteht Regelungsbedarf, um für die Sold

dards zu gewährleisten. Mit der Änderung des § 30a des Soldatengesetzes werden die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, Soldatinnen und Soldaten unter vergleichbaren Rahmenbedingungen und in ähnlichen 
Teilzeitmodellen wie im übrigen öffentlichen Dienst Teilzeitbeschäftigung zu bewilligen.  

c) Einführung einer Familien- und Haushaltshilfe 
 Soldatinnen und Soldaten mit Familienpflichten, die wegen besonderer Auslandseinsätze oder ver-

gleichbarer Einsätze im Inland nicht bei ihren Familien sein können, sollen in familiären Notfällen un-
terstützt werden. 

d) Bessere Beförderungsmöglichkeiten für Mannschaftsdienstgrade sowie Beamtinnen und Beamte des 
einfachen Dienstes. 

 Die Streichung der für Mannschaftsdienstgrade bestehenden Planstellenobergrenzen und die Anhebung 
der Obergrenzen für den einfachen Dienst ermöglichen zusätzliche Beförderungen im Rahmen der Stel-
lenansätze im Haushalt. 

e) Zuschuss zur selbstbeschafften Ausgehuniform für Mannschaftsdienstgrade anstatt einer Ausstattung 
durch den Dienstherrn. 

2. Vergütung  
a) Einführung eines Personalbindungszuschlags 

 Zur Unterstützung der Bindung des militärischen Personals wird in Ergänzung der §§ 43 und 43b des 
Bundesbesoldungsgesetzes ein Personalbindungszuschlag für Soldatinnen und Soldaten als besol-
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dungsrechtliches Instrument eigener Art ohne alimentativen Charakter eingeführt. Gegenüber den be-
stehenden Regelungen kommt er bedarfsorientiert in Bereichen zur Anwendung, in denen ein Personal-
mangel besteht. Der Anwendungsbereich ist auf die Ämter der Bundesbesoldungsordnung A be-
schränkt. Der Höchstsatz des Zuschlags ist vom Grundgehalt abhängig und die Auszahlungsmöglich-
keiten sind flexibel gestaltet. Eine Begrenzung der hierfür bereit stehenden Haushaltsmittel verdeutlicht 
ebenso den Ausnahmecharakter der Vorschrift, wie eine Evaluierungspflicht zu Anwendung und Wir-
kung dieses besoldungsrechtlichen Instruments. 

b) Verbesserung bei den Erschwerniszulagen 
 Die Erschwerniszulagen werden unter Berücksichtigung des jeweils letzten Anpassungszeitpunkts 

deutlich erhöht. Ausgenommen von der Erhöhung sind Zulagen, die erst vor kurzem eingeführt sowie 
in der Vergangenheit regelmäßig angepasst worden sind. Daneben werden einzelne Tatbestände wie 
folgt geändert:  
– Bei der Gewährung der Erschwerniszulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten sind bisher Übungen 

ausgeschlossen. Dies ist nicht sachgerecht, da die abzugeltenden Erschwernisse (ungünstige Ar-
beitszeit, insbesondere Nacht-, Feiertags- Sonntagsarbeit) auch dort vorliegen und nicht anderwei-
tig abgegolten werden.  

– Die Erschwerniszulage für das Entschärfen und Sicherstellen unkonventioneller Sprengfallen und 
ähnlicher Kampfmittel wird den Bedingungen der besonderen Verwendungen im Ausland ange-
passt.  

– Spezialkräfte sowie Minentaucherinnen und Minentaucher haben vorübergehend anderweitig 
Dienst zu leisten, sollen jedoch später in ihre Verwendung zurückkehren. Sie werden daher ver-
pflichtet, sich neben den Obliegenheiten des neuen Dienstpostens „in Übung zu halten“. Dazu 
gehören die Erhaltung der Leistungsfähigkeit und der Kenntnisse sowie die Teilnahme an Lehr-
gängen und Übungen. Für diese zusätzlichen Belastungen wird eine abgestufte Erschwerniszulage 
eingeführt.  

– Wer dauerhaft in verbunkerten Anlagen eingesetzt ist, unterliegt besonderen körperlichen und psy-
chischen Belastungen. Bis zum 31. Dezember 2012 stand hierfür eine Aufwandsentschädigung zu. 
Die Abgeltung soll sich zukünftig nicht mehr an dem schwer feststellbaren Mehraufwand, sondern 
an den mit den besonderen Dienstverhältnissen verbundenen Belastungen orientieren. Der entspre-
chend neue Zulagentatbestand wird im zeitlichen Anschluss an die Beendigung der Aufwandsent-
schädigung, also rückwirkend zum 1. Januar 2013, eingeführt. 

c) Erhöhung der Stellenzulagen 
 Da die Anforderungen für bestimmte Funktionen erheblich gestiegen sind, werden die entsprechenden 

Stellenzulagen angehoben. Dies betrifft Soldatinnen und Soldaten als Führer oder Ausbilder im Außen-
dienst, Kompaniefeldwebel, die Nachrichtengewinnung durch Fernmelde- und Elektronische Aufklä-
rung sowie den Flugsicherungsbetriebsdienst. Die bis zum 31. Dezember 2014 befristeten Stellenzula-
gen für Soldatinnen und Soldaten als Kommandant im militärischen Lufttransport sowie als Rettungs-
medizinerin oder Rettungsmediziner, Gebietsärztin oder Gebietsarzt werden für weitere fünf Jahre ge-
währt, da die Voraussetzungen unverändert vorliegen.  

d) Erhöhung der Wehrsoldtagessätze 
 Die Wehrsoldtagessätze wurden zuletzt im Jahr 2008 um zwei Euro angehoben. Inzwischen ist die Be-

soldung einschließlich der Besoldungserhöhung für die Jahre 2014 und 2015 um rund 12 Prozent erhöht 
worden. Da die Erhöhungen des Wehrsolds immer isoliert und jeweils in Zeiträumen von acht bis zehn 
Jahren unabhängig von Besoldungserhöhungen um glatte Euro-Beträge erfolgt sind, ist eine Erhöhung 
des Wehrsolds ab dem Jahr 2015 um jeweils zwei Euro sachgerecht. Der Inkraftsetzungszeitpunkt 
(1. November 2015) ist dabei abgestimmt auf die Neuordnung der Leistungen für Reservistendienst 
Leistende durch den in der Ressortabstimmung befindlichen Entwurf eines Unterhaltssicherungsneu-
ordnungsgesetzes und gewährleistet, dass die Wehrsolderhöhung die Zielgruppe der einen Freiwilligen 
Wehrdienst Leistenden erreicht, da die Reservistendienst Leistenden ab diesem Zeitpunkt finanzielle 
Leistungen nur noch nach dem neu gefassten Unterhaltssicherungsgesetz erhalten. 
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e) Neues Amt in der Besoldungsgruppe B 6 beim Luftfahrtamt der Bundeswehr  
 Im neu geschaffenen Luftfahrtamt der Bundeswehr wird die fachliche Verantwortung für alle die Si-

cherheit des militärischen Flugbetriebs betreffenden Fragen in einer Behörde konzentriert. Unter be-
sonderer Berücksichtigung der Verantwortung und Außenwirkung werden die Ämter der Behördenlei-
tung entsprechend in der Bundesbesoldungsordnung B ausgebracht. 

3. Soziale Absicherung und Versorgung 
a) Verbesserung der Nachversicherung für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit  

 Mit der Gesetzesänderung erhalten die Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit eine erhöhte Nach-
versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Damit wird ein Ausgleich für die bisher fehlende 
betriebliche Zusatzversorgung geschaffen. Auf Grund der Eigenschaft des Dienstes als Soldatin auf Zeit 
oder Soldat auf Zeit als „Durchgangsberuf“, nach dessen Beendigung das weitere Erwerbsleben in der 
Regel in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert wird, ist es sachgerecht, die Zusatzversorgung 
der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit in der gesetzlichen Rentenversicherung selbst zu veran-
kern. Die Besonderheiten des auf Zeit angelegten Dienstverhältnisses der Soldatinnen auf Zeit und Sol-
daten auf Zeit rechtfertigen es hierbei, die Gestaltung der zusätzlichen Alterssicherung an den Grunds-
ätzen der Zusatzversorgung der Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes auszurichten und die Er-
höhung des Rentenversicherungsbeitrags an der Höhe des Arbeitgeberanteils für die Zusatzversorgung 
des Bundes und der Länder (VBL) zu orientieren. Als Maßstab ist die überwiegend im Wege des Kapi-
taldeckungsverfahrens finanzierte VBL-Ost heranzuziehen. Dort beträgt der Arbeitgeberanteil 2 Pro-
zent zuzüglich einer 1-prozentigen Umlage des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Die beabsich-
tigte 15-prozentige Anhebung der Beitragsbemessungsgrundlage entspricht einer Erhöhung des Ren-
tenversicherungsbeitrages für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit um ca. 2,83 Prozent. Dies 
entspricht ungefähr dem Arbeitgeberanteil (einschließlich der 1-prozentigen Umlage), der für eine Zu-
satzversorgung der Tarifbeschäftigten in der VBL-Ost aufzuwenden wäre. 

b) Aufhebung der Anrechnung von Hinzuverdienst auf die Dienstzeitversorgung der Soldatinnen und Sol-
daten 

 Das Gesetz sieht vor, die Anrechnung von Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder Tätigkeit 
außerhalb des öffentlichen Dienstes für den Zeitraum von der Versetzung in den Ruhestand bis zum 
Erreichen der für Polizeivollzugsbeamtinnen auf Lebenszeit und Polizeivollzugsbeamte auf Lebenszeit 
nach § 5 des Bundespolizeibeamtengesetzes vorgesehene Altersgrenze aufzuheben. Die Neuregelung 
dient als Ausgleich dafür, dass die Berufssoldatinnen und Berufssoldaten auf Grund der für sie gelten-
den besonderen Altersgrenzen (§ 45 Absatz 2 und § 96 des Soldatengesetzes) im Verhältnis zu den 
übrigen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, auch denjenigen mit eigenen besonderen Altersgren-
zen, deutlich früher in den Ruhestand eintreten. Aus Gründen der Gleichbehandlung soll dies auch für 
die Gruppe der ausgeschiedenen Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit Anspruch auf Über-
gangsgebührnisse – auch hier gibt es in § 11 des Soldatenversorgungsgesetzes spezielle Hinzuverdienst-
grenzen bei einer Tätigkeit in der Privatwirtschaft – gelten. Auch die früheren Berufssoldatinnen und 
Berufssoldaten der Bundeswehr mit Vordienstzeiten in der ehemaligen Nationalen Volksarmee (NVA), 
die im Ruhestand vorübergehend bis zum Renteneintrittsalter als Ausgleich für die NVA-Dienstzeit 
einen sog. Aufstockungsbetrag zum Ruhegehalt nach § 26a des Soldatenversorgungsgesetzes erhalten, 
für den ebenfalls eine spezielle Hinzuverdienstgrenze gilt, werden in die Neuregelung einbezogen. 

c) Spätere Pensionskürzung für geschiedene Berufssoldatinnen und Berufssoldaten 
 Erhebliche finanzielle Einbußen bewirken die für Berufssoldatinnen und Berufssoldaten geltenden be-

sonderen Altersgrenzen auch im Falle einer Scheidung, da die Kürzung der Versorgungsbezüge um den 
vom Familiengericht festgesetzten Versorgungsausgleich bereits mit der Zurruhesetzung einsetzt. Das 
Gesetz sieht vor, den Beginn der scheidungsbedingten Versorgungskürzung für Berufssoldatinnen und 
Berufssoldaten bis zur für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte geltenden besonderen 
Altersgrenze hinauszuschieben. 

d) Stichtagsrückdatierung bei der Einsatzversorgung  
 Bei besonderen Auslandsverwendungen vor dem Inkrafttreten des Einsatzversorgungsgesetzes am 

1. Dezember 2002 haben einsatzgeschädigte Personen trotz erheblicher Gefährdungslagen zum Beispiel 
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im Bosnien- und Kosovoeinsatz nicht dieselbe versorgungsrechtliche Absicherung wie ab dem 1. De-
zember 2002 im Einsatz Geschädigte. Mit der Vorverlegung des Stichtages auf den 1. Juli 1992 wird 
eine Gleichbehandlung des bisher nicht von der Einsatzversorgung erfassten Personenkreises mit den 
Personen hergestellt, die bei Auslandseinsätzen nach dem 30. November 2002 einen Einsatzunfall er-
litten haben. Damit wird auch einer Forderung des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages ent-
sprochen. 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz nach Artikel 73 Absatz 1 Nummer 8 des Grundge-
setzes für die Rechtsverhältnisse der im Dienst des Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts stehenden Personen und nach Artikel 73 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes für die Vertei-
digung. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – 
Gesetzliche Rentenv  74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes. Für die Änderung 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten folgt sie aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und dem Völkerrecht vereinbar. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Die Stellenzulage und die unter gleichen Bedingungen gewährte Erschwerniszulage für militärische Führung und 
Ausbildung im Außendienst werden zu einer Stellenzulage zusammengefasst. Dies verringert den laufenden Voll-
zugsaufwand geringfügig. 
Wegen der vorgesehen Aufhebung der Anrechnung von Hinzuverdienst wird die Festsetzung und Zahlung von 
Versorgungsbezügen insbesondere für den Personenkreis der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit erheblich 
vereinfacht. Eine Vereinfachung ergibt sich auch bei der Dynamisierung des Versorgungsausgleichs. Da der Ver-
sorgungsausgleich nach § 55c des Soldatenversorgungsgesetzes nunmehr im Regelfall erst einsetzt, wenn die 
frühere Berufssoldatin oder der frühere Berufssoldat die für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte geltende besondere Altersgrenze erreicht hat, entfallen zahlreiche Anpassungsberechnungen nach den Erhö-
hungen der Versorgungsbezüge. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das Vorhaben berührt Fragen der Generationengerechtigkeit der öffentlichen Haushalte und des sozialen Zusam-
menhalts. Die vorgesehenen Maßnahmen zielen darauf, die Bundeswehrstrukturen insgesamt demografiefest zu 
machen. Insbesondere mithilfe der neuen arbeitszeitrechtlichen Regelungen für Soldatinnen und Soldaten (Dienst-
zeitregelung und Erweiterung der Möglichkeiten einer Teilzeitbeschäftigung) soll die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf verbessert werden. Der Gesetzentwurf entspricht damit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (Ma-
nagementregel Nummer 9). 

3. Demografie-Check 

Der demografische Wandel wird einen zunehmenden Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte zur Folge haben. 
Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Verknappung des Arbeitskräfteangebots trägt der Gesetzentwurf 
dazu bei, den Dienst in der Bundeswehr attraktiv zu gestalten und es der Bundeswehr zu ermöglichen, im Wett-
bewerb um qualifizierten Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Dem dienen nicht nur neue besoldungs-
rechtliche Instrumente wie der Personalbindungszuschlag, sondern auch nichtmonetäre Anreize wie die neuen 
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arbeitszeitrechtlichen Regelungen (Dienstzeitregelung und Erweiterung der Möglichkeiten einer Teilzeitbeschäf-
tigung) für Soldatinnen und Soldaten, die im Grundbetrieb die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Bun-
deswehr weiter verbessern.  

4. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Im Finanzplanungszeitraum ergibt sich folgende Ausgabenentwicklung:  

Einzelplan 
Mehrbedarf in Millionen Euro 

2015 2016 2017 2018 

14 119,50 298,70 273,70 252,70 

06 0,51 0,51 0,51 0,51 

08 0,13 3,03 2,53 2,03 

12 0,05 0,05 0,05 0,05 

Die in den Einzelplänen 06, 08, 12 und 14 zu erwartenden Mehrausgaben werden in den jeweiligen Einzelplänen 
im Rahmen des geltenden Finanzplans gegenfinanziert. 
Die Ausgaben verteilen sich im Einzelplan 14 wie folgt: 

Nr. Maßnahme 
Mehrbedarf in Millionen Euro 

2015 2016 2017 2018 Gesamt 

1 Verbesserung der  
Nachversicherung  90,0 90,0 90,0 270,0 

2 
Besoldungsrechtliche  
Folgeänderungen der  
Dienstzeitregelung 

 93,0 68,0 47,0 208,0 

3 Aufhebung der  
Hinzuverdienstgrenzen 25,3 25,3 25,3 25,3 101,2 

4 Beseitigung von Nachteilen des 
Versorgungsausgleichs 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 

5 Einführung eines  
Personalbindungszuschlags 22,0 22,0 22,0 22,0 88,0 

6 Erhöhung von Stellen- 
und Erschwerniszulagen 14,2 14,2 14,2 14,2 56,8 

7 
Weitergewährung der  
Zulage für Rettungsmediziner und 
Gebietsärzte 

12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 

8 Stichtagsrückdatierung  
bei Einsatzversorgung 10,5 0,5 0,5 0,5 12,0 

9 Einbeziehung von Übungen beim 
Dienst zu ungünstigen Zeiten 9,7 9,7 9,7 9,7 38,8 

10 Wegfall der Planstellenobergrenze 
für Oberstabsgefreite 6,1 6,1 6,1 6,1 24,4 

11 Erhöhung der  
Wehrsoldtagessätze  1,5 9,0 9,0 9,0 28,5 

12 Neue Erschwerniszulage  
für Dienst in verbunkerten Anlagen 2,0 0,7 0,7 0,7 4,1 
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Nr. Maßnahme 
Mehrbedarf in Millionen Euro 

2015 2016 2017 2018 Gesamt 

13 
Weitergewährung der  
Zulage für Kommandanten, Erwei-
terung für Marine 

1,9 1,9 1,9 1,9 7,6 

14 
Aufhebung der  
Zulagenhöchstgrenze für Kampf-
mittelentschärfung 

0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 

15 
Neue Erschwerniszulage  
für Inübunghaltung  
der Spezialkräfte 

0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

16 Finanzielle Unterstützung Fami-
lien-/Haushaltshilfe 2,3 2,3 2,3 2,3 9,2 

17 
Anhebung der  
Planstellenobergrenze  
für den einfachen Dienst 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

18 
Einführung neuer Amtsbezeich-
nungen für das Luftfahrtamt der 
Bundeswehr 

     

19 
Schaffung der Rechtsgrundlage für 
Teilselbsteinkleidung der Mann-
schaften 

     

20 
Schaffung der Rechtsgrundlage zur 
Beförderung zum Oberstabsfeld-
webel 

     

21 
Erweiterung der  
Bewilligung von Teilzeit  
im Soldatenbereich 

     

22 Einführung einer gesetzlichen 
Dienstzeitregelung      

  119,5 298,7 273,7 252,7 944,6 

Zum Einzelplan 08: 
In der Zollverwaltung sind derzeit ca. 13 000 Bedienstete zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet.  
Die Ausgaben für den gegenwärtig gewährten Verwaltungszuschuss betragen auf Grund des schwankenden Ab-
rufverhaltens der Dienstkleidungsträgerinnen und Dienstkleidungsträger zwischen 1 und 2 Millionen Euro pro 
Jahr, je nach Volumen der durchzuführenden Vergabeverfahren. Die haushalterische Planbarkeit ist dementspre-
chend gering. Durch die Einführung eines am fachlichen Bedarf ausgerichteten jährlichen Budgets wird sie deut-
lich verbessert. Kalkulatorisch kann durchschnittlich von einer Größenordnung von ca. 1,5 Millionen Euro jähr-
lich ausgegangen werden. 
Das Budget der Dienstkleidungsträgerinnen und Dienstkleidungsträger wird künftig pro Jahr zwischen 77 und 
255 Euro pro Person betragen und den durchschnittlichen jährlichen Ersatzbeschaffungsbedarf decken. Die Höhe 
des Budgets richtet sich dabei nach dem jeweiligen Tätigkeitsbereich, dem aus fachlichen Gründen dafür erfor-
derlichen Dienstkleidungssortiment und der durchschnittlichen Lebensdauer der einzelnen Artikel. Die durch-
schnittliche Lebensdauer wird auf der Grundlage von Assekuranztabellen ermittelt, die vergleichbar mit den sog. 
AfA-Tabellen sind.  
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Die haushaltswirksamen Ausgaben für die Gewährung der Abnutzungsentschädigung für die Nutzung privater 
Sportkleidung belaufen sich auf ca. 797 000 Euro pro Jahr. Im Fall einer kostenfreien Bereitstellung von Sport-
kleidung – analog zu jener von Dienstkleidung – wären jährlich ca. 1 169 000 Euro pro Jahr aufzuwenden. Selbst 
wenn der Eigenanteil von 31 Prozent der Anschaffungskosten beibehalten würde, beliefe sich der zu leistende 
Verwaltungszuschuss bei der Bereitstellung von Sportkleidung auf ca. 806 000 Euro pro Jahr. Die Kosten für den 
Bund lägen demnach über denen der Abnutzungsentschädigung.  
Nach Abschluss der Erstausstattung – d. h. im Regelbetrieb – werden damit pro Jahr Gesamtausgaben von ca. 
2,9 Millionen Euro für die Bereitstellung der Dienstkleidung sowie für die Gewährung der Abnutzungsentschä-
digungen für Sportkleidung erwartet. 
Abweichend davon werden im Jahr 2015 einmalig ca. 100 000 Euro und in den Jahren 2016 bis 2018 einmalig 
jeweils 3,5 Millionen Euro für die sukzessive Auslieferung der Erstausstattung (Anschubfinanzierung) benötigt. 
Die Ausgaben für den derzeitigen Verwaltungszuschuss werden im Zuge der Umstellung des Verfahrens entfal-
len, wodurch sich die Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand entsprechend verringern. Mehrausgaben wer-
den im Einzelplan 08 ausgeglichen. Wird dies berücksichtigt, so vermindert sich der Mehrbedarf von 3,5 Millio-
nen Euro in 2016 um 500 000 Euro, in 2017 um 1 Million Euro und in 2018 um 1,5 Millionen Euro, so dass die 
in der Tabelle ausgewiesenen Mehrbedarfe verbleiben. Ab dem Jahr 2019 stellt sich der Regelbetrieb ein, wodurch 
sich das Bestellverhalten und mithin die Mittelabflüsse infolge der Budgetierung konsolidieren werden. 
Im Rahmen der durchgeführten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurden die verschiedenen Alternativen der Be-
reitstellung der Dienstkleidung mit bzw. ohne Leistung eines Eigenanteils durch die Dienstkleidungsträgerinnen 
und Dienstkleidungsträger einer ganzheitlichen Betrachtung unterzogen. Im Ergebnis stellt dabei das gewählte 
Verfahren langfristig die wirtschaftlichste Alternative dar.  
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Bundeshaushalt 2014 und im geltenden Finanzplan berücksichtigt.  
Monetäre Auswirkungen auf den Personalhaushalt im Einzelplan 08 ergeben sich durch die beschriebenen Maß-
nahmen nicht, da damit keine Personaleinsparungen verbunden sind. 
Die Stellenhebung der Stelle des Präsidenten des Bundeszentralamtes für Steuern wird finanziell und stellenmäßig 
im Einzelplan 08 ausgeglichen. 

5. Erfüllungsaufwand 

Bei der Berechnung des Erfüllungsaufwands sowie der Be- und Entlastungseffekte wurde der Leitfaden zur Er-
mittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands des Statistischen Bundesamts zugrunde gelegt. Die Berechnun-
gen der Kosten des Personalaufwands wurden auf der Basis der derzeit geltenden (Stand: April 2014) Kosten-
richtlinie für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung durchgeführt.  
1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
 Den Soldatinnen und Soldaten sowie den Beamtinnen und Beamten entsteht als Bürgerinnen oder Bürger 

durch das Gesetz ein Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 320 Stunden. 
a) Zu Artikel 2 (Bundesbesoldungsgesetz) 

 Infolge der Änderung des § 69 des Bundesbesoldungsgesetzes müssen Mannschaftsdienstgrade, die 
sich künftig für die Teilselbsteinkleidung entscheiden, einen Antrag stellen. Die Befüllung des Antrags-
formulars dauert etwa zehn Minuten. Insgesamt führt dies zu einem Erfüllungsaufwand in Höhe von 
170 Stunden pro Jahr (1 000 Anträge pro Jahr, etwa 10 Minuten pro Antrag).  

b) Zu Artikel 10 (Soldatenversorgungsgesetz) 
 Auf Grund der Einbeziehung von Altfällen in die Einsatzversorgung (§§ 63c, 63f des Soldatenversor-

gungsgesetzes) entsteht den betroffenen Soldatinnen und Soldaten, den früheren Soldatinnen und Sol-
daten sowie deren Hinterbliebenen als Bürgerinnen oder Bürger ein einmaliger zeitlicher Erfüllungs-
aufwand von etwa drei Stunden. Sie müssen sich mit den neuen Regelungen beschäftigen, Überlegun-
gen anstellen und wenn sie oder er die Regelungen in Anspruch nehmen möchte, einen Antrag stellen 
und diesen versenden. Insgesamt entsteht ein Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 150 Stunden (50 An-
träge insgesamt, drei Stunden pro Antrag). 

2. Erfüllungsaufwand der Verwaltung  
 Für die Verwaltung entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 2 563 670 Euro sowie laufende 

Entlastungen in Höhe von 2 666 944 Euro jährlich.  
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a) Zu Artikel 2 (Bundesbesoldungsgesetz)  
 Einführung eines Personalbindungszuschlags: 
 Die Einführung eines Personalbindungszuschlags erfordert eine einmalige Umstellung des Personal-

wirtschaftssystems der Bundeswehr, die mit rund 4 000 Euro zu veranschlagen ist.  
 Hinzu kommen von einer tatsächlichen Bescheiderteilung unabhängige Arbeiten insbesondere zur Fest-

stellung der Bedarfslage und Überwachung des Ausgabenvolumens im Umfang von insgesamt 
244 Stunden Arbeitszeit, die von Beamtinnen und Beamten oder im Dienstgrad vergleichbaren Solda-
tinnen und Soldaten durchgeführt werden. Anzusetzen sind:  
– 34 Stunden für Angehörige des höheren Dienstes (Stundenansatz: 57,47 Euro),  
– 102 Stunden für Angehörige des gehobenen Dienstes (Stundenansatz: 38,79 Euro),  
– 108 Stunden für Angehörige des mittleren Dienstes (Stundenansatz: 28,74 Euro). 

 Hierdurch entsteht ein Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 9 000 Euro jährlich.  
 Die individuelle Gewährung des Zuschlags einschließlich notwendiger Zusammenhangsarbeiten nimmt 

rund eine Stunde in Anspruch. Die Bearbeitung erfolgt ebenfalls durch Beamtinnen und Beamte oder 
im Dienstgrad vergleichbare Soldatinnen und Soldaten. Anzusetzen sind je Fall: 
– rund fünf Minuten für Angehörige des höheren Dienstes,  
– rund zehn Minuten für Angehörige des gehobenen Dienstes, 
– rund 45 Minuten für Angehörige des mittleren Dienstes.  

 Bei einem prognostizierten Umfang von 2 500 Bewilligungen pro Jahr entsteht ein Erfüllungsaufwand 
von rund 82 500 Euro und ein gesamter laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 91 500 Euro 
jährlich. 

 Zulagenregelungen: 
 Die Änderungen der Zulagenregelungen erfordern neben Programmierarbeiten im Personalwirtschafts-

system die Anpassung von Arbeitsanweisungen und Formularen. 
 Die Arbeiten werden von Beamtinnen und Beamten des höheren Dienstes, des gehobenen Dienstes und 

des mittleren Dienstes erledigt. Hierfür ist ein einmaliger Umstellungsaufwand von insgesamt rund 
2 500 Euro anzusetzen.  

 Der Erfüllungssaufwand für die anschließenden Zahlungen mit neuen Beträgen entspricht im Wesent-
lichen dem bisherigen. 

 Die Verlängerung der Geltungsdauer der Zulagenvorschriften nach den Nummern 6 und 11 der Vorbe-
merkungen sowie die Ausweitung auf bestimmte Soldatinnen und Soldaten der Marine verursachen 
einen einmaligen personellen Umstellungsaufwand in Höhe von rund 3 000 Euro.  

 Zuschuss für die Beschaffung der Ausgehuniform: 
 Der Zuschuss für die Beschaffung der Ausgehuniform wird auf Antrag gewährt. Die Bearbeitung der 

Anträge einschließlich der Zahlbarmachung erfolgt durch Beamtinnen und Beamte des mittleren Diens-
tes. Anzusetzen sind pro Fall etwa 50 Minuten. Bei einer geschätzten Antragsanzahl von 1 000 pro Jahr 
entsteht ein laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von etwa 24 000 Euro. 

 Planstellenobergrenzen: 
 Durch die Aufhebung der Planstellenobergrenzen für Oberstabsgefreite und die Anhebung für Spitzen-

ämter des einfachen Dienstes entsteht unmittelbar kein Erfüllungsaufwand. Mittelbar entsteht vorbe-
haltlich der Berücksichtigung einer Planstellenanpassung in der Haushaltsgesetzgebung geringfügiger 
Vollzugsaufwand durch die Möglichkeit, mehr Soldatinnen und Soldaten sowie Beamtinnen und Be-
amte befördern zu können. 

 Dienstkleidung der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes: 
 Erfüllungsaufwand entsteht derzeit nicht. Das Bundesministerium des Innern erhält aber die Möglich-

keit, nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung ein kostengünstigeres Modell für ihr Dienstkleidungsma-
nagement einzuführen. 
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 Dienstkleidung der Beamtinnen und Beamten der Zollverwaltung: 
 Durch das künftige Dienstkleidungsmanagement verringert sich der Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

wie folgt: 
 Derzeit werden von der zentralen Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung jährlich durch-

schnittlich 25 Vergabeverfahren im Bereich „Dienstkleidung“ durchgeführt. Die Kosten eines Verga-
beverfahrens belaufen sich nach Ermittlungen der Vergabestelle auf durchschnittlich 3 683,75 Euro.  

 Die Laufzeit der Verträge liegt in der Regel bei jeweils zwei bis drei Jahren, danach ist eine Folgeaus-
schreibung erforderlich. Mängel und Lieferprobleme etc. sind durch die Vergabestelle mit jedem ein-
zelnen Auftragnehmer bilateral zu klären. Derzeit werden von acht Arbeitskräften insgesamt ca. 40 Ver-
träge betreut. Die Verträge laufen bis zum Abschluss des Rollouts aus, daher ergibt sich für die Verga-
bestelle kein weiterer Handlungsbedarf. Entsprechende Weisungen für das Vertragsmanagement wur-
den bereits erteilt.  

 Aufwand der Zollkleiderkasse im Hinblick auf ihre Auflösung ergibt sich gegebenenfalls noch aus der 
Verwertung der Restbestände. Er kann derzeit allerdings noch nicht beziffert werden, da die Lagerhal-
tung bis zum Abschluss des Rollouts ohnehin soweit wie möglich reduziert werden soll. 

 Durch die Gewinnung eines Full-Service-Dienstleisters in Verbindung mit einer längeren Vertragslauf-
zeit wird der Vergabeaufwand deutlich reduziert. Die geplante Vertragslaufzeit beträgt acht Jahre, mit 
der Option, zweimal um jeweils zwei Jahre zu verlängern. Ansprechpartner im Rahmen der Vertrags-
pflege ist lediglich der Auftragnehmer selbst, nicht seine Zulieferer, so dass sich der Kreis der zu be-
treuenden Vertragspartner erheblich verkleinert.  

 Bislang erfolgen Lagerung, Kommissionierung und Versand der Dienstkleidung zentral durch die Zoll-
kleiderkasse. Hierfür entstehen jährliche Personal- und Sachkosten i. H. v. durchschnittlich ca. 
715 000 Euro. Die Tätigkeiten werden künftig durch den Dienstleister wahrgenommen. Dieser legt die 
Prozesskosten auf den Verkaufspreis der Dienstkleidungsartikel um. Angaben zur Höhe der Prozess-
kosten und der Verkaufspreise sind jedoch vor Zuschlagserteilung nicht möglich.  

 Die Verwaltung der Mitglieder der Zollkleiderkasse (der zum Tragen von Dienstkleidung verpflichten 
Beamtinnen und Beamten der Zollverwaltung) erfolgt derzeit ebenfalls zentral durch insgesamt neun 
Arbeitskräfte bei der Zollkleiderkasse. Auch diese Aufgaben nimmt künftig der Dienstleister wahr. Um 
die weiterhin erforderliche Mitwirkung der Personalführenden Dienststellen zu gewährleisten, schafft 
er entsprechende IT-Schnittstellen zu seinem System. Die Personalstellen sowie die Dienstkleidungs-
trägerinnen und Dienstkleidungsträger selbst können dann auf Basis eines Rollenkonzepts unmittelbar 
auf die für sie relevanten Daten zugreifen und ggf. erforderliche Änderungen vornehmen (z. B. Adress-
änderung oder Anpassung von Konfektionsgrößen). Die übermittelten Daten bei Bestellungen werden 
einer automatischen Plausibilitätsprüfung unterzogen. Die Kosten der IT-Schnittstelle werden von den 
Bietern für das Vergabeverfahren in den Verkaufspreis der Dienstkleidungsstücke einkalkuliert, daher 
ist keine getrennte Betrachtung möglich. 

 Es entsteht ein einmaliger Aufwand für die Datenmigration sowohl von der Mitgliederbuchhaltung der 
Zollkleiderkasse als auch von den Personalführenden Dienststellen an den Dienstleister. Der Aufwand 
ist jedoch derzeit nicht quantifizierbar, da die Modalitäten der Datenmigration im Vergabeverfahren 
mit den Bietern verhandelt werden. 

 Mit der Einführung einer Abnutzungsentschädigung für Sportkleidung entfallen alle bislang von der 
Verwaltung wahrgenommenen Beschaffungs- und Logistikprozesse. Stattdessen wird lediglich im Be-
reich der Besoldung ein weiterer, jedoch automatisierter Prozessschritt etabliert, mit dem eine Auszah-
lungsanordnung generiert wird, sobald eine Beamtin oder ein Beamter zur Teilnahme am Dienstsport 
verpflichtet wird (Abbildung im Rahmen des Personalverwaltungssystems).  

 Die mit der Neuordnung des Dienstkleidungswesens angestrebte Verringerung des Erfüllungsaufwands 
kann in vollem Umfang erst nach vollständiger Umstellung realisiert werden, da in der Umstellungszeit 
trotz Reduzierung der Bestände der Zollkleiderkasse und der Beschaffungsmengen die Aufgaben der 
Vergabestelle und der Zollkleiderkasse nur sukzessive zurückgehen. 
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b) Zu Artikel 3 (Erschwerniszulagenverordnung) 
 Die Erhöhung der bestehenden Zulagen macht Programmierarbeiten im maschinellen Personalwirt-

schaftssystem sowie die Anpassung von Arbeitsanweisungen, Handbüchern und Formularen erforder-
lich.  

 Die Arbeiten werden von Beamtinnen und Beamten des höheren Dienstes, des gehobenen Dienstes und 
des mittleren Dienstes erledigt. Für diesen einmaligen Umstellungsaufwand sind insgesamt rund 
40 000 Euro anzusetzen.  

 Für die neue Zulagenvorschrift für den Dienst in verbunkerten Anlagen sowie die Erweiterung der Zu-
lagenvorschriften für Spezialkräfte, Minentaucherinnen und Minentaucher entsteht ein einmaliger Um-
stellungsaufwand von rund 4 000 Euro. 

 Die Bewilligung dieser Zulagen nimmt etwa 15 Minuten pro Bearbeitungsvorgang in Anspruch und 
erfolgt durch Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes. Bei anzunehmenden 100 Zulagenemp-
fängerinnen und Zulagenempfängern, hinsichtlich derer durchschnittlich zweimal pro Jahr Bearbei-
tungsvorgänge anfallen, beträgt der laufende Erfüllungsaufwand rund 1 500 Euro. 

c) Zu Artikel 5 (Soldatengesetz) 
 Durch die Änderungen des Soldatengesetzes (Änderung der §§ 30, 30a, Einfügung des § 30c) werden 

die Normen für den Erlass von späteren Rechtsverordnungen geschaffen. Hierdurch entsteht zunächst 
kein Erfüllungsaufwand. Ein Erfüllungsaufwand entsteht erst bei Umsetzung der nach der Änderung 
des Soldatengesetzes zu erlassenden Rechtsverordnungen.  

d) Zu Artikel 7 (Soldatinnen- und Soldatenteilzeitbeschäftigungsverordnung) 
 Die Bearbeitung von Anträgen auf Grund der Neuregelung der Teilzeitbeschäftigung der Soldatinnen 

und Soldaten führt zu einem gewissen zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Der hiermit verbundene Er-
füllungsaufwand kann derzeit noch nicht beziffert werden, da nicht abgeschätzt werden kann, in wel-
chem Umfang die neuen Möglichkeiten in Anspruch genommen werden. 

 Unproblematische Anträge (insbesondere wegen der Erfüllung von Familienpflichten) lösen in der Re-
gel kaum Aufwand aus, wohingegen Anträge in anderen Fällen, wenn die Teilzeitbeschäftigung mit 
dienstlichen Interessen kollidieren würde, intensive Ermessenserwägungen, ausführlich begründete Be-
scheide, Beschwerde- und Klageverfahren veranlassen können. Da hier Neuland betreten wird, kann 
derzeit nicht prognostiziert werden, ob „durchschnittliche“ Anträge auf Teilzeitbeschäftigung eher ein-
fache oder eher komplexe Bearbeitungsabläufe zur Folge haben werden. Insbesondere ist es derzeit 
nicht möglich, die Bereitschaft der Soldatinnen und Soldaten vorherzusehen, Anträge auf Teilzeitbe-
schäftigung auch in Fällen zu stellen, in denen eine Bewilligung aus dienstlichen Gründen von Vorn-
herein unmöglich ist, und Beschwerde- und Klageverfahren durchzuführen. 

e) Zu Artikel 9 (Wehrsoldgesetz) 
 Durch die Erhöhung der Wehrsoldtagessätze fällt ein durch Programmierungsarbeiten bedingter einma-

liger Umstellungsaufwand in Höhe von 4 000 Euro an. 
f) Zu Artikel 10 (Soldatenversorgungsgesetz)  

 Wegfall der Anrechnungsregelungen: 
 Die Bearbeitung eines Anrechnungsfalles nach § 11 des Soldatenversorgungsgesetzes nimmt jährlich 

durchschnittlich 4,5 Stunden in Anspruch. Die Arbeit erfolgt regelmäßig durch Tarifbeschäftigte der 
Entgeltgruppe 8. Bei anzunehmenden 5 800 Fällen pro Jahr entfällt durch die Neuregelung des § 11 
Absatz 3 des Soldatenversorgungsgesetzes Erfüllungsaufwand in Höhe von 26 100 Stunden. Bei einem 
Stundensatz von 28,74 Euro (mittlerer Dienst) macht dies einen Betrag in Höhe von rund 750 000 Euro 
pro Jahr aus.  

 Durch die Änderung der Regelung über die Anrechnung privatwirtschaftlich erzielter Einkünfte in § 53 
des Soldatenversorgungsgesetzes entfällt in Zukunft Erfüllungsaufwand. Die Durchführung der Ru-
hensregelungen erfolgt durch Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes. Bei etwa 5 000 An-
rechnungsfällen pro Jahr, die auf Grund der Neuregelung wegfallen, und einer durchschnittlichen Be-
arbeitungszeit von 380 Minuten pro Fall ist bisher ein laufender Bearbeitungsaufwand von etwa 31 666 
Stunden anzusetzen, der mit rund 1 228 300 Euro zu bewerten ist.  
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 Der sich aus der einmaligen Umstellung von acht Zahlfällen ergebende Erfüllungsaufwand im Rahmen 

des § 26a des Soldatenversorgungsgesetzes wird dadurch kompensiert, dass der jährliche Erfüllungs-
aufwand infolge von Überprüfungen des jeweiligen Jahreseinkommens im Einzelfall entfällt.  

 Weiterer Erfüllungsaufwand fällt auf Grund des Wegfalls der Anrechnungsregelungen dadurch weg, 
dass Rechtsstreitigkeiten, die in der Vergangenheit schwerpunktmäßig im Zusammenhang mit der An-
rechnung nach § 53 des Soldatenversorgungsgesetzes geführt wurden, entfallen. Dieser Aufwand lässt 
sich nicht beziffern. 

 Änderung des § 55c des Soldatenversorgungsgesetzes: 
 Durch die Änderungen im § 55c des Soldatenversorgungsgesetzes entsteht ein einmaliger Umstellungs-

aufwand in Höhe von 6 000 Euro für die Anpassung der Software an die geänderten rechtlichen Best-
immungen. Zusätzlich entsteht folgender Erfüllungsaufwand bei der Anpassung der Bestandsfälle an 
die neue Rechtslage: Pro Änderung des Bescheids über die Kürzung der Versorgungsbezüge auf Grund 
des Versorgungsausgleichs ist eine Bearbeitungszeit von einer Stunde durch Beamtinnen und Beamte 
des gehobenen Dienstes anzusetzen. Für die erneute Regelung bei Erreichen der für die Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten geltenden Altersgrenzen oder, wenn Leistungen aus den über-
tragenen Anwartschaften erfolgen, ist eine Bearbeitungszeit von einer Stunde durch Beamtinnen und 
Beamte des gehobenen Dienstes anzusetzen. Bei rund 3 000 Bestandsfällen ergibt sich ein einmaliger 
Aufwand von 232 000 Euro. Insgesamt beträgt der einmalige Umstellungsaufwand rund 238 000 Euro. 
Hinzu kommt ein nicht bezifferbarer Aufwand für die Bearbeitung von Beschwerden der Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfänger, die nicht mehr in den Genuss der Neuregelung gekommen 
sind. 

 Rückdatierung des Stichtages: 
 Infolge der Einbeziehung einer begrenzten Zahl von Altfällen in die Einsatzversorgung ist mit einem 

zusätzlichen einmaligen Aufwand von 230 Stunden für die Prüfung des Verbleibs und den Versand der 
Altakten an die Festsetzungsstelle sowie die Prüfung der Anträge, die Fertigung der Bescheide, die 
Zahlbarmachung der Bezüge und den Versand der Bescheide zu rechnen. Pro Bearbeitungsfall sind 
anzusetzen: 
– eine Stunde für eine Person des mittleren Dienstes oder vergleichbar für die Prüfung des Verbleibs 

und den Versand der Altakten (Stundenansatz: 28,74 Euro), 
– vier Stunden für eine Person des gehobenen Dienstes oder vergleichbar für die Festsetzung der 

laufenden Versorgungsbezüge der Witwen, der Witwer und Waisen (Stundenansatz: 38,79 Euro), 
– zweieinhalb Stunden für eine Person des gehobenen Dienstes oder vergleichbar für die Festsetzung 

der einmaligen Entschädigungszahlungen, 
– eine halbe Stunde für eine Person des mittleren Dienstes oder vergleichbar für die Zahlbarmachung 

der Versorgungsbezüge. 
 Die Zeitansätze für Personen des höheren Dienstes und des einfachen Dienstes oder vergleichbar sind 

vernachlässigbar und deshalb nicht gesondert ausgewiesen, sondern in den oben genannten Zeitansätzen 
enthalten. 

 Bei angenommenen 50 Fällen (20 Fälle mit Anspruch auf laufende Versorgung und 30 Fälle mit An-
spruch auf Einmalzahlungen) beträgt der Erfüllungsaufwand einmalig etwa 8 170 Euro.  

 Der Folgeaufwand bei den laufenden Zahlfällen ist abhängig von den Umständen des Einzelfalles und 
deshalb nicht konkret abzuschätzen. Folgeaufwand ist möglich im Falle des Bezugs anrechenbarer Leis-
tungen neben der Versorgung, bei der Prüfung der Waisengeldberechtigung, der Fertigung entsprechen-
der Änderungsbescheide und der Umsetzung in der elektronischen Datenverarbeitung. Bei einem Stun-
denansatz von zwei Stunden jährlich pro Zahlfall (eineinhalb Stunden gehobener Dienst oder vergleich-
bar, eine halbe Stunde mittlerer Dienst oder vergleichbar) ist mit einem jährlichen Erfüllungsaufwand 
von 1 450 Euro zu rechnen. 

g) Zu Artikel 12 (Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) 
 Zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 2 000 000 Euro entstehen dem Geschäftsbereich des Bundesminis-

teriums der Verteidigung durch die erforderliche Entwicklung einer IT-Programmierung für die Be-
rechnung der Nachversicherung und den Zahlungsverkehr mit der Deutschen Rentenversicherung. Der 
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gesetzlichen Rentenversicherung entsteht für die vorgesehene Änderung des § 181 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch ein einmaliger Umstellungsaufwand von insgesamt rund 260 000 Euro. 

Der gesamte Erfüllungsaufwand kann mit den vorhandenen Ressourcen abgedeckt werden. 

6. Weitere Kosten 

Der Wirtschaft, insbesondere den mittelständischen Unternehmen, entstehen keine zusätzlichen Kosten. 
Die vorgesehenen Regelungen werden keine wesentlichen Änderungen von Angebots- und Nachfragestrukturen 
zur Folge haben. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-
veau, sind nicht zu erwarten. 

7. Weitere Gesetzesfolgen 

Gleichstellungspolitische Belange sind berücksichtigt. Frauen und Männer sind in gleicher Weise betroffen. Auch 
eine mittelbare geschlechterbezogenen Benachteiligung liegt nicht vor. 

VII. Befristung; Evaluation 

Die Regelung des neuen § 44 des Bundesbesoldungsgesetzes sieht eine Evaluierung des Personalbindungszu-
schlags vor, um die Wirkung dieses neuen besoldungsrechtlichen Instruments zeitnah zu beurteilen.  

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes) 
Zu Nummer 1 
Redaktionelle Folgeänderung wegen der Neufassung der Überschrift des § 69i. 
Zu Nummer 2 
Folgeänderungen zu den rückwirkenden Verbesserungen der Einsatzversorgung im Soldatenversorgungsgesetz. 
Zu Artikel 2 (Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes) 
Zu Nummer 1 
Zu Buchstabe a 
Redaktionelle Folgeänderung wegen der Neufassung des § 44. 
Zu Buchstabe b 
Redaktionelle Folgeänderung wegen der Neufassung des § 50. 
Zu Buchstabe c 
Redaktionelle Folgeänderung wegen der Neufassung der Überschrift des Abschnitts 8. 
Zu Buchstabe d 
Redaktionelle Folgeänderung wegen der Neufassung der Überschrift des § 69. 
Zu Buchstabe e 
Redaktionelle Folgeänderung wegen der Einfügung des § 70a. 
Zu Nummer 2 
Zu Absatz 1 
Die Aufrechterhaltung eines qualifizierten militärischen Personalkörpers ist für die Bundeswehr von überragender 
Bedeutung. Die zunehmende Professionalisierung erfordert auf Grund des zunehmenden Wettbewerbs auf dem 
Arbeitsmarkt auch finanzielle Anreize, die bedarfsabhängig und zeitnah angewendet werden können, um der vom 
Dienstherrn ungewollten vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses wirksam entgegentreten zu können. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass mehr als zwei Drittel der Soldatinnen und Soldaten sich in einem 
Dienstverhältnis auf Zeit befinden. Es liegt im Interesse der Bundeswehr, in bestimmten von Vakanzen besonders 
betroffenen Personalbereichen diese militärisch erfahrenen Fachkräfte so lange wie möglich an die Bundeswehr 
zu binden. Hierzu soll die Bereitschaft von Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit gefördert werden, sich über 
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das festgelegte Dienstzeitende hinaus zu verpflichten. In Tätigkeitsbereichen, in denen die zivile Wirtschaft ver-
gleichbare und hochdotierte Arbeitsplätze (z. B. für Ingenieure) anbietet, gilt es zudem auch, dem Risiko einer 
Kündigung von Berufssoldatinnen und Berufssoldaten zu begegnen. Neben finanziellen Anreizen zur Personal-
gewinnung nach den §§ 43 und 43b benötigt die Bundeswehr daher ein Personalbindungsinstrument, um in defi-
nierten Verwendungsbereichen eine Personalabwanderung zu verhindern.  
Voraussetzung für die Gewährung eines Personalbindungszuschlags ist das Vorliegen eines Personalmangels. 
Über das Bestehen eines Personalmangels hinaus setzt Absatz 2 entsprechend dem Ansatz, der Personalbewirt-
schaftung ein flexibles Instrument zur Verfügung zu stellen, eine positive Bestimmung der in Frage kommenden 
Verwendungsbereiche durch das Bundesministerium der Verteidigung voraus. Sie können für bestimmte militä-
rische Fachtätigkeiten (z. B. Meister Luftfahrzeug Avionik C-160 Funk und Navigation) oder Fachtätigkeitsbe-
reiche (z. B. Informationsübertragung Weitverkehr) festgelegt werden. Sie können auch regional begrenzt werden, 
um die Personalsituation an bestimmten Orten gezielt zu beeinflussen. Dabei wird es sich anbieten, die Verwen-
dungsbereiche, die für eine Zuschlagsgewährung in Betracht kommen, zeitlich befristet zu bestimmen, um Ge-
wöhnungseffekte zu vermeiden und sicherzustellen, dass sich die Vergabe des Zuschlags am jeweils aktuellen 
Bedarf ausrichtet. Soweit ein Personalmangel weiterhin besteht, kann der Anwendungszeitraum gegebenenfalls 
mehrfach verlängert werden. 
Auch wenn ein Personalmangel vorliegt und ein entsprechender Verwendungsbereich bestimmt ist, besteht kein 
Anspruch auf einen Zuschlag („kann“). 
Soldatinnen und Soldaten mit einem Dienstgrad nach der Bundesbesoldungsordnung B werden von der Vorschrift 
nicht erfasst. 
Zu Absatz 2 
Die Regelung legt fest, wann ein Personalmangel im Sinne der Vorschrift vorliegt.  
Zu Absatz 3 
Die Vorschrift bestimmt den Anwendungszeitraum und den Höchstbetrag des Zuschlags. Satz 1 legt fest, dass der 

  Monate ge-
währt werden darf. Satz 2 eröffnet dem Dienstherrn die Möglichkeit, den Zuschlag in Form der Einmalzahlung in 
Teilbeträgen zu gewähren. Die Zahlungsweise (monatlich oder als Einmalzahlung) sowie die Möglichkeit, eine 
Einmalzahlung in Teilbeträge aufzuteilen, erlaubt eine flexible Handhabung. Satz 3 gewährleistet, dass der Zu-
schlag einmalig wiederholt gewährt werden kann, wenn ein entsprechender Personalmangel erneut oder weiterhin 
vorliegt. Satz 4 und 5 legen die maximale Höhe des Zuschlags fest. Der Zuschlag nimmt im Anwendungszeitraum 
an linearen Besoldungsanpassungen nicht teil. Gesamtbetrag des Zuschlags bei Einmalzahlung ist der sich aus 
der Multiplikation der Anzahl der Monate, für die der Zuschlag festgesetzt wird, mit dem festgesetzten monatli-
chen Anteil ergebende Betrag. Insofern kann der Höchstbetrag des Zuschlags als Einmalzahlung das 9,6-fache 
des maßgeblichen Grundgehaltes der Stufe 1 betragen. Diese Festlegung ist auch für die geregelten Zahlungsein-
stellungen und Rückzahlungen von Bedeutung. 
Zu Absatz 4 
Die Regelung konkretisiert die bei der Ermessensentscheidung über die Gewährung, die Höhe des Zuschlags und 
den Gewährungszeitraum zu berücksichtigenden Belange. 
Zu Absatz 5 
Die Regelung bestimmt die Voraussetzungen, unter denen die Zahlung des Zuschlags entfällt. Grundsätzlich wird 
der Zuschlag nur gewährt, wenn die qualifizierte Tätigkeit auf einem Dienstposten in einem der ausgewählten 
Bereiche auch wahrgenommen wird.  
Zu Absatz 6 
Sofern der Zuschlag in den Fällen des Absatzes 5 als Einmalzahlung gewährt worden ist, kann in besonders gela-
gerten Fällen von der Zahlungseinstellung oder der Rückzahlung aus Billigkeitsgründen abgesehen werden. Dies 
ist regelmäßig dann angezeigt, wenn das dienstliche Interesse an einem Verwendungswechsel überwiegt und die 
Soldatin oder der Soldat die dienstlichen Gründe für den Verwendungswechsel nicht zu vertreten hat. 
Zu Absatz 7 
Die Konkurrenzregelung schließt mögliche Doppelansprüche nach dem Bundesbesoldungsgesetz aus. 
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Zu Absatz 8 
Entscheidungen über die Gewährung des Zuschlags trifft das Bundesministerium der Verteidigung oder die von 
ihr bestimmte nachgeordnete Behörde. Für eine Delegation kommt grundsätzlich nur das Bundesamt für das Per-
sonalmanagement der Bundeswehr in Betracht, da hier die notwendigen Informationen für eine sachgerechte Er-
messenentscheidung verfügbar sind. Ausgenommen von einer Delegation sind die Entscheidungen über den An-
wendungsbereich nach den Absätzen 1 und 2. 
Zu Absatz 9 
Die Regelung bestimmt, in welchem Umfang Haushaltsmittel für die Gewährung von Personalgewinnungszu-
schlägen eingesetzt werden können. Die Höhe von 0,3 Prozent spiegelt die haushaltsmäßig bestimmte Ausgaben-
höchstgrenze unter Berücksichtigung des Ausnahmecharakters der Norm wider und verlangt eine gezielte Aus-
wahl von Verwendungsbereichen. Gleichzeitig ist dadurch eine streng am Bedarf ausgerichtete Anwendung der 
Norm garantiert. 
Zu Absatz 10 
Die Prüfpflicht folgt früheren Beispielen bei der Einführung neuer besoldungsrechtlicher Instrumente, wie etwa 
den vergleichbaren Bestimmungen in § 43a Absatz 9 für die Prämien für Angehörige der Spezialkräfte der Bun-
deswehr und in § 43b für die Verpflichtungsprämien für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit. 
Zu Nummer 3 
Besoldungsrechtliche Folgemaßnahme zur Einführung einer gesetzlichen Arbeitszeitregelung für Soldatinnen und 
Soldaten, die es ermöglicht, eine Mehrarbeitsvergütungsverordnung für Soldatinnen und Soldaten zu erlassen. 
Zu Nummer 4 
Wegen der Neufassung des § 50 wird der sachliche Geltungsbereich angepasst. 
Zu Nummer 5 
Redaktionelle Änderung zur Vereinheitlichung des Begriffs „Dienstkleidung“ im Abschnitt 8. Zudem wird in 
Abschnitt 8 eine Vorschrift zur Dienstbekleidung für Beamtinnen und Beamte der Zollverwaltung (§ 70a) aufge-
nommen. Daher wird die Überschrift des Abschnitts angepasst.  
Zu Nummer 6 
Zu Buchstabe a 
Redaktionelle Änderung zur Vereinheitlichung des Begriffs „Dienstkleidung“ im Abschnitt 8. 
Zu Buchstabe b 
Zu Doppelbuchstabe aa 
Redaktionelle Änderungen zur Vereinheitlichung des Begriffs „Dienstkleidung“ im Abschnitt 8. 
Zu Doppelbuchstabe bb 
Bislang haben lediglich Unteroffiziere die Wahlmöglichkeit, sich die Ausgehuniform fiskalisch bereitstellen zu 
lassen oder sich diese mit einem Zuschuss in ggf. besserer Qualität und Passform selbst zu beschaffen. Die länger 
dienenden Mannschaftsdienstgrade in der Bundeswehr sollen mit der Eröffnung einer Wahlmöglichkeit zur Teil-
selbsteinkleidung den Unteroffizieren gleichgestellt werden. Der dadurch gewonnene Handlungsspielraum erhöht 
die Attraktivität der Laufbahngruppe der Mannschaften. 
Zu Nummer 7 
Für die Versorgung von Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten mit Dienstkleidung und Ausrüstung wurden 
in unterschiedlichen Verwaltungsbereichen des Bundes und der Länder unterschiedliche Systeme eingeführt. 
Diese reichen von einer vollständigen unentgeltlichen Bereitstellung durch den Dienstherrn über den durch Zu-
schüsse unterstützten Erwerb bei einer öffentlich-rechtlich geführten Kleiderkasse bis zur Erwerbsmöglichkeit 
bei privaten Dienstleistern oder auf dem freien Markt in Verbindung mit Zuschüssen durch eine Kleiderkasse.  
Beamtinnen und Beamte des gehobenen und des höheren Polizeivollzugsdienstes der Bundespolizei sind bisher 
verpflichtet, Dienstkleidung selbst zu erwerben, die nicht zur Einsatz- und Arbeitsausstattung gehört. Zurzeit wer-
den diese Beamtinnen und Beamten über eine in privater Rechtsform betriebene Kleiderkasse versorgt. Die Klei-
derkasse führt für jeden dieser sogenannten Selbsteinkleider ein treuhänderisch verwaltetes Konto, auf das die im 
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bisherigen § 70 Absatz 1 Satz 

der selbst zu beschaffenden Dienstkleidung über das Guthaben des Treuhandkontos verfügen.  
Der Verwaltungsaufwand für die Ausstattung und finanzielle Unterstützung der Selbsteinkleider konnte durch 
Straffung des Sortiments und Vereinfachung der Prozesse zwar reduziert werden, wegen der zunehmenden An-
zahl von Selbsteinkleidern steigt jedoch der Gesamtaufwand für die Führung und Verwaltung der Konten bei der 
Kleiderkasse. Bei Betrachtung aller anfallenden Kosten, einschließlich der Verwaltungskosten, könnte ein System 
ohne das Erfordernis der Führung individueller Konten für den Bund günstiger werden, so dass eine unentgeltliche 
Bereitstellung von Dienstkleidung auch für den gehobenen und den höheren Polizeivollzugsdienst insgesamt wirt-
schaftlicher würde als ein System mit Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten. Das Ergebnis einer solchen 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird u. a. abhängig sein von der Marktsituation bei Herstellern von Dienstkleidung 
sowie bei potentiellen Dienstleistern, welche die Beschaffung, die Ausgabe an die Beamtinnen und Beamten so-
wie ggf. die Verwaltung und Abrechnung eines Eigenanteils übernehmen könnten.  
Es ist daher erforderlich, die gesetzliche Regelung für unterschiedliche Möglichkeiten der Bereitstellung von 
Ausrüstung und Dienstkleidung für den gehobenen und den höheren Polizeivollzugsdienst der Bundespolizei zu 
öffnen. In Anlehnung an die Regelungssystematik in § 69 Absatz 1 sieht § 70 Absatz 1 Satz 1 vor, dass Ausrüstung 
und Dienstkleidung für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Bundespolizei grundsätzlich unentgeltlich 
bereitgestellt werden. Daneben wird in Satz 2 die Möglichkeit eröffnet, abweichend hiervon für die Beamtinnen 
und Beamten des gehobenen und des höheren Polizeivollzugsdienstes der Bundespolizei das gegenwärtig prakti-
zierte System der Selbsteinkleidung in Verbindung mit einem einmaligen Bekleidungszuschuss und Gewährung 
einer Abnutzungsentschädigung beizubehalten. Damit erhält das Bundesministerium des Innern die erforderliche 
Flexibilität, um die Bereitstellung von Ausrüstung und Dienstkleidung jeweils so zu gestalten, wie die Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit es gebieten, d. h. entweder wie bisher für Beamtinnen und Beamte des 
gehobenen und höheren Dienstes einen Eigenanteil vorzusehen oder im Hinblick auf eine entsprechende Ersparnis 
bei den Verwaltungskosten auf eine unentgeltliche Bereitstellung für alle Laufbahngruppen umzustellen. 
Zu Nummer 8 
Von den insgesamt ca. 39 000 Beschäftigten der Zollverwaltung sind derzeit ca. 13 000 Bedienstete zum Tragen 
von Dienstkleidung verpflichtet. Hierbei handelt es sich insbesondere um Vollzugsbedienstete, die befugt sind, 
unmittelbaren Zwang nach dem Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch 
Vollzugsbeamte des Bundes auszuüben. Die Vollzugsbediensteten müssen als solche erkennbar sein.  
Das Dienstkleidungswesen der Zollverwaltung wird derzeit einer grundlegenden Neuordnung unterzogen. Dies 
wird die Wirtschaftlichkeit der Beschaffungs-, Bestell- und Vertriebsprozesse verbessern und langfristig kosten-
senkend wirken. Für ein besseres und einheitlicheres Erscheinungsbild der Zollverwaltung in der Öffentlichkeit 
wird zum einen das Sortiment deutlich gestrafft und das Design der Dienstkleidung neu gestaltet; zum anderen 
soll die Dienstkleidung künftig kostenfrei bereitgestellt werden.  
Derzeit leisten alle Dienstkleidungsträgerinnen und -träger nach den geltenden „Bestimmungen über die Ausstat-
tung mit Zolldienstkleidung“ beim Erwerb von Dienstkleidung einen Eigenanteil von 31 Prozent des Abgabeprei-
ses (= Katalogpreis der Zollkleiderkasse); 69 Prozent des Abgabepreises trägt die Verwaltung („Verwaltungszu-
schuss“). Mit der Leistung des Eigenanteils erwerben die Dienstkleidungsträgerinnen und -träger das Eigentum 
an der Dienstkleidung.  
Dieser Eigentumsübergang hat sich in der Zollverwaltung nicht bewährt. Auf Grund der Verpflichtung der Dienst-
kleidungsträgerinnen und -träger zur Leistung eines Eigenanteils bei der Beschaffung der Dienstkleidung und 
dem damit verbundenen Eigentumserwerb an den Artikeln werden verschlissene Dienstkleidungsstücke häufig 
nicht oder nicht rechtzeitig ersetzt. Der Erhaltungszustand der Dienstkleidung entspricht infolge dessen häufig 
nicht den Anforderungen. Zudem erschwert die gegenwärtige Breite des Sortiments ein optisch einheitliches Auf-
treten der Beschäftigten in der Öffentlichkeit.  
Durch die Umstellung auf ein komplett neues, gestrafftes Dienstkleidungssortiment, die Einführung stringenter 
Prozesse im Bereich des Dienstkleidungsmanagements sowie die Änderung der Eigentumsverhältnisse wird es 
künftig sowohl den Dienstvorgesetzten als auch den Dienstkleidung tragenden Beschäftigten erleichtert, die an 
die Außenwirkung zu stellenden Anforderungen zu erfüllen. Auch die Steuerungsmöglichkeiten des Dienstherrn 
hinsichtlich des Umgangs mit bzw. der Pflege der Dienstkleidung wird hierdurch gestärkt. 
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Im Ergebnis wird damit nicht nur ein einheitliches, gepflegtes Erscheinungsbild der Bediensteten erreicht, sondern 
zugleich auch die Anwendung schlanker und wirtschaftlicher Verwaltungsprozesse ermöglicht. Die künftige Ver-
fahrensweise orientiert sich dabei auch an Modellen der Bereitstellung und Finanzierung, die bereits in Teilberei-
chen der Bundespolizei und der Bundeswehr praktiziert werden. Diese stellen Bediensteten der unteren Laufbahn-
gruppen Ausrüstung und Dienstkleidung unentgeltlich zur Verfügung.  
Die zur Teilnahme am Dienstsport verpflichteten Beamtinnen und Beamten der Zollverwaltung können derzeit 
gegen Leistung eines Eigenanteils auch Sportkleidung beziehen. Da die Auswahl von Sportkleidung jedoch we-
sentlich stärker als die von Dienstkleidung von textiltechnischen Entwicklungen und individuellen Bedürfnissen 
abhängt und der Dienstsport ohnehin nicht öffentlichkeitswirksam durchgeführt wird, ist beabsichtigt, auf die 
Bereitstellung von Sportkleidung künftig zu verzichten. 
Den Sportlehrerinnen und -lehrern, den Sporttrainerinnen und -trainern sowie den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern am Dienstsport soll stattdessen eine Abnutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung ihrer privaten 
Sportkleidung und den hierdurch erhöhten Verschleiß gewährt werden. 
Die Abnutzungsentschädigung soll für Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Dienstsport jeweils 60 Euro pro Jahr, 
für Sportlehrerinnen und -lehrer sowie für Sporttrainerinnen und -trainer jeweils 120 Euro pro Jahr betragen. Die 
erstmaligen Anschaffungskosten für das erforderliche Sortiment beliefen sich bei privater Beschaffung auf ca. 
360 Euro, die laufenden jährlichen Kosten für Ersatzbeschaffungen auf ca. 185 Euro. 
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Umsetzung der Neuordnung des Dienstkleidungswesens in der Zollverwaltung 
und damit auch für das Inkrafttreten des § 70a des Bundesbesoldungsgesetzes ist der tatsächliche Beginn der 
Ausstattung der Bediensteten mit der neuen Dienstkleidung (Rollout), der derzeit für das 4. Quartal 2016 geplant 
ist. Ab diesem Zeitpunkt wird die neue Dienstkleidung über einen Zeitraum von ca. 14 Monaten sukzessive dienst-
stellenweise ausgeliefert. Die Auslieferungstranchen sowie die Umstellungszeitpunkte bei den einzelnen Dienst-
stellen werden – sobald belastbare Daten vorliegen – in einem Rollout-Konzept konkret terminiert.  
Da der Beginn des Rollouts jedoch abhängig ist vom Verlauf des Vergabeverfahrens, kann für ihn derzeit noch 
kein konkreter Zeitpunkt angegeben werden und mithin auch kein fester Termin für das Inkrafttreten der besol-
dungsrechtlichen Regelungen.  
§ 70a des Bundesbesoldungsgesetzes soll daher im Sinne eines „bedingten Inkrafttretens“ mit Beginn der Auslie-
ferung der neuen Dienstkleidung in Kraft treten. Das Bundesministerium der Finanzen gibt den Tag des Beginns 
der Auslieferung zu gegebener Zeit im Bundesgesetzblatt bekannt. 
Die bisherige Dienstkleidung wird bis zur Umstellung wie bisher gegen Zahlung des Eigenanteils abgegeben. 
§ 70a des Bundesbesoldungsgesetzes tritt für die gesamte Zollverwaltung mit Beginn der Auslieferung der neuen 
Dienstkleidung in Kraft. Für Bedienstete, die ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens bis zur Umstellung ihrer Dienst-
stelle infolge des gestaffelten Rollout übergangsweise noch alte Dienstkleidung beziehen müssen, trifft das Bun-
desministerium der Finanzen eine Übergangsregelung. Der Verwaltungszuschuss wird daher mit Beginn des 
Rollouts sukzessive abnehmen, dafür werden in den umgestellten Bezirken Kosten für die neue Dienstkleidung 
anfallen (Erstausstattung). 
Zu Nummer 9 
Zu Buchstabe a 
Soldatinnen und Soldaten, die Führungs- und Ausbildungsfunktionen überwiegend im Außendienst wahrzuneh-
men haben, erhalten unter gleichen Voraussetzungen die Stellenzulage nach Nummer 4 der Vorbemerkungen zu 
den Bundesbesoldungsordnungen A und B des Bundesbesoldungsgesetzes sowie eine Erschwerniszulage nach 
§ 23j der Erschwerniszulagenverordnung. Die ständige, ungeteilte Aufsichtspflicht und Verantwortung des Füh-
rungspersonals für die unterstellten Soldatinnen und Soldaten (gerade im Gelände und unter allen Umweltbedin-
gungen) führt zu Belastungen, die untrennbar mit der Wahrnehmung der herausgehobenen Funktion verbunden 
und daher systemgerecht mit einer Stellenzulage unter Berücksichtigung der mit der Aufgabenwahrnehmung ver-
bundenen dauerhaften Erschwernisse abzugelten sind.  
Zu Buchstabe b 
Nummer 6 der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B des Bundesbesoldungsgesetzes 
regelt die Gewährung einer Stellenzulage für Soldatinnen und Soldaten sowie Beamtinnen und Beamte in fliege-
rischer Verwendung. Mit dem Dienstrechtsneuordnungsgesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160, 462) wurde 
diese Stellenzulage mit Wirkung vom 1. Januar 2009 für Soldatinnen und Soldaten der Luftwaffe erhöht, die in 
bestimmten Funktionen als „Kommandanten“ verwendet werden. Die Regelung ist bis zum 31. Dezember 2014 
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befristet. Die Kommandanten haben auch künftig besondere Bedeutung für die Sicherstellung der Durchhaltefä-
higkeit und Einsatzflexibilität der Streitkräfte. Das erweiterte Einsatzspektrum der Bundeswehr, gerade im Rah-
men der „besonderen Auslandseinsätze“, und die damit verbundene weltweite, flexible, zeitkritische und bedarfs-
orientierte Auftragserfüllung stellen an diese Funktionsträger weiterhin herausragende Anforderungen. Deshalb 
wird die Stellenzulage bis zum 31. Dezember 2019 weitergewährt.  
Der Kreis der Anspruchsberechtigten wird um Verwendungen in der luftgestützten militärischen Seeaufklärung 
der Marine (bis zu 18 Dienstposten) erweitert, da dort gleichartige und gleichwertige Aufgaben wahrzunehmen 
sind.  
Zu Buchstabe c 
Weiterhin wurde mit dem Dienstrechtsneuordnungsgesetz, ebenfalls befristet vom 1. Januar 2009 bis zum 31. De-
zember 2014, eine Stellenzulage für Soldatinnen und Soldaten der Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 eingeführt, 
die als Sanitätsoffiziere mit der Approbation als Arzt über die Zusatzqualifikation Rettungsmedizin verfügen und 
dienstlich zur Erhaltung dieser Qualifikation verpflichtet sind, oder die die Weiterbildung zum Gebietsarzt erfolg-
reich abgeschlossen haben und in diesem Fachgebiet verwendet werden. Rettungsmediziner und Fachärzte stellen 
auch künftig eine für die Streitkräfte besonders wichtige Personalressource dar. Die Qualifikations- und Spezia-
lisierungsanforderungen bei klinischen Gebietsärzten sind in der Zwischenzeit, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Zertifizierung der Bundeswehrkrankenhäuser und der dortigen Bildung fachlicher Schwerpunkte, konti-
nuierlich gestiegen. Die Weiterbildung und Spezialisierung auf den militärtypischen Gebieten der Einsatzchirur-
gie oder der Behandlung anderer einsatztypischer Schädigungen sind hier besonders hervorzuheben. Sanitätsof-
fiziere mit abgeschlossener gebietsärztlicher Weiterbildung oder rettungsmedizinischer Qualifikation tragen un-
verändert in besonderem Maße zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung in der 
Bundeswehr bei. Gerade für die sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung ist die Verfügbarkeit nicht nur qualifi-
zierter, sondern auch besonders belastungsresistenter Fachärzte unerlässlich. Deshalb wird die Stellenzulage bis 
zum 31. Dezember 2019 weitergewährt. 
Zu Buchstabe d 
Die bisherigen Planstellenobergrenzen für Mannschaftsdienstgrade entsprechen nicht mehr den aktuellen Anfor-
derungen an die Streitkräfte in der Bundeswehr. Eine sachgerechte Ausgestaltung des zukünftigen Personalkör-
pers, unter Berücksichtigung von sich fortentwickelnden Aufgaben sowie von Attraktivitätsgesichtspunkten be-
dingt die Möglichkeit einer flexiblen Planung des notwendigen Personals. Eine Anhebung der Planstellenober-
grenzen wird dabei nicht als zielführend angesehen, da nach der bisherigen Konzeption schon bis zu 90 Prozent 
der ausgebrachten Planstellen für Oberstabsgefreite vorzusehen wären. Mit der vollständigen Streichung der Fuß-
note wird hingegen die nötige Flexibilität gewährleistet. 
Zu Buchstabe e 
Die Dienstposten für den einfachen Dienst sind nach Maßgabe von § 18 des Bundesbesoldungsgesetzes unter 
Berücksichtigung der damit verbundenen Funktionen sachgerecht bewertet und Ämtern zugeordnet worden. Die 
aus den siebziger Jahren stammende Planstellenobergrenze bildet bei weitem die derzeitigen Verhältnisse nicht 
mehr ab, weil inzwischen auch die Anforderungen an die Angehörigen des einfachen Dienstes gestiegen sind. 
Darüber hinaus führt die rückläufige Nachbesetzung von Stellen in den Eingangsämtern zu einer Verdichtung des 
Stellenkegels in den oberen Laufbahnämtern und damit zu rückläufigen Beförderungsmöglichkeiten, da die be-
stehenden Stellenobergrenzen ausgeschöpft sind. Um auch in Zukunft den Personalkörper in den Laufbahnen des 
einfachen Dienstes nach den Erfordernissen für eine sachgerechte personelle Ausstattung planen zu können, wird 
die Planstellenobergrenze angehoben.  
Zu Buchstabe f 
Redaktionelle Änderung. 
Zu Buchstabe g 
Zu Doppelbuchstabe aa 
Die Amtsbezeichnung wird nicht mehr benötigt. 
Zu Doppelbuchstabe bb 
Redaktionelle Änderung. 



Drucksache 18/3697 – 48 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 
Zu Doppelbuchstabe cc 
Die Abteilungsleiter im neu geschaffenen Luftfahrtamt der Bundeswehr sind in der Besoldungsgruppe B 3 einzu-
stufen. Im Übrigen wird auf die Begründung zu Buchstabe i Doppelbuchstabe aa verwiesen. 
Zu Doppelbuchstabe dd 
Redaktionelle Änderung. 
Zu Buchstabe h 
Zu Doppelbuchstabe aa 
Die Amtsbezeichnung wird nicht mehr benötigt. 
Zu Doppelbuchstabe bb 
Redaktionelle Änderung. 
Zu Buchstabe i 
Zu Doppelbuchstabe aa 
Im Luftfahrtamt der Bundeswehr wird die fachliche Verantwortung für alle die Sicherheit des militärischen Flug-
betriebs betreffenden Fragen in einem Amt konzentriert. Die Sicherheit beim Betrieb militärischer Luftfahrzeuge 
im Einsatz und über bewohntem Gebiet hat gesellschaftliche und politische Dimensionen, die mit einer erkenn-
baren Wertigkeit auch nach außen vertreten werden müssen. Im internationalen militärischen Umfeld ist hierbei 
eine Dotierung auf Augenhöhe mit den Ansprechpartnern der anderen Nationen (z. B. NATO, EDA etc.) essenti-
ell. Die militärischen Luftfahrtbehörden vergleichbarer Partnernationen sind auf Leitungsebene mit Dienstposten 
der Kategorie drei Sterne (Leiter) bzw. zwei Sterne (Stellvertreter) aufgestellt. Insgesamt ist daher insbesondere 
unter Berücksichtigung der Aspekte Verantwortung und Außenwirkung eine herausgehobene Besoldung der Lei-
tung des Amtes in den Dotierungen B 7 bzw. B 6 sachgerecht. 
Zu Doppelbuchstabe bb 
Redaktionelle Änderung. 
Zu Doppelbuchstabe cc 
Der Präsident des Bundeszentralamtes für Steuern soll in die Besoldungsgruppe B 8 eingestuft werden. Im Übri-
gen wird auf die Begründung zu Buchstabe j verwiesen. 
Zu Buchstabe j 
Die Bedeutung des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) hat in den letzten Jahren durch die Ausweitung bishe-
riger und die Übernahme neuer Aufgaben erheblich zugenommen. Das BZSt hat mit seiner Gründung zum 1. Ja-
nuar 2006 als eine der drei Nachfolgebörden des vormaligen Bundesamtes für Finanzen dessen steuerliche Auf-
gaben fortgeführt. Es hat sich seitdem qualitativ und quantitativ zu einer zentralen Schaltstelle zur Verbesserung 
des Steuervollzugs im Verhältnis zu den Bundesländern einerseits sowie im internationalen Kontext andererseits 
weiterentwickelt. Der in den Jahren 2006 bis 2013 erfolgte Aufgabenzuwachs schlägt sich auch in der (Plan-
)Stellensituation nieder. Im laufenden Haushaltsjahr hat sich die Zahl der (Plan-)Stellen auf 1.596 erhöht. Dies 
entspricht einem Zuwachs seit Gründung des Amtes um rd. 50 Prozent. 
Nachfolgend aufgeführte Aufgaben sind dem BZSt seit dessen Gründung kraft Gesetzes zugewiesen worden: 
– Ausweitung der Durchführung von Verständigungs- und Schiedsverfahren einschließlich Advance Pricing 

Agreement-Verfahren nach den Doppelbesteuerungsabkommen und der EU-Schiedskonvention, § 5 Ab-
satz 1 Nummer 5 des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG), 

– Strategische Neuausrichtung und Aufstockung der Bundesbetriebsprüfung um 500 zusätzliche Prüferinnen 
und Prüfer, § 5 Absatz 1 Nummer 1, § 19 FVG, 

– Vergabe und Verwaltung des Identifikationsmerkmals nach den §§ 139a bis 139d der Abgabenordnung, § 5 
Absatz 1 Nummer 22 FVG, 

– Unterstützung der Länder bei der Verhütung und Verfolgung bei Steuerstraftaten mit länderübergreifender, 
internationaler oder erheblicher Bedeutung, § 5 Absatz 1 Nummer 28 FVG, 

– Bildung, Speicherung und Bereitstellung elektronischer Lohnsteuerabzugsmerkmale, § 5 Absatz 1 Num-
mer 30 FVG, 

– Umsatzbesteuerung der auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen (E-Commerce), § 5 Ab-
satz 1 Nummer 21 FVG, 
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– Verwaltung der Versicherung- und Feuerschutzsteuer, § 5 Absatz 1 Nummer 25 FVG, 
– Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen, § 5 Absatz 1 Nummer 34 FVG, 
– Ausweitung der Durchführung des Investmentsteuergesetzes bei Auslandsfonds, § 5 Absatz 1 Nummer 4 

FVG, 
– Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren bei beschränkt Steuerpflichtigen nach den §§ 50 und 50a des 

Einkommensteuergesetzes, § 5 Absatz 1 Nummer 12 FVG. 
Zu Nummer 10 
Zu Vorbemerkung Nummer 4 
Die Stellenzulage wird auf Grund der Zusammenfassung von Stellenzulage und Erschwerniszulage erhöht. 
Zu Vorbemerkung Nummer 4a 
Die Funktion der Kompaniefeldwebel ist mit besonderer Verantwortung bei dauerhaft hoher Arbeitsbelastung 
verbunden. Kompaniefeldwebel haben die Funktionsfähigkeit des gesamten Innendienstes der militärischen Ein-
heit mit rund 100 Soldatinnen und Soldaten sicherzustellen („Mutter der Kompanie“), sind Vorgesetzte des Un-
teroffizierkorps und haben die Disziplinarvorgesetzten fachlich zu beraten und administrativ zu unterstützen. Als 
militärische Führer, Ausbilder und Vorgesetze mit Vorbildfunktion sind Kompaniefeldwebel mitverantwortlich 
für die Beachtung der Prinzipien der Inneren Führung. Sie prägen damit maßgeblich den inneren Zusammenhalt 
der Truppe sowohl im Grundbetrieb als auch während der belastenden besonderen Auslandsverwendungen. Ne-
ben den klassischen Aufgaben hatten Kompaniefeldwebel in den letzten Jahren – gerade im Zuge der Neuaus-
richtung der Bundeswehr – zusätzliche verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen; Beispiele: Personalbear-
beitung einschließlich Pflege der Datenbestände, Unterstützen bei der Binnenwerbung oder Personalregeneration. 
Nach Aussetzen der Wehrpflicht und angesichts der Konkurrenz mit dem zivilen Arbeitsmarkt hat der letzte Punkt 
besondere Bedeutung erlangt. Dementsprechend ist die beabsichtigte Anhebung sachgerecht. 
Zu Vorbemerkung Nummer 5a 
Die Anforderungen an das Personal sind durch den technischen Fortschritt, die neuen Aufgaben der Bundeswehr 
sowie den zunehmenden militärischen Luftverkehr erheblich gestiegen. Die Anhebung trägt dieser Entwicklung 
Rechnung. 
Zu Vorbemerkung Nummer 8a 
Diese Vorbemerkung sieht eine Stellenzulage für Beamtinnen und Beamte der Bundeswehr und Soldatinnen und 
Soldaten vor, die in der Nachrichtengewinnung durch Fernmelde- und Elektronische Aufklärung verwendet wer-
den. Die Fernmelde- und Elektronische Aufklärung liefert wesentliche Beiträge zur strategischen Aufklärung der 
Bundesrepublik Deutschland und zum Lagebild der Bundesregierung. Die Anforderungen an diesen Aufgaben-
bereich sind in den letzten Jahren auf Grund der weltweiten Einsätze der Bundeswehr und der damit verbundenen 
Ausweitung der Aufgaben, insbesondere im multinationalen Umfeld, erheblich gestiegen. Die Aufklärungsergeb-
nisse dienen auch der Deckung des Informationsbedarfs der Einsatzkontingente der Bundeswehr. Hinzu kommen 
die rasanten technischen Entwicklungen im Bereich der Kommunikationstechnik und die Ausweitung des Daten-
verkehrs. Damit sind die Anforderungen an die Fähigkeiten und den Kenntnisstand der Funktionsträger deutlich 
gewachsen. Der schnelle technologische Fortschritt fordert in besonderem Maße ständige und umfassende Fort-
bildungsbereitschaft. Zudem stellt die Sensitivität der Tätigkeit besonders hohe Anforderungen an den Geheim-
schutz mit entsprechenden Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse der Beschäftigten und ihrer Angehörigen. 
Dem wird durch die Anhebung Rechnung getragen. 
Zu Artikel 3 (Änderung der Erschwerniszulagenverordnung) 
Die Änderungen betreffe
Punkte:  
– Bei der Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten entfällt der Ausschluss von „Dienst während Übungen“ 

(vgl. zu Nummer 2). 
– In 18 Regelungen werden Zulagenbeträge angepasst. Die jeweils vorgesehene Erhöhung orientiert sich an 

dem Zeitpunkt der letztmaligen Anpassung (vgl. zu den Nummern 4 bis 14, 16 bis 19, 21, 22 und 24). Zula-
gen, die seit 1990 in unveränderter Höhe bestehen, werden um 40 Prozent erhöht, so z. B. die Zulage für 
Sprengstoffermittler und Sprengstoffentschärfer (§ 11), die Zulage für Klimaerprobung (§ 16), die Zulage 
für den Krankenpflegedienst (§ 21), die Zulage für Tätigkeiten im Seuchenbetrieb des Friedrich-Loeffler-
Instituts (§ 23a) und die Bordzulage (§ 23b). Zulagen, die zuletzt mit der Besoldungsänderungsverordnung 
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vom 17. Juni 1998 angepasst wurden, werden um 22 Prozent erhöht. Dies betrifft die Zulage für das Räumen 
und Vernichten von Munition (§ 10) und die Zulage für Soldaten im Unterdruckkammerdienst (§ 16a). Die 
Zulage für fliegendes Personal der Bundeswehr und anderer Einrichtungen des Bundes, die letztmalig mit 
der Siebten Verordnung zur Änderung der Erschwerniszulagenverordnung vom 21. Januar 2003 erhöht 
wurde, wird um 20 Prozent angehoben. Nicht erhöht werden demgegenüber Zulagentatbestände, die erst vor 
kurzem eingeführt oder angehoben wurden. Dies betrifft z. B. die Zulagen für Personenschützer und Obser-
vationskräfte (§ 22 Absatz 2 Nummer 3 und 5) und die Zulage für nichtständige Luftfahrzeugbesatzungsan-
gehörige u. a. (§ 22a Absatz 3 Nummer 3). Ebenso unberücksichtigt bleiben die erst unlängst neu geschaffene 
Zulage für Dienst zu wechselnden Zeiten (§§ 17a ff.) und die Zulagen, die ohnehin regelmäßig im Rahmen 
von Anpassungsgesetzen erhöht werden. Dies sind die Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (§§ 3 ff.), 
die Taucherzulage (§§ 7 ff), die Zulage für die Pflege Schwerbrandverletzter (§ 17) und die Zulage für das 
Beseitigen von Munition aus den Weltkriegen (§ 23 Absatz 1).  

– Bei der Zulage für Sprengstoffentschärfer und Sprengstoffermittler (§ 11) entfallen darüber hinaus die 
Höchstgrenzen (vgl. zu Nummer 5 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb, Buchstabe c Doppelbuchstabe bb, 
Buchstabe d).  

– Bei der Zulage für Minentaucher sowie bei der neu gefassten Zulage für Spezialkräfte der Bundeswehr wird 
jeweils ein neuer Tatbestand für sog. Inübunghalter eingeführt (vgl. zu den Nummern 15 und 23). 

– Für den Dienst in verbunkerten Anlagen wird ein neuer Zulagentatbestand geschaffen (vgl. zu Nummer 20). 
Zu Nummer 1 
Zu Buchstabe a 
Redaktionelle Folgeänderung wegen der geänderten Überschrift des § 23e. 
Zu Buchstabe b 
Redaktionelle Folgeänderung wegen der geänderten Überschrift des § 23j.  
Zu Nummer 2 
Mit der Einbeziehung des Dienstes während Übungen in den Anwendungsbereich der Zulage für Dienst zu un-
günstigen Zeiten wird die Vergütung insbesondere in einsatznahen Bereichen verbessert. Aber auch in den übri-
gen Bereichen soll die bisherige Nichtberücksichtigung von Übungen entfallen. 
Zu Nummer 3 
Redaktionelle Folgeänderungen. 
Zu Nummer 4 
Zu Buchstabe a 
Die Zulagenbeträge werden um 22 Prozent erhöht. 
Zu Buchstabe b 
Redaktionelle Folgeänderung wegen der Neufassung des § 23e. 
Zu Nummer 5 
Zu Buchstabe a 
Zu Doppelbuchstabe aa 
Der Zulagenbetrag wird um 40 Prozent erhöht.  
Zu Doppelbuchstabe bb 
Der Höchstbetrag entfällt. Die Zulagenansprüche richten sich somit nach der Anzahl und der Schwierigkeit der 
Einsätze. 
Zu Buchstabe b 
Der Zulagenbetrag wird um 40 Prozent erhöht. 
Zu Buchstabe c 
Zu Doppelbuchstabe aa 
Der Zulagenbetrag wird um 40 Prozent erhöht. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 
Der Höchstbetrag entfällt. Die Zulagenansprüche richten sich somit nach der Anzahl und der Schwierigkeit der 
Einsätze. 
Zu Buchstabe d 
Der Höchstbetrag entfällt. Die Zulagenansprüche richten sich somit nach der Anzahl und der Schwierigkeit der 
Einsätze. 
Zu Buchstabe e 
Redaktionelle Folgeänderung wegen der Neufassung des § 23e. 
Zu den Nummern 6 und 7 
Die Zulagenbeträge werden um 40 Prozent erhöht. 
Zu Nummer 8 
Die Zulagenbeträge werden um 22 Prozent erhöht. 
Zu Nummer 9 
Die Zulagenbeträge werden um 40 Prozent erhöht. 
Zu Nummer 10 
Zu Buchstabe a 
Zu Doppelbuchstabe aa 
Der Zulagenbetrag wird im gleichen Umfang wie die vergleichbare Fliegerzulage nach § 23f Absatz 3 Nummer 2 
angepasst. Dies entspricht einer Erhöhung um 31 Prozent. 
Zu Doppelbuchstabe bb 
Der Zulagenbetrag wird im gleichen Umfang wie die vergleichbare Fliegerzulage nach § 23f Absatz 3 Nummer 3 
angepasst. Dies entspricht einer Erhöhung um 34 Prozent. 
Zu Doppelbuchstabe cc 
Der Zulagenbetrag wird um 20 Prozent erhöht. 
Zu Buchstabe b 
Die Zulagenbeträge werden um 20 Prozent erhöht. 
Zu den Nummer 11 bis 14 
Die Zulagenbeträge werden um 40 Prozent erhöht. 
Zu Nummer 15 
Die Ansprüche von Kampfschwimmern außerhalb der Spezialkräfte werden nun im geänderten § 23m erfasst und 
daher bei § 23e nicht mehr genannt. 
Die bisherigen Absätze 1 und 2 regelten dieselbe Anspruchshöhe und werden daher im neuen Absatz 1 zusam-
mengefasst. 
Im neuen Absatz 2 werden die Zulagenansprüche von Minentauchern neu geregelt, die zur sog. Inübunghaltung 
verpflichtet sind. Soldatinnen und Soldaten, denen eine Inübunghaltung mit Einsatzverpflichtung auferlegt ist, 
erhalten eine Zulage in Höhe von 71 Prozent des Betrages, der dem entsprechenden Personal in „aktiver Verwen-
dung“ zusteht. Wer sich ohne Einsatzverpflichtung in Übung zu halten hat, erhält eine Zulage in Höhe von 49 Pro-
zent des vollen Betrages. 
Im neuen Absatz 3 entfallen die bisherigen Konkurrenzvorschriften zu den §§ 23f und 23m der Erschwerniszula-
genverordnung, da sie nur für Kampfschwimmerinnen und Kampfschwimmer galten, deren Ansprüche nun in 
§ 23m geregelt sind. 
Zu Nummer 16 
Die Zulagenbeträge werden um 20 Prozent erhöht. 
Zu Nummer 17 
Die Zulagenbeträge werden um 40 Prozent erhöht. 
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Zu Nummer 18 
Zu Buchstabe a 
Die Zulagenbeträge werden um 40 Prozent erhöht. 
Zu Buchstabe b 
Die Konkurrenzvorschriften werden an die inhaltlichen Änderungen und Erhöhungen der Zulagenbeträge bei den 
§§ 23e und 23m angepasst. Die Zulagenbeträge werden um 40 Prozent erhöht. 
Zu Nummer 19 
Die Zulagenbeträge werden um 40 Prozent erhöht. 
Zu Nummer 20 
Die bisher in § 23j geregelte Zulage für Führer oder Ausbilder im Außendienst entfällt und wird mit der für 
denselben Personenkreis vorgesehenen Stellenzulage gemäß Nummer 4 der Vorbemerkungen zu den Bundesbe-
soldungsordnungen A und B des Bundesbesoldungsgesetzes zusammengeführt und zugleich erhöht. 
§ 23j regelt nunmehr eine neue Erschwerniszulage für den Dienst in verbunkerten Anlagen („Bunkerzulage“). 
Sie ersetzt die bis 31. Dezember 2012 unter gleichen Voraussetzungen gezahlte Aufwandsentschädigung. Die 
Tätigkeiten sind mit Belastungen verbunden, die bei der Bewertung des jeweiligen Amtes nicht berücksichtigt 
sind. Diese Belastungen ergeben sich insbesondere aus dem Zusammentreffen folgender Umstände: Der Abge-
schlossenheit von der Außenwelt, dem Fehlen einer direkten Zufuhr von natürlichem Licht und Außenluft sowie 
baulich bedingt engen und niedrigen Räumen. Die Zahlung der Erschwerniszulage setzt voraus, dass die Tätigkeit 
in der verbunkerten Anlage mindestens 80 Prozent der Gesamttätigkeit umfasst. 
Das sich verändernde Aufgabenspektrum der Bundeswehr sowie Änderungen in der Stationierung machen es 
erforderlich, die in Frage kommenden Anlagen im Einzelnen festzulegen und das Vorliegen der Voraussetzungen 
regelmäßig zu prüfen. 
Zu Nummer 21 
Zu Buchstabe a 
Die Zulagenbeträge werden um 40 Prozent erhöht. 
Zu Buchstabe b 
Die Zulagenbeträge werden um 40 Prozent erhöht. Zudem wird wegen der Neufassung des § 23j eine redaktionelle 
Folgeänderung vorgenommen. 
Zu Nummer 22 
Die Zulagenbeträge werden um 40 Prozent erhöht. 
Zu Nummer 23 
Die bisherigen Absätze 1 und 2 des § 23m werden zusammengefasst, da sie denselben Anspruch regeln. 
Mit dem neuen Absatz 2 wird eine abgestufte Zulage für einen neu hinzugekommenen Personenkreis eingeführt: 
– Soldatinnen und Soldaten, denen eine Inübunghaltung mit Einsatzverpflichtung auferlegt ist, erhalten eine 

Zulage in Höhe von rund 71 Prozent des Betrages, der dem entsprechenden Personal in „aktiver Verwen-
dung“ zusteht. 

– Wer sich ohne Einsatzverpflichtung in Übung zu halten hat, erhält eine Zulage in Höhe von rund 49 Prozent 
des vollen Betrages. 

Durch die Neufassung des Absatzes 3 werden Konkurrenzvorschriften an die Neufassung des § 23m angepasst. 
Zudem wird eine zeitlich überholte Konkurrenzvorschrift gestrichen. 
Zu Nummer 24 
Die Zulagenbeträge werden um 40 Prozent erhöht. 
Zu Artikel 4 (Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) 
Die Umorganisation der Behördenstruktur innerhalb der Bundeswehr macht eine redaktionelle Änderung des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten bezüglich der in § 131 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 namentlich genannten Ver-
waltungsbehörde erforderlich. Die in § 131 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannte Wehrbereichsverwaltung wurde 
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zum 30. Juni 2013 aufgelöst. Die Aufgabe wird nunmehr durch das mit Einrichtungserlass des Bundesministeri-
ums der Verteidigung vom 30. Juli 2012 eingerichtete Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-
leistungen der Bundeswehr wahrgenommen. 
Zu Artikel 5 (Änderung des Soldatengesetzes) 
Zu Nummer 1 
Redaktionelle Folgeänderung wegen der Einfügung des neuen § 30c. 
Zu Nummer 2 
Änderung des Regelungsortes im Infektionsschutzgesetz bei identischem Gesetzestext. 
Zu Nummer 3 
Es wird eine Klarstellung vorgenommen, wonach die Genehmigung zur Übernahme von Vormundschaften oder 
Ehrenämtern vor der Übernahme erteilt werden muss. 
Zu Nummer 4 
Im Zuge der Konzentration des Ministeriums auf seine Kernaufgaben wird ermöglicht, die Zuständigkeit für die 
Erteilung des Urlaubs bis zum Beginn des Ruhestandes dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr zuzuweisen. 
Zu Nummer 5 
Der bisherige Satz 2 entfällt in Angleichung an eine entsprechende Änderung des Bundesbeamtengesetzes durch 
Artikel 1 des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160, 462). 
Zu Nummer 6 
Zu Buchstabe a 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung eines neuen § 30c. Im Übrigen dient die Neufassung einer 
Annäherung des Dienstrechts der Soldatinnen und Soldaten an die bestehenden Regelungen des Beamtenrechts. 
Die Rechtsstellung der Soldatinnen und Soldaten wird gestärkt, indem die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung 
zukünftig erfolgen soll, wenn familiäre oder soziale Pflichten der Pflege oder Betreuung von mindestens einem 
minderjährigen Kind oder eines pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen erfüllt werden, soweit nicht zwingende 
dienstliche Gründe dem entgegenstehen. Außerdem wird für Soldatinnen und Soldaten die im Beamtenrecht schon 
lange bewährte Möglichkeit übernommen, Teilzeitbeschäftigung auch dann bewilligen zu können, wenn keine 
solchen familiären oder sozialen Pflichten erfüllt werden. 
Zu Buchstabe b 
Nach Einführung einer gesetzlich geregelten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit für die Soldatinnen und 
Soldaten wird die bisher im Erlassweg geregelte Rahmendienstzeit als Bemessungsgrundlage für die Arbeitszeit 
im Sinne des § 6 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes bei teilzeitbeschäftigten Soldatinnen und Soldaten durch 
die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit des § 30c Absatz 1 ersetzt. 
Zu Buchstabe c 
Neben einer redaktionellen Änderung in Satz 1 wird die bisherige Regelung in § 30a Absatz 1, wonach Teilzeit-
beschäftigung grundsätzlich erst nach vier Jahren Dienstzeit bewilligt werden darf, insbesondere um den Ausbil-
dungsbedarf der Streitkräfte decken zu können, im Satz 2 in eine Ermächtigung umgeformt, eine höchstens vier-
jährige Mindestdienstzeit durch Rechtsverordnung festzulegen. Diese Mindestdienstzeit wird jedoch nicht in Fäl-
len gefordert, in denen Anspruch auf Elternzeit besteht. 
Zu Nummer 7 
Zu Absatz 1 
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der Soldatinnen und Soldaten wird wie im übrigen öffentlichen Dienst 
geregelt. Sie beträgt deshalb auch für Soldatinnen und Soldaten grundsätzlich 41 Wochenstunden. Ausnahmen 
von der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit des Satzes 1 gelten für schwerbehinderte Soldatinnen und Sol-
daten, für Soldatinnen und Soldaten mit Erziehungs- und Pflegepflichten, für Soldatinnen und Soldaten, denen 
die Führung eines Langzeitkontos gestattet worden ist, für Führungskräfte vom Dienstgrad Brigadegeneral und 
vergleichbaren Dienstgraden an aufwärts sowie bei Bereitschaftsdienst. Die Festlegung einer regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit hat jedoch nicht die strikte Begrenzung der tatsächlich zu erbringenden Arbeitszeit auf 
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eine bestimmte Wochenstundenzahl zur Folge. Der tägliche Dienst in den Streitkräften und damit die zu erbrin-
gende Arbeitszeit werden maßgebend vom zu erfüllenden Auftrag bestimmt. 
Zu Absatz 2 
Die Bestimmung verpflichtet die Soldatinnen und Soldaten, für die keine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
festgelegt wird, über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus Dienst zu leisten, wenn Besonderheiten des 
militärischen Dienstes dies erfordern. Wegen der Erfordernisse des militärischen Auftrages ist für Soldatinnen 
und Soldaten keine der beamtenrechtlichen Regelung vergleichbare zeitliche Obergrenze festgeschrieben. Es gilt 
die höchstzulässige Arbeitszeit der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. No-
vember 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung. Im Übrigen enthält die Vorschrift Ausgleichsre-
gelungen für Mehrarbeit durch Dienstbefreiung. Kann Dienstbefreiung aus zwingenden dienstlichen Gründen in-
nerhalb von zwölf Monaten nicht gewährt werden, sollen die besoldungs- und wehrsoldrechtlichen Regelungen 
über die Vergütung von Mehrarbeit greifen. 
Zu Absatz 3 
Mit Blick auf die Zeiten, in denen während eines Bereitschaftsdienstes keine Inanspruchnahme erfolgt, kann, 
soweit Bereitschaftsdienst besteht, die regelmäßige Arbeitszeit des Absatzes 1 entsprechend den dienstlichen Be-
dürfnissen verlängert werden. Die Regelung findet insoweit in § 87 Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes ihre 
Entsprechung. Die höchstzulässige Belastung entspricht der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung. 
Zu Absatz 4 
Die Bestimmung benennt diejenigen spezifischen militärischen Tätigkeiten, deren Besonderheiten die Festlegung 
einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht zulassen und einer Anwendung des Europäischen Arbeits-
zeitrechts zwingend entgegenstehen. 
Das Berufsbild der Berufsgruppe der Soldatinnen und Soldaten weist Besonderheiten auf, welche in Wahrneh-
mung der mitgliedstaatlichen Alleinverantwortung für die nationale Sicherheit (Artikel 4 Absatz 3 EUV) festge-
legt sind. Zwei wesentliche Besonderheiten der in Absatz 4 benannten Tätigkeiten sind hierbei besonders heraus-
zustellen. Erstens ergibt sich derartiges genuin militärisches Handeln stets als Produkt des Zusammenwirkens 
aller Organisationselemente eines militärischen Verbandes beziehungsweise aller Mitglieder einer Einheit oder 
Teileinheit. Zweitens reflektiert das für dieses Handeln maßgebliche Zeitmanagement nicht allein die Entschei-
dungen von Verantwortungsträgern im eigenen Bereich der jeweils handelnden Streitkräfte, sondern auch das nur 
äußerst begrenzt beeinflussbare Verhalten eines etwaigen militärischen Gegners und ebenfalls kaum beeinfluss-
bare sonstige Umwelt- und Rahmenbedingungen (beispielsweise Geographie und Witterung, Verhalten von loka-
len Hoheitsträgern in einem Einsatzgebiet, Verhalten von Zivilpersonen und sonstigen Unbeteiligten). 
Überdies unterscheiden sich diese Besonderheiten in rechtlicher Hinsicht substantiell selbst von besonders ge-
fährlichen Tätigkeiten beispielsweise bei Sicherheits- und Rettungsdiensten. Die Schutzgüter, um derentwillen 
der militärische Auftrag auszuführen ist, haben ein deutlich höheres Gewicht als diejenigen, um derentwillen 
Sicherheits- und Rettungsdienste tätig werden. Bei den Schutzgütern militärischer Tätigkeiten handelt es sich 
nicht vorwiegend um Individualrechtsgüter, sondern um zentrale Rechtsgüter der staatlichen Gemeinschaft, na-
mentlich ihre Existenz, ihren Fortbestand und ihre Funktionsfähigkeit, beziehungsweise um zentrale Rechtsgüter 
der internationalen Gemeinschaft (insbesondere Weltfrieden und internationale Sicherheit). 
Für die in Absatz 4 benannten Tätigkeiten, von denen jedes diese Besonderheiten aufweist, kann daher keine 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit festgelegt werden. 
Zu Absatz 5 
Das Bundesministerium der Verteidigung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Einzelheiten zur Dienstzeit-
regelung der Soldatinnen und Soldaten festzulegen. Die Ausgestaltung der Ermächtigung erfolgt in Verfolgung 
des Grundsatzes der Einheitlichkeit des öffentlichen Dienstrechts weitgehend nach dem Vorbild des § 87 Absatz 3 
des Bundesbeamtengesetzes. Die Ermächtigung umschließt die Regelung von Einzelheiten zur Sicherstellung ei-
nes größtmöglichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Soldatinnen und Soldaten für die Tätigkeiten nach 
Absatz 4. Mit der Gewährleistung des lageabhängig größtmöglichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes wird der 
Vorgabe Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit 
(ABl. L 183 vom 29. Juni 1989, S. 1) Rechnung getragen. Zur Erprobung innovativer und flexibler Arbeitszeit-
modelle mit Langzeitkonten umschließt die Ermächtigung auch die Einbindung einer Experimentierklausel nach 
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dem Vorbild des § 7a der Arbeitszeitverordnung der Beamtinnen und Beamten, wonach Erholungsurlaub auf 
Antrag einem Langzeitkonto gutgeschrieben werden darf. Ebenso werden das Ermessen bindende Vorgaben zur 
Bewilligung von Urlaub im Umfeld der Tätigkeiten nach Absatz 4 ermöglicht. 
Zu Nummer 8 
Einsatzgleiche Verpflichtungen sind für bestimmte Zeiträume gegenüber der NATO und EU eingegangene und 
nach Art und Umfang jeweils individuell festgelegte Verpflichtungen mit Einsatzcharakter (z. B. Beitrag zu 
NATO Response Force und EU Battle Groups). In den Vorbereitungsphasen ergibt sich ihre tatsächliche Inan-
spruchnahme aus den nationalen und multinationalen Übungs- und Zertifizierungsverpflichtungen, in den Bereit-
stellungsphasen die Bereitschaftszustände aus den zugesagten Notice to Move-Fristen. 
Dauereinsatzaufgaben haben Einsatzcharakter und sind – begründet durch hoheitliche Aufträge oder internatio-
nale Verpflichtungen – kontinuierlich zu erfüllen. Sie können nur durch ständig einsatzbereite Kräfte und Mittel 
der Bundeswehr kurzfristig abrufbar oder der NATO bereits unterstellt erfüllt werden. Hierzu gehören die ständig 
einsatzbereiten Kräfte der NATO Committed Forces. Des Weiteren nehmen Kräfte zur Überwachung und Ge-
währleistung der Sicherheit des deutschen Luft- und Seeraums, der nuklearen Teilhabe, für Operationen zur Ret-
tung, Evakuierung und Geiselbefreiung im Ausland, des militärischen Such- und Rettungsdienstes und der deut-
schen Anteile an den multinationalen Kommandostrukturen Dauereinsatzaufgaben wahr. 
Um Kosten für eine Familien- und Haushaltshilfe, die durch Teilnahme an einer der genannten Tätigkeiten oder 
Verwendungen entstehen, handelt es sich, wenn und soweit eine unabhängig von den genannten Tätigkeiten oder 
Verwendungen der Soldatin oder des Soldaten bereits vorhandene Familien- und Haushaltshilfe ausschließlich 
wegen dieser Tätigkeiten oder Verwendungen der Soldatin oder des Soldaten über die bis dahin geleistete Ar-
beitszeit hinaus in Anspruch genommen und entlohnt werden muss oder eine Familien- und Haushaltshilfe aus-
schließlich wegen dieser Tätigkeiten oder Verwendungen der Soldatin oder des Soldaten neu eingestellt werden 
muss. 
Kosten für eine Familien- und Haushaltshilfe sind nur dann erstattungsfähig, wenn Bundeswehrangehörige mit 
Familienpflichten im Sinne des § 4 Absatz 1 des Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetzes die Betreuung 
und Pflege im erforderlichen Maß nicht durch nahe Bezugspersonen gewährleisten können und die Situation bei 
Durchführung der Verwendung nur über eine nicht zu den nahen Bezugspersonen zählende externe Betreuungs- 
oder Pflegekraft beherrschbar ist. Diese Formulierung unterstreicht den Ausnahmecharakter der Kostenerstattung, 
die keine Regelleistung für den Wegfall üblicher familiärer Mithilfe bei beruflich bedingter Abwesenheit ist, son-
dern auf die Bewältigung außergewöhnlicher Umstände zielt. 
Eine vollständige oder anteilige Erstattung der Kosten für eine Familien- und Haushaltshilfe ist auf dieser Grund-
lage nur möglich, wenn die Bereitstellung einer Familien- und Haushaltshilfe oder eine Erstattung der für eine 
Familien- und Haushaltshilfe aufgewendeten Kosten nicht ganz oder teilweise nach anderen Vorschriften erfolgt 
oder erfolgen kann. Hierbei ist davon auszugehen, dass eine Erstattung aus öffentlichen Kassen immer so bemes-
sen ist, dass eine hinreichende Unterstützung sichergestellt ist. Unter diesem Gesichtspunkt wird ein verwaltungs-
armes Verfahren unter Vermeidung von Anrechnungsverfahren angestrebt. Im Übrigen ist die Finanzierung von 
Familien- und Haushaltshilfen grundsätzlich aus der Alimentation und dem gewährten Auslandsverwendungszu-
schlag zu bestreiten. 
Zu Nummer 9 
Mit der Änderung wird ein gesetzgeberisches Versehen berichtigt. Bei der Einfügung der §§ 66a und 66b des 
Strafgesetzbuches über die vorbehaltene und die nachträgliche Sicherungsverwahrung in den Jahren 2002 und 
2004 ist versäumt worden, als Folgeänderung die Verweisung in § 38 Absatz 1 Nummer 3 entsprechend zu er-
gänzen. Das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen vom 
22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2300) sowie das Gesetz zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsgebotes 
im Recht der Sicherungsverwahrung vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2425) erfordern eine zusätzliche Kor-
rektur dieser Verweisung. Außerdem berücksichtigt die vorliegende Änderung, dass die Möglichkeit der Siche-
rungsverwahrung mit dem Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung und zur Änderung anderer Vorschriften vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3007) in § 106 des Ju-
gendgerichtsgesetzes auch gegen Heranwachsende eröffnet wurde, die nach allgemeinem Strafrecht verurteilt 
wurden, und mit dem Gesetz zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei Verurteilungen nach 
Jugendstrafrecht vom 8. Juli 2008 (BGBl. I S. 1212) schließlich auch gegen nach Jugendstrafrecht verurteilte (zur 
Tatzeit) Jugendliche und Heranwachsende. 
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Zu Nummer 10 
Damit wird ein redaktioneller Fehler behoben, der in einem vorangegangenen Gesetzgebungsverfahren entstanden 
ist. 
Zu Nummer 11 
Im Zuge der Konzentration des Ministeriums auf seine Kernaufgaben wird ermöglicht, die Zuständigkeit für die 
Erteilung der Genehmigung zur Wohnsitznahme oder zur Begründung eines dauernden Aufenthalts im Ausland 
dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zuzuweisen. 
Zu Nummer 12 
Im Zuge der Konzentration des Ministeriums auf seine Kernaufgaben wird ermöglicht, die Zuständigkeit für die 
Erteilung der Genehmigung an entlassene Berufssoldatinnen und Berufssoldaten, ihren Dienstgrad mit dem Zu-
satz „außer Dienst (a. D.)“ zu führen, dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zuzuweisen. 
Zu Nummer 13 
Es wird klargestellt, dass in den einstweiligen Ruhestand Versetzte mit Erreichen der allgemeinen Altersgrenze 
(§ 45 Absatz 1) als dauernd in den Ruhestand versetzt gelten. 
Zu Nummer 14 
Es wird klargestellt, dass auch wegen Überschreitens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand Versetzte 
wiederverwendet werden können. 
Zu Nummer 15 
Es werden redaktionelle Fehler behoben, die in einem vorangegangenen Gesetzgebungsverfahren entstanden sind. 
Zu Nummer 16 
Die Neufassung schließt eine bestehende Regelungslücke bei Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehr-
dienst nach § 58b leisten. Sie regelt, dass Beförderungen durch dienstliche Bekanntgabe wirksam werden. Im 
Übrigen entspricht die Neufassung bisher geltendem Recht. 
Zu Nummer 17 
Es wird klargestellt, dass auch wegen Überschreitens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand Versetzte 
zu Dienstleistungen herangezogen werden können. 
Zu Nummer 18 
Zu Buchstabe a 
Es handelt sich um eine Zuständigkeitsregelung in Folge des § 30c Absatz 5. Da lediglich Soldatinnen und Sol-
daten betroffen sind, wird die Verordnung als eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Verteidigung 
vorgesehen. 
Zu Buchstabe b 
Die Neufassung der Zuständigkeitsregelung wurde erforderlich durch das Hinzutreten einer Verordnungsermäch-
tigung nach § 31 Absatz 8. 
Zu Artikel 6 (Änderung der Soldatenlaufbahnverordnung) 
Mit der Aufhebung wird die Möglichkeit geschaffen, auch Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit zum Ober-
stabsfeldwebel zu befördern. 
Die Höchstverpflichtungszeiten hat der Gesetzgeber mit der am 22. März 2012 in Kraft getretenen Änderung des 
§ 40 des Soldatengesetzes (Artikel 6 Nummer 3 des Gesetzes zur Unterstützung der Fachkräftegewinnung im 
Bund und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 15.  I S. 462) für alle 
Laufbahnen auf 25 Jahre erhöht. Unter Zugrundelegung der derzeit gültigen zeitlichen Voraussetzungen kämen 
Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Dienstzeitverpflichtung von 25 Jahren für eine Beförderung 
zum Oberstabsfeldwebel nicht in Betracht. Sachliche Gründe, Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit 
entsprechender herausragender Eignung von der Beförderung zum Oberstabsfeldwebel auszuschließen, sind nicht 
erkennbar. 
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Zu Artikel 7 (Änderung der Soldatinnen- und Soldatenteilzeitbeschäftigungsverordnung) 
Zu Nummer 1 
Auf Grund der Zusammenfassungen der Bestimmungen über die familienbedingte Teilzeitbeschäftigung in § 3 
(Nummer 2) und der Ausschlüsse und Beschränkungen in § 6 (Nummer 4) kann die Vorschrift aufgehoben wer-
den. 
Zu Nummer 2 
Die Bestimmungen über die Beantragung familienbedingter Teilzeitbeschäftigung werden in einer Vorschrift zu-
sammengefasst. 
Zu Nummer 3 
Redaktionelle Änderung. 
Zu Nummer 4 
Der regelmäßige Ausschluss von Teilzeitbeschäftigung wird auf die schon im bisherigen Recht enthaltenen Fälle 
von Führungsverwendungen mit Disziplinarbefugnis, besonderen Auslandsverwendungen (einschließlich Vor- 
und Nachbereitungsphasen) und Verwendungen als Kompaniefeldwebel (und vergleichbare Funktionen) be-
schränkt. Die bisherigen Ausschlüsse für bestimmte Verwendungen (etwa Luftfahrzeugführer oder Verwendun-
gen, die den regelmäßigen Nachweis eines Einsatzbereitschaftsstatus oder einer Lizenz erfordern) oder während 
bestimmter Ausbildungsgänge können entfallen, wie auch der Ausschluss hinsichtlich des Dienstes auf Schiffen 
und Booten der Marine. Neu eingefügt wird ein Regelausschluss für Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 
in Bundeswehrkrankenhäusern, der sich auf die besondere Bedeutung der Abteilungen der Bundeswehrkranken-
häuser als Weiterbildungsstätten zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und kontinuierlichen Regeneration von 
spezifisch für den Einsatz qualifizierten Sanitätsoffizieren stützt. Aber auch die Sicherstellung der fachlichen 
Verantwortlichkeit und der medizinischen Richtlinienkompetenz lässt eine Wahrnehmung der Funktion in Teil-
zeit nur ausnahmsweise zu. 
Im Einzelfall sollen Ausnahmen von den Ausschlüssen des Absatzes 1 zugelassen werden können, wenn die Ver-
sagung der Teilzeitbeschäftigung eine besondere persönliche Härte darstellen würde und keine wichtigen dienst-
lichen Gründe entgegenstehen. Die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung im Wege von Blockmodellen (§ 9) 
soll jedoch unabhängig von den Ausschlüssen des Absatzes 1 immer möglich sein. 
Die bisherige Regelung in § 30a Absatz 1 des Soldatengesetzes, dass Teilzeitbeschäftigung grundsätzlich erst 
nach vier Jahren Dienstzeit bewilligt werden darf, wird mit Verordnungsrang aufgegriffen. Dies gilt nicht in Fäl-
len der Teilzeitbeschäftigung zur Betreuung oder Pflege von mindestens einem Kind unter 18 Jahren. Von dieser 
Mindestdienstzeit vor erstmaliger Bewilligung einer Teilzeitbeschäftigung können im Einzelfall Ausnahmen zu-
gelassen werden, insbesondere wenn ein Ausbildungsbedarf nicht mehr besteht.  
Die schon im bisherigen Recht vorhandene, wenngleich eher theoretische Möglichkeit, dass Teilzeitbeschäftigung 
zur Betreuung oder Pflege von mindestens einem Kind unter 18 Jahren durch befristete Rückkehr zur Vollzeitbe-
schäftigung unterbrochen werden kann, erhält durch die Einführung eines ministeriellen Zustimmungsvorbehalts 
eine rechtliche Einschränkung. Eine Umgehung des Zustimmungsvorbehalts, etwa im Wege der Anordnung von 
Mehrarbeit, wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
Zu Nummer 5 
Folgeänderung zu den Nummern 2 und 4. Im Übrigen wird in Fällen beantragter familienbedingter Teilzeitbe-
schäftigung auch der für die Bewilligung zuständigen Dienststelle die Pflicht auferlegt, die Möglichkeit einer 
Teilzeitbeschäftigung auf alternativen Dienstposten im Umkreis von 30 Kilometern von der Wohnung der An-
tragstellerin oder des Antragstellers zu prüfen, wenn dies ausnahmsweise auf dem bisherigen Dienstposten nicht 
möglich sein sollte. 
Zu Nummer 6 
Die im Beamtenrecht bewährte Regelung des § 9 der Arbeitszeitverordnung wird im Teilzeitrecht der Soldatinnen 
und Soldaten aufgegriffen. Nach dem neuen § 9 können zukünftig zusammenhängende Freistellungsphasen von 
höchstens zwölf Monaten Dauer gebildet werden. Der gebotene Abstand von drei Jahren von Phasen der Freistel-
lung zu den besonderen Altersgrenzen der Soldatinnen und Soldaten wird sichergestellt. 
Der neue § 10 spiegelt die gewachsene Führungsverantwortung der Leitungen der zivilen Dienststellen hinsicht-
lich der dort Dienst leistenden Soldatinnen und Soldaten wider. Aufgaben, die bisher den nächsten und nächsthö-
heren Disziplinarvorgesetzten oblagen, werden in diesen Fällen auf die Dienststellenleiter übertragen. Es wird im 
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Wesentlichen geregelt, dass Soldatinnen und Soldaten in zivilen Dienststellen der Wehrverwaltung ihre Anträge 
auf Teilzeitbeschäftigung zukünftig bei der Dienststellenleitung zu stellen haben, der sie auch Änderungen in den 
tatsächlichen Voraussetzungen der Teilzeitbewilligung anzuzeigen haben. Die Dienststellenleitungen nehmen so-
mit zukünftig die im Zusammenhang mit Teilzeitbeschäftigung erforderlichen Prüfungen, Stellungnahmen und 
Unterrichtungen vor, die bisher den Disziplinarvorgesetzten oblagen. Die Zuständigkeit für die abschließende 
Entscheidung über Anträge auf Teilzeitbeschäftigung bleibt unberührt. 
Zu Artikel 8 (Änderung des Reservistinnen- und Reservistengesetzes) 
Zu Nummer 1 
Mit den Änderungen wird eine Regelungslücke geschlossen. Es wird geregelt, dass Soldatinnen und Soldaten in 
einem Reservewehrdienstverhältnis nach den für Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Soldatinnen auf 
Zeit und Soldaten auf Zeit geltenden Vorschriften des Soldatengesetzes befördert werden. 
Zu Nummer 2 
Durch die Neufassung wird eine Regelungslücke geschlossen. Aus Gründen der Gleichbehandlung werden die 
Richterinnen und Richter in das Benachteiligungsverbot einbezogen. 
Zu Artikel 9 (Änderung des Wehrsoldgesetzes) 
Zu Nummer 1 
Folgeänderung zur Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes. Nach der Neufassung des § 50 des Bundesbesol-
dungsgesetzes (Mehrarbeitsvergütung für Soldatinnen und Soldaten) wird die Ermächtigung entsprechend erwei-
tert. 
Zu Nummer 2 
Die Entschädigungsregelung für Wehrsoldempfängerinnen und Wehrsoldempfänger stammt noch aus der Zeit der 
Verpflichtung zur Ableistung des Grundwehrdienstes. Eine fiskalische Ausstattung der in Rede stehenden Aus-
rüstungsgegenstände (weiße Unterwäsche und Schlafbekleidung) ist dienstlich nicht mehr notwendig. 
Zu Nummer 3 
Der Wehrsoldtagessatz wurde zuletzt im Jahr 2008 um jeweils zwei Euro erhöht. Inzwischen wurde die Pflicht, 
Grundwehrdienst zu leisten, ausgesetzt. Im Ergebnis wird ab dem 1. November 2015 der Wehrsoldtagessatz nur 
an Freiwilligen Wehrdienst Leistende gezahlt. Damit der Wehrsoldtagessatz den Anschluss an die zwischenzeit-
lich erfolgten linearen Anpassungen der Besoldung nicht verliert, wird er jeweils um zwei Euro erhöht. Damit 
soll ein deutliches Signal über die Wertschätzung ihres besonderen sozialen Engagements an die Freiwilligen 
Wehrdienst Leistenden gesetzt und die Attraktivität eines solchen Dienstes erhöht werden. Dies soll auch ein 
Baustein zur Verbesserung der Nachwuchslage der Streitkräfte sein, da aus diesem Personenkreis ein nicht uner-
heblicher Anteil an Bewerberinnen und Bewerbern für eine Verpflichtung als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf 
Zeit gewonnen wird. 
Zu Artikel 10 (Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes) 
Zu Nummer 1 
Redaktionelle Anpassung aus Anlass der Einfügung einer Übergangsregelung. 
Zu Nummer 2 
Zu Buchstabe a 
Mit der Änderung entfällt die Anrechnung von Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder Tätigkeit ehe-
maliger Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit außerhalb des öffentlichen Dienstes. Damit werden privatwirt-
schaftlich erzielte Einkünfte nur dann auf den Bildungszuschuss angerechnet, wenn es sich um Einkünfte aus 
einer Bildungsmaßnahme handelt. 
Der Wegfall der Anrechnung privatwirtschaftlich erzielter Einkünfte dient als Ausgleich dafür, dass der Dienst 
als Soldatin auf Zeit oder als Soldat auf Zeit den Charakter eines Durchgangsberufes hat. Die ausgeschiedenen 
Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit müssen nach ihrer Dienstzeit zum Aufbau ihrer weiteren beruflichen 
Existenz (und auch der Altersversorgung) mit Hilfe der Berufsförderung und der Übergangsgebührnisse den Über-
gang in das zivile Berufs- und Erwerbsleben so schnell wie möglich bewältigen. Durch das Bundeswehrreform-
Begleitgesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1583) sind die Vorschriften des Soldatenversorgungsgesetzes über 
die Berufsförderung für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit in wesentlichen Punkten geändert worden. 
Insbesondere sind die Leistungen der Berufsförderung in die Zeit nach Dienstzeitende verlagert worden, mit der 
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Folge, dass die Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit erst in einem höheren Lebensalter mit der Eingliederung 
in das zivile Erwerbsleben beginnen können. In Kumulation mit dem erhöhten Lebensalter wirkt sich die Kürzung 
der Übergangsversorgung gegenüber dem Ziel einer schnellen Eingliederung kontraproduktiv aus, da die Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit und damit erfolgreiche Eingliederungsbemühungen eine Verminderung der finan-
ziellen Mittel zur Folge haben. Die in § 12 des Soldatenversorgungsgesetzes vorgesehene Übergangsbeihilfe ist 
keine Kompensation für die Anrechnung, da sie als Einmalbetrag ebenfalls zur Sicherung des Übergangs in das 
zivile Berufs- und Erwerbsleben vorgesehen ist. Der Versorgungszuschlag steht jeder ehemaligen Soldatin auf 
Zeit oder jedem ehemaligen Soldaten auf Zeit zu, unabhängig davon, ob an einer Bildungsmaßnahme teilgenom-
men wird. Daher wird er von der Anrechnung privatwirtschaftlich erzielten Einkommens ausgenommen. 
Zu Buchstabe b 
Vereinfachung der Regelungen zur Unterbrechung oder zum Aufschub der Zahlung der Übergangsgebührnisse. 
Zu Nummer 3 
Für das Ende des möglichen Bezugszeitraums des Unterhaltsbeitrags wird nunmehr abstrakt auf die Erreichung 
der gesetzlichen Regelaltersgrenze und nicht mehr auf den Anspruchsbeginn der gesetzlichen Rente abgestellt. 
Damit können ehemalige Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit im Falle der Erwerbsminderung die Zahlung 
eines Unterhaltsbeitrags beanspruchen, falls die Rente wegen Erwerbsminderung niedriger ist als die in § 13e 
Satz 1 festgelegte Höchstgrenze. 
Zu Nummer 4 
Zu Buchstabe a 
Die vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes erfolgt bei Soldatinnen und Soldaten im Ruhestand, die 
wegen Überschreitens der für sie festgesetzten besonderen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt worden sind, 
bis zum Erreichen der für Polizeivollzugsbeamtinnen auf Lebenszeit und Polizeivollzugsbeamte auf Lebenszeit 
geltenden Altersgrenze nach § 5 des Bundespolizeibeamtengesetzes nur dann nicht, wenn Einkünfte aus einer 
Verwendung im öffentlichen Dienst (Verwendungseinkommen) in der genannten Höhe erzielt werden. Im Übri-
gen wird auf die Begründung zur Änderung des § 53 Absatz 7 verwiesen. 
Zu Buchstabe b 
Folgeänderung zu Buchstabe a. 
Zu Nummer 5 
Zu Buchstabe a 
Nur das Verwendungseinkommen wird auf den Betrag der Erhöhung des einmaligen Ausgleichs angerechnet. 
Zu Buchstabe b 
Redaktionelle Klarstellung, da § 47 Absatz 4 Satz 1 weggefallen ist. 
Zu Nummer 6 
Mit der Einfügung wird der personelle Anwendungsbereich auf Soldatinnen und Soldaten erweitert, die Wehr-
dienst nach dem Wehrpflichtgesetz leisten. 
Zu Nummer 7 
Mit der Änderung entfällt die Anrechnung von Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder Tätigkeit ehe-
maliger Berufssoldatinnen und Berufssoldaten außerhalb des öffentlichen Dienstes für die Zeit von der Verset-
zung in den Ruhestand bis zum Erreichen der für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte auf Le-
benszeit nach § 5 des Bundespolizeibeamtengesetzes vorgesehene Altersgrenze. Unabhängig von der Höhe des 
erzielten Erwerbseinkommens kommt es für diesen Zeitraum bei einer erwerbswirtschaftlichen Anschlussbetäti-
gung somit zu keiner Kürzung der Versorgungsbezüge mehr. 
Die Neuregelung dient als Ausgleich dafür, dass die Berufssoldatinnen und Berufssoldaten auf Grund der für sie 
geltenden besonderen Altersgrenzen (§ 45 Absatz 2 und § 96 des Soldatengesetzes) im Verhältnis zu den übrigen 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes deutlich früher in den Ruhestand eintreten. Die Berufssoldatinnen und 
Berufssoldaten bilden insoweit die einzige Berufsgruppe im öffentlichen Dienst, die wegen gesetzlich bestimmter 
besonderer Altersgrenzen wesentlich früher als mit Erreichen der allgemein im Erwerbsleben geltenden Alters-
grenze (65./67. Lebensjahr) in den Ruhestand versetzt wird. Im Jahr 2010 lag das Durchschnittsalter für den Ru-
hestandseintritt bei 53,9 Jahren für Soldatinnen und Soldaten und bei 61,6 Jahren für Beamtinnen und Beamte 
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sowie für Richterinnen und Richter (vgl. Fünfter Versorgungsbericht der Bundesregierung, Bundestagsdrucksa-
che 17/13590, S. 40). 
Auf Grund dieses frühzeitigen Ruhestands sind sie dann auf die im Verhältnis zu den Dienstbezügen reduzierten 
Versorgungsbezüge (höchstens 71,75 Prozent der ruhegehalt-fähigen Dienstbezüge) angewiesen. Die in § 26 Ab-
satz 3 und 4 des Soldatenversorgungsgesetzes geregelte Erhöhung des Ruhegehalts bei Versetzungen in den Ru-
hestand wegen Überschreitens einer besonderen Altersgrenze stellt insoweit keine ausreichende Kompensation 
dar, da hierdurch lediglich gewährleistet wird, dass Berufssoldatinnen oder Berufssoldaten mit normalem Werde-
gang, die ihr gesamtes Berufsleben in der Bundeswehr verbracht haben, den Höchstruhegehaltssatz erreichen.  
Die besonderen Altersgrenzen der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten richten sich nach Laufbahn bzw. Dienst-
grad und liegen nach § 45 Absatz 2 und § 96 des Soldatengesetzes derzeit (2014) zwischen der Vollendung des 
54. Lebensjahres und zwei Monaten für Unteroffiziere und dem 62. Lebensjahr für Generale/Admirale sowie 
Offiziere des Sanitäts-, Militärmusik- und Geoinformationsdienstes der Bundeswehr. Außer für die letztgenannten 
Offiziere, für die es beim 62. Lebensjahr bleibt, werden die besonderen Altersgrenzen bis zum Jahr 2023 jährlich 
schrittweise angehoben. Nach Ablauf der Übergangsregelung im Jahr 2024 bildet nach § 45 Absatz 2 des Solda-
tengesetzes jeweils die Vollendung des folgenden Lebensjahres die besondere Altersgrenze: 
– für Unteroffiziere des 55. Lebensjahres,  
– für Hauptleute, Oberleutnante und Leutnante des 56. Lebensjahres,  
– für Majore und Stabshauptleute des 59. Lebensjahres, 
– für Oberstleutnante des 61. Lebensjahres und  
– für Oberste des 62. Lebensjahres.  

– verbleibt es als besondere (verwendungsbezogener) 
Altersgrenze weiterhin beim 41. Lebensjahr.  
Im Gegensatz zu den Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten, bei denen der vorzeitige Eintritt in den Ruhestand 
wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze (60. Lebensjahr, schrittweise ansteigend bis zum 62. Lebensjahr 
für Beamtinnen und Beamte im Feuerwehrdienst der Bundeswehr sowie Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamte als Hauptanwendungsfall) nur einen geringen Anteil (Durchschnitt der letzten vier Jahre: rund 
20 Prozent der Ruhestandseintritte wegen Erreichens einer Altersgrenze, Quelle: Statistisches Bundesamt: Ver-
sorgungsempfänger des öffentlichen Dienstes, Ausgaben für die Jahre 2009 bis 2012) ausmacht, ist es bei Berufs-
soldatinnen und Berufssoldaten der Regelfall, dass sie nach Überschreiten der besonderen Altersgrenze vom 
Dienstherrn in den Ruhestand versetzt werden (Durchschnitt der letzten vier Jahre: 100 Prozent, Quelle: wie 
oben). Davon wird die weit überwiegende Mehrzahl (rund 77 Prozent) im Laufe ihres 55. oder 56. Lebensjahres 
in den Ruhestand versetzt, weitere rund 19 Prozent noch vor Vollendung des 60. Lebensjahres. Für das Jahr 2014 
stellt sich die Situation exemplarisch wie folgt dar: 

Zurruhesetzungen wegen des Überschreitens besonderer Altersgrenzen 

Laufbahn, Dienstgrad 
(Besoldungsgruppe) Altersgrenze in Jahren Anzahl 

Unteroffiziere 54,17  1 320 

Leutnante bis Hauptleute 55,17  459 

Stabshauptmann 57,33  45 

Major (BO 41) 41  21 

Oberstleutnant (A 14, BO 41) 41  8 

Oberstleutnant (A 14) 58  221 

Oberstleutnant (A 15) 59,33  142 

Oberst (A 16) 60  66 

Oberst (B 3) 61,17  30 
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General 62  11 

Gesamt   2 323 

Keine andere Berufsgruppe des öffentlichen Dienstes ist auch nur annähernd in diesem Umfang von dieser Prob-
lematik betroffen. Die Berufssoldatinnen und Berufssoldaten nehmen insoweit eine Sonderposition ein. 
Die betroffenen Soldatinnen und Soldaten haben keine Möglichkeit, ihre Versorgungssituation durch längeres 
Dienen zu verbessern. Nach § 44 Absatz 2 des Soldatengesetzes kann der Dienstherr eine Berufssoldatin oder 
einen Berufssoldaten nach Überschreiten der für sie oder ihn geltenden besonderen Altersgrenze einseitig durch 
Verwaltungsakt mit Ablauf eines Monats jederzeit in den Ruhestand versetzen. In der Praxis erfolgt die Zurruhe-
setzung regelmäßig nach Überschreiten der besonderen Altersgrenze. Überlegungen zur individuellen Versor-
gungssituation dürfen dabei nicht berücksichtigt werden. Zu berücksichtigen ist hierbei auch, dass gerade die 
Berufsunteroffiziere (vergleichbar mittlerer Dienst) in einer Lebenssituation in den Ruhestand versetzt werden, 
in der oftmals noch erhebliche finanzielle Verpflichtungen (z. B. Kinder in der Ausbildung) zu tragen sind. 
Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, dass privatwirtschaftlich erzielter Hinzuverdienst für einen begrenzten 
Zeitraum unabhängig von seiner Höhe nicht mehr für eine Kürzung der Versorgungsbezüge herangezogen wird, 
um eine Kompensation für geringere Einkünfte auf Grund des generell früheren Ruhestandseintritts zu schaffen. 
Erfahrungsgemäß gehen die finanziellen Verpflichtungen in den letzten Jahren der Berufstätigkeit ab dem 60. Le-
bensjahr langsam zurück. Im Rahmen einer typisierenden Betrachtungsweise ist es daher sachgerecht, als zeitliche 
Obergrenze für die Anrechnungsfreiheit von privatwirtschaftlich erzieltem Erwerbseinkommen den Beginn des 
Ruhestands von Polizeivollzugsbeamtinnen auf Lebenszeit und Polizeivollzugsbeamten auf Lebenszeit nach § 5 
des Bundespolizeibeamtengesetzes heranzuziehen, zumal bis zu dieser Grenze die durch die besonderen Alters-
grenzen nach § 45 Absatz 2 und § 96 des Soldatengesetzes bedingte soldatenspezifische Sonderstellung noch 
andauert. Insofern besteht sowohl in qualitativer als auch quantitativer Hinsicht ein hinreichend signifikanter Un-
terschied zwischen dem Soldatenverhältnis und dem Beamtenverhältnis, so dass die soldatenspezifischen Alters-
grenzen ein zulässiges Differenzierungsmerkmal im Sinne des allgemeinen Gleichheitssatzes darstellen. 
Im Rahmen der typisierenden Betrachtungsweise ist es gerechtfertigt, bei ehemaligen Berufssoldatinnen und Be-
rufssoldaten, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt worden sind, privatwirtschaftlich erzielten 
Hinzuverdienst weiterhin im bisherigen Umfang für eine Kürzung der Versorgungsbezüge heranzuziehen. Die 
Begrenzung der Hinzuverdienstmöglichkeiten für diesen Personenkreis wurde mit dem Versorgungsreformgesetz 
vom 29. Juni 1998 (BGBl. I S. 1666) eingeführt, um unerwünschten Frühpensionierungen wegen Dienstunfähig-
keit entgegenzuwirken (Bundestagsdrucksache 13/9527 S. 40, 45). Diese Gründe gelten weiter fort. 
Zu Nummer 8 
Zu Buchstabe a 
Berufssoldatinnen und Berufssoldaten werden im Verhältnis zu anderen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
auf Grund der für sie geltenden besonderen Altersgrenzen nach § 45 Absatz 2 und § 96 des Soldatengesetzes 
wesentlich früher in den Ruhestand versetzt. Sie bilden insoweit die einzige Berufsgruppe im öffentlichen Dienst, 
die wegen gesetzlich bestimmter besonderer Altersgrenzen wesentlich früher als mit Erreichen der allgemein im 
Erwerbsleben geltenden Altersgrenze (65./67. Lebensjahr) in den Ruhestand versetzt wird. Im Jahr 2010 lag das 
Durchschnittsalter für den Ruhestandseintritt bei 53,9 Jahren gegenüber 61,6 Jahren für Beamtinnen und Beamte 
sowie Richterinnen und Richter. Soldatinnen und Soldaten erhalten somit durchschnittlich ca. acht Jahre früher 
Versorgungsbezüge (höchstens 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge) statt der vollen Dienstbezüge. 
Im Scheidungsfall ist die Versorgung ab dem Eintritt in den Ruhestand um den vom Familiengericht festgelegten 
Betrag zu kürzen. Infolge des früheren Ruhestandseintritts setzt diese Kürzung bei Berufssoldatinnen und Berufs-
soldaten ebenfalls durchschnittlich ca. acht Jahre früher ein als bei Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen 
und Richtern. Bei geschiedenen Berufsunteroffizieren (besondere Altersgrenze derzeit 54 Jahre und zwei Monate, 
schrittweise steigend bis auf 55 Jahre im Jahr 2024) setzt die Kürzung gegenüber der Vergleichsgruppe (Regelal-
tersgrenze von derzeit 65 Jahren steigend bis auf 67 Jahre im Jahr 2031) um bis zu zwölf Jahre früher ein. Dadurch 
wird der oben beschriebene Nachteil, signifikant früher nur noch Versorgung statt Dienstbezüge zu erhalten, noch 
verstärkt, weil die Betroffenen – sofern sie nicht von den bereits geltenden Härtefallregelungen (§§ 33 und 35 des 

längere Laufzeit der Kürzung bei Berufssoldatinnen und Berufssoldaten bewirkt unter Berücksichtigung der sta-
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tistischen Lebenserwartung ein unverhältnismäßig hohes Gesamtkürzungsvolumen. Dies führt zu einem erhebli-
chen lebenszeitlichen Einkommensverlust gegenüber geschiedenen Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen 
und Richtern. 
Die Versorgungskürzung erfolgt dabei unabhängig davon, ob die berechtigte Ehegattin oder der berechtigte Ehe-
gatte bereits eine Versorgung oder Rente bezieht oder noch im Berufsleben steht. 
Die betroffenen Soldatinnen und Soldaten haben auch keine Möglichkeit, ihre Einkommenssituation durch län-
geres Dienen zu verbessern. Nach § 44 Absatz 2 des Soldatengesetzes kann der Dienstherr eine Berufssoldatin 
oder einen Berufssoldaten nach Überschreiten der für sie oder ihn geltenden besonderen Altersgrenze einseitig 
durch Verwaltungsakt mit Ablauf eines Monats in den Ruhestand versetzen. In der Praxis erfolgt die Zurruheset-
zung regelmäßig nach Überschreiten der besonderen Altersgrenze. 
Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, die Kürzung der Versorgung zu dem Zeitpunkt beginnen zu lassen, in 
dem sich die soldatenspezifischen besonderen Altersgrenzen nicht mehr auswirken. Im Rahmen einer typisieren-
den Betrachtungsweise ist hierfür als zeitliche Grenze der Beginn des Ruhestands von Polizeivollzugsbeamtinnen 
auf Lebenszeit und Polizeivollzugsbeamten auf Lebenszeit nach § 5 des Bundespolizeibeamtengesetzes als Maß-
stab zu nehmen (vgl. Begründung zu Nummer 7). 
Der neu gefasste Satz 3 legt fest, dass die Kürzung der Versorgung auf Grund des Versorgungsausgleichs erst 
beginnt, wenn die für Polizeivollzugsbeamtinnen auf Lebenszeit und Polizeivollzugsbeamte auf Lebenszeit nach 
§ 5 des Bundespolizeibeamtengesetzes vorgesehene besondere Altersgrenze erreicht wird. 
Dies gilt auch für Soldatinnen und Soldaten im Ruhestand, deren Versorgung bereits nach dem § 55c Absatz 1 
Satz 1 in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung gekürzt wird. Eine Rückerstattung bereits 
gekürzter Beträge ist nicht vorgesehen. 
Bei Berufssoldatinnen und Berufssoldaten, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt worden sind, 
setzt die Kürzung der Versorgung mit Versetzung in den Ruhestand ein. Insoweit gelten dieselben Erwägungen 
wie für die Geltung der Hinzuverdienstgrenzen nach § 53 des Soldatenversorgungsgesetzes. Diesbezüglich wird 
auf die Begründung zu Nummer 7 verwiesen. 
Satz 4 regelt als Ausnahme, dass die Versorgungsbezüge bereits dann früher zu kürzen sind, sobald aus den durch 
das Familiengericht übertragenen oder begründeten Anrechten Leistungen gewährt werden. Diese Regelung ist 
erforderlich, um zu vermeiden, dass Scheidungsfolgekosten aus Steuermitteln gedeckt werden. 
Zu Buchstabe b 
Auf Grund der Erweiterung des Absatzes 1 werden zusätzliche Pflichten begründet. 
Zu Nummer 9 
Die Regelung soll sicherstellen, dass der freiwillige Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement 
nicht die Zahlung des Waisengeldes unterbricht. Dies gilt sowohl für die gesetzlich vorgesehene Probezeit von 
sechs Monaten als auch für kurze, bis zu vier Monate dauernde Übergangszeiten zwischen einem Ausbildungs-
abschnitt (z. B. dem Schulabschluss) und der Probezeit. Hintergrund ist, dass die Freiwilligen in der Probezeit 
zunächst eine dreimonatige Grundausbildung erhalten und im Anschluss daran bis zum Ende ihrer Probezeit fach-
spezifisch und in Abhängigkeit von ihrer künftigen Verwendung weiter ausgebildet werden. Im Hinblick auf den 
pädagogischen Schwerpunkt der Probezeit (vermittelt werden neben militärischen Grundfertigkeiten insbeson-
dere politische Bildung, Wehrrecht, völker- und verfassungsrechtliche Grundlagen der Auslandseinsätze, huma-
nitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten) wird diese Probezeit bei der Waisengeldzahlung nicht als Unter-
brechung der Ausbildung des Kinds angesehen. Erst nach der Probezeit erfolgt gegebenenfalls die Entscheidung 
für ein längeres Engagement von bis zu weiteren 17 Monaten freiwilligen Wehrdienstes. Setzt die Waise ihre 
Ausbildung nach diesem Engagement oder bereits nach der Probezeit fort, indem sie beispielsweise ein Studium 
beginnt, ist entsprechend dem Verfahren bei anderen freiwilligen Diensten, zum Beispiel dem Bundesfreiwilli-
gendienst, die Berücksichtigung einer unvermeidlichen Übergangszeit von bis zu vier Monaten zwischen Been-
digung des freiwilligen Wehrdienstes und dem Beginn des weiteren Ausbildungsabschnitts geboten. Weil Wai-
sengeldempfänger im Falle einer Unterbrechung der Waisengeldzahlung bereits vom Eingehen einer Verpflich-
tung für die Probezeit abgehalten würden, ist die Änderung für den Erhalt der Attraktivität dieses Freiwilligen-
dienstes für diesen Personenkreis erforderlich. 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 63 – Drucksache 18/3697 
 
 
Zu Nummer 10 
Die Beträge der Ausgleichszahlung nach § 63f sind durch das Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetz vom 
5. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2458) mit Wirkung vom 13. Dezember 2011 verdoppelt worden. Die doppelten 
Beträge gelten nach der neuen Regelung des § 103 Absatz 2 auch für Fälle in der Zeit vom 1. Juli 1992 bis zum 
30. November 2002. Um die durchgängige Gleichbehandlung aller Einsatzgeschädigten zu gewährleisten, sollen 
die in der Zeit vom 1. Dezember 2002 bis zum 12. Dezember 2011 geleisteten Ausgleichszahlungen ebenfalls auf 
die Beträge nach § 63f Absatz 2 angehoben werden. Ausgezahlt werden soll demnach die Differenz zum bisher 
gezahlten Betrag. Die Verdoppelung der Zahlbeträge soll nicht für Hinterbliebene gelten, für die ein neuer An-
spruch auf laufende Versorgungsbezüge nach § 103 Absatz 1 begründet wird. 
Zu Nummer 11 
Zu Buchstabe a 
Die Begründung zu Nummer 4 Buchstabe a gilt entsprechend. 
Zu Buchstabe b 
Folgeänderung zu Buchstabe a. 
Zu Nummer 12 
Übergangsregelung aus Anlass der Änderung des § 11. 
Zu Nummer 13 
Zu Absatz 1 
Mit Inkrafttreten des Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetzes vom 5. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2458) am 
13. Dezember 2011 haben die Hinterbliebenen durch einen Einsatzunfall zu Tode gekommener Bundeswehran-
gehöriger ohne Pensionsberechtigung einen Anspruch auf laufende Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe 
der erhöhten Dienstunfallversorgung erhalten. Diese Regelung wird nach Absatz 2 auf vergleichbare Sachverhalte 
in der Zeit vom 1. Juli 1992 bis zum 30. November 2002 erstreckt. Absatz 1 stellt sicher, dass dies auch bei 
Einsatzunfällen in der Zeit vom 1. Dezember 2002 bis zum 12. Dezember 2011 gilt und somit keine sachlich nicht 
gerechtfertigte zeitliche Lücke entsteht, in der die Hinterbliebenen von dem Anspruch ausgenommen bleiben.  
Zu Absatz 2 
Bei besonderen Auslandsverwendungen vor dem Inkrafttreten des Einsatzversorgungsgesetzes am 1. Dezember 
2002 schwer gesundheitlich geschädigte Personen besitzen trotz zum Teil erheblicher Gefährdungslagen zum 
Beispiel im Bosnien- und Kosovoeinsatz nicht dieselbe versorgungsrechtliche Absicherung wie ab dem 1. De-
zember 2002 im Einsatz Geschädigte. Insbesondere war nach dem zuvor für die einmalige Entschädigungszahlung 
maßgeblichen § 63a ein Schädigungsgrad von mindestens 80 Prozent (statt 50 Prozent seit 1. Dezember 2002) 
Anspruchsvoraussetzung. Darüber hinaus gab es keine Regelungen, die der Einsatzversorgung für Nicht-Berufs-
soldatinnen und Nicht-Berufssoldaten beziehungsweise ihre Hinterbliebenen nach § 42a und § 63f entsprechen. 
Mit der Einfügung des Absatzes 2 wird eine Gleichbehandlung des bisher nicht von der Einsatzversorgung er-
fassten Personenkreises mit den Personen hergestellt, die bei Auslandseinsätzen nach dem 30. November 2002 
einen Einsatzunfall erlitten haben. Damit wird auch einer Forderung des Wehrbeauftragten des Deutschen Bun-
destages entsprochen. 
Erfasst werden Sachverhalte im Zeitraum vom 1. Juli 1992 bis zum 30. November 2002 im Einsatzgebiet von 
Auslandseinsätzen, die der Definition einer besonderen Auslandsverwendung nach § 63c Absatz 1 entsprechen 
(Verwendung auf Grund eines Übereinkommens oder einer Vereinbarung mit einer über- oder zwischenstaatli-
chen Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat auf Beschluss der Bundesregierung im Ausland oder außer-
halb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen oder sonstige Verwendung im Ausland 
mit vergleichbar gesteigerter Gefährdungslage). Erfüllt der Sachverhalt im Einzelfall die weiteren Kriterien eines 
Einsatzunfalls im Sinne von § 63c Absatz 2, sind die dadurch verursachten gesundheitlichen Schädigungen ver-
gleichbar mit den bei einem Einsatzunfall erlittenen Schädigungen. Wegen der Tatbestandsermittlungen und Kau-
salitätsfeststellungen im Einzelfall kann auf die entsprechenden Ermittlungen und Feststellungen zurückgegriffen 
werden, die im Rahmen der durchgeführten Verfahren zur Prüfung einer Wehrdienstbeschädigung entstanden 
sind. 
Nummer 1 trägt der möglichen Fallgestaltung Rechnung, dass an Einsatzgeschädigte auf Grund derselben Ursache 
ein Schadensausgleich gewährt wurde. In diesen Fällen soll eine Doppelzahlung in Form eines weiteren Schaden-
sausgleiches nicht in Betracht kommen.  
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Nummer 2 verhindert die Doppelzahlung eines erhöhten Unfallruhegehalts, wenn dieses auf Grund derselben 
Ursache bereits gewährt wird. 
Nummer 3 Buchstabe a trägt möglichen Fallgestaltungen Rechnung, in denen Einsatzgeschädigte, die die An-
spruchsvoraussetzungen nach § 63e in Verbindung mit § 63a Absatz 1 zu Lebzeiten erfüllten, zwischenzeitlich 
verstorben sind und zuvor noch keine entsprechende Entschädigungszahlung erhalten haben. In diesen Fällen wird 
ein Anspruch für die Hinterbliebenen begründet. Nummer 3 Buchstabe b bestimmt zur Vermeidung von Doppel-
zahlungen, dass in allen Fällen, in denen eine einmalige Entschädigung bereits nach zuvor geltenden Bestimmun-
gen gezahlt wurde, diese Zahlung auf den neuen Anspruch anzurechnen ist. 
Dasselbe gilt nach Nummer 4 auch für die Ausgleichszahlung nach § 63f. In solchen Fällen wäre es im Hinblick 
auf die beabsichtigte nachträgliche Gleichstellung von Altfällen unbillig, diesen Personenkreis auszuschließen.  
Nummer 5 enthält schließlich eine Regelung, der die Ausgleichszahlung für bestimmte Statusgruppen für den Fall 
ausschließt, dass Anspruch auf laufende Hinterbliebenenversorgung nach § 42a besteht.  
Weil der anspruchsberechtigte Personenkreis von Amts wegen nicht mehr namentlich vollständig ermittelt werden 
kann, erfolgt die Zahlung der Leistungen auf Grund des neu geschaffenen Versorgungsanspruchs auf Antrag. 
Zu Artikel 11 (Änderung des Schutzbereichgesetzes) 
Die Umorganisation der Behördenstruktur innerhalb der Bundeswehr macht eine redaktionelle Änderung des 
Schutzbereichgesetzes bezüglich der in § 9 Absatz 3 Satz 1 namentlich genannten Schutzbereichsbehörden erfor-
derlich. Die in § 9 Absatz 3 Satz 1 genannten Wehrbereichsverwaltungen wurden zum 30. Juni 2013 aufgelöst. 
Die Aufgabe wird nunmehr durch das mit Einrichtungserlass des Bundesministeriums der Verteidigung vom 
30. Juli 2012 eingerichtete Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
wahrgenommen. 
Zu Artikel 12 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) 
Zu Nummer 1 
Folgeänderung zu Nummer 3 (Einfügung des § 76f). 
Zu Nummer 2 
Folgeänderung zu Nummer 3. Zuschläge an Entgeltpunkten für nachversicherte Soldatinnen auf Zeit und Soldaten 
auf Zeit (§ 76f) sind bei der Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte für die Bestimmung des Monatsbetrags 
einer Rente zu berücksichtigen. 
Zu Nummer 3 
Die Regelung ist eine Sonderregelung zu § 70 Absatz 1. Für Beiträge aus beitragspflichtigen Einnahmen, die nach 
fiktiver Erhöhung der beitragspflichtigen Einnahmen um 15 Prozent gemäß § 181 Absatz 2a (siehe Regelung zu 
Nummer 5) über der Beitragsbemessungsgrenze bzw. der Beitragsbemessungsgrenze (Ost) liegen, werden Zu-
schläge an Entgeltpunkten bzw. Zuschläge an Entgeltpunkten (Ost) ermittelt. 
Zu Nummer 4 
Folgeänderung zu Nummer 3. Hält sich der Berechtigte gewöhnlich im Ausland auf, sind Zuschläge an Entgelt-
punkten für nachversicherte Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit (§ 76f) bei der Ermittlung der persönlichen 
Entgeltpunkte für die Bestimmung der Höhe einer Rente zu berücksichtigen. 
Zu Nummer 5 
Für eine verbesserte rentenrechtliche Absicherung der Soldatinnen und Soldaten ohne Pensionsanspruch wird die 
Beitragsbemessungsgrundlage (beitragspflichtige Einnahmen) des § 181 für die Nachversicherung von Soldatin-
nen auf Zeit und Soldaten auf Zeit fiktiv um 15 Prozent angehoben. Dies trägt dazu bei, einen Ausgleich für die 
fehlende betriebliche Altersversorgung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit in Form der Zusatzversor-
gung des Bundes und der Länder durch eine verbesserte Nachversicherung im System der gesetzlichen Renten-
versicherung zu schaffen. 
Ein Überschreiten der Beitragsbemessungsgrenze infolge der fiktiven Erhöhung der beitragspflichtigen Einnah-
men um 15 Prozent kommt nur für wenige Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit in Betracht. Die Berück-
sichtigung von beitragspflichtigen Einnahmen über der Beitragsbemessungsgrenze wird für diese nachzuversi-
chernden Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit zugelassen, um auch für sie die im Koalitionsvertrag verein-
barte Verbesserung in der Nachversicherung wirksam werden zu lassen. So wird sichergestellt, dass sich die Er-
höhung der Beitragsbemessungsgrundlage gleichermaßen für alle Besoldungsgruppen rentenerhöhend auswirkt. 
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Andernfalls würden Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit ab der Besoldungsgruppe A 13 aufwärts im Ver-
gleich zu den Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit niedrigerem Einkommen bei der Nachversicherung 
Nachteile erleiden. Es handelt sich bei diesem Personenkreis vornehmlich um Fachkräfte (Ärztinnen, Ärzte, In-
genieurinnen, Ingenieure, Hubschrauberpilotinnen, Hubschrauberpiloten), die von der Bundeswehr dringend be-
nötigt werden. 
Da die fiktive Aufstockung der beitragspflichtigen Einnahmen in der Rentenversicherung im Hinblick auf eine 
bifunktionale Altersabsicherung während der Dienstzeit als Soldatinnen auf Zeit oder Soldaten auf Zeit erfolgt, 
ist die Berücksichtigung von Nachversicherungsentgelten (maximal um 15 Prozent) über der Beitragsbemes-
sungsgrenze bzw. über der Beitragsbemessungsgrenze (Ost) in der allgemeinen Rentenversicherung (§§ 159,  
228a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 275a) gerechtfertigt und zielführend. 
Im Übrigen gelten für die nach § 181 Absatz 2a zu zahlenden Beiträge, die auf der fiktiven Erhöhung der bei-
tragspflichtigen Einnahmen beruhen, die Vorschriften über die Nachversicherung gemäß §§ 181 ff. uneinge-
schränkt. 
Zu Nummer 6 
Folgeänderung zu Nummer 5 für den Fall, dass im Nachversicherungszeitraum von Soldatinnen auf Zeit und 
Soldaten auf Zeit bereits Pflichtbeiträge liegen. Auch in diesen Fällen kann es durch die fiktive Erhöhung der 
beitragspflichtigen Einnahmen um 15 Prozent zu Überschreitungen der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze 
kommen, und zwar um maximal 15 Prozent (§ 181 Absatz 2a Satz 2). Aufstockungsbasis nach § 181 Absatz 2a 
Satz 1 ist bei einem Zusammentreffen mit Pflichtbeiträgen immer das Entgelt aus der Tätigkeit als Soldat auf Zeit, 
ohne Berücksichtigung der weiteren Pflichtbeiträge im Nachversicherungszeitraum, maximal die jeweilige Bei-
tragsbemessungsgrenze. 
Zu Nummer 7 
Folgeänderung zu Nummer 5. Die beitragspflichtigen Einnahmen, die aus der Erhöhung der Nachversicherungs-
entgelte um 15 Prozent resultieren, sind gegenüber dem Träger der Rentenversicherung gesondert in der Nach-
versicherungsbescheinigung auszuweisen. 
Zu Nummer 8 
Sonderregelung im Hinblick auf das Inkrafttreten nach Artikel 13 Absatz 7 zum 1. Januar 2016. Die verbesserten 
Nachversicherung (§ 181 Absatz 2a) gilt nicht, wenn die Nachversicherungsbeiträge für ausgeschiedene Solda-
tinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit vor dem 1. Januar 2016 fällig geworden sind. 
Zu Artikel 13 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 
Zu Absatz 1 
Soweit in den Absätzen 2 bis 9 nicht Abweichendes geregelt ist, soll das Gesetz am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft treten. 
Zu Absatz 2 
Die unter gleichen Voraussetzungen gezahlte Aufwandsentschädigung entfiel zum 31. Dezember 2012. Die rück-
wirkende Gewährung der Erschwerniszulage ab 1. Januar 2013 ermöglicht die lückenlose Zahlung einer entspre-
chenden Leistung. 
Zu Absatz 3 
Die Gewährung der Stellenzulagen für Soldatinnen und Soldaten als Kommandant im militärischen Lufttransport 
sowie als Rettungsmedizinerin oder Rettungsmediziner, Gebietsärztin oder Gebietsarzt ist bis zum 31. Dezember 
2014 befristet. Die Weitergewährung ab 1. Januar 2015 ermöglicht die lückenlose Zahlung dieser Stellenzulagen. 
Zu Absatz 4 
Um aufwändige Berechnungen von tageweisen Erhöhungen zu vermeiden, treten die Erhöhungen der Stellen- 
und Erschwerniszulagen sowie die Neuregelungen bei den Berufssoldatinnen und Berufssoldaten im Zusammen-
hang mit der Berücksichtigung privatwirtschaftlichen Erwerbseinkommens und der Kürzung der Versorgungsbe-
züge aufgrund eines Versorgungsausgleichs zum nächsten Ersten eines Monats in Kraft. 
Zu Absatz 5 
Das Datum des Inkrafttretens korrespondiert mit der Inkraftsetzung der Novellierung des Unterhaltssicherungs-
gesetzes. 
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Zu Absatz 6 
Am 1. Januar 2016 treten die neuen Arbeitszeitregelungen für Soldatinnen und Soldaten mit der Möglichkeit der 
Gewährung einer Mehrarbeitsvergütung in Kraft. In den Fällen, in denen keine neue Arbeitszeitregelung möglich 
ist, kann weiterhin eine Vergütung für Soldatinnen und Soldaten mit besonderer zeitlicher Belastung gewährt 
werden. Damit am 1. Januar 2016 auch die Verordnung über die Gewährung einer Mehrarbeitsvergütung für 
Soldatinnen und Soldaten und die Änderung der Soldatenvergütungsverordnung in Kraft treten kann, treten die 
Ermächtigungsgrundlage für die Mehrarbeitsvergütungsverordnung (§ 50 des Bundesbesoldungsgesetzes) und 
die Änderung der Ermächtigungsgrundlage für die Soldatenvergütungsverordnung (§ 50a des Bundesbesoldungs-
gesetzes) bereits am 1. Dezember 2015 in Kraft. Entsprechendes gilt für die Gewährung eines erhöhten Wehrsol-
des (§ 2 des Wehrsoldgesetzes). 
Zu Absatz 7 
Am 1. Januar 2016 treten die neuen Arbeitszeitregelungen für Soldatinnen und Soldaten in Kraft. Damit die noch 
zu erlassene Arbeitszeitverordnung auch am 1. Januar 2016 in Kraft treten kann, tritt die Ermächtigungsgrundlage 
zum Erlass dieser Verordnung (Absatz 5 in Artikel 5 Nummer 7) bereits am Tag nach der Verkündung dieses 
Gesetzes in Kraft. Dieser Absatz wird daher von der abweichenden Inkrafttretensregelung ausgenommen. 
Ebenfalls am 1. Januar sollen die neuen Nachversicherungsvorschriften in Kraft treten. Erfasst werden alle Nach-
versicherungen von Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die ab dem 1. Januar 2016 ohne Anspruch oder 
Anwartschaft auf eine Versorgung aus der Beschäftigung bei der Bundeswehr ausscheiden und Gründe für einen 
Aufschub der Beitragszahlung nicht gegeben sind (vgl. § 8 Absatz 1 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch). Erfasst werden von der verbesserten Nachversicherung auch Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, 
die zwar vor dem 1. Januar 2016 unversorgt aus der Beschäftigung bei der Bundeswehr ausgeschieden sind, bei 
denen aber erst nach dem 31. Dezember 2015 Gründe für einen Aufschub der Beitragszahlung nicht mehr gegeben 
sind. 
Zu Absatz 8 
§ 70a des Bundesbesoldungsgesetzes und die entsprechenden Folgeregelungen sollen mit Beginn der Ausliefe-
rung der neuen Dienstkleidung für die Beamtinnen und Beamten der Zollverwaltung in Kraft treten. Der Beginn 
der Auslieferung ist abhängig vom Verlauf des Vergabeverfahrens. Daher kann für ihn derzeit noch kein konkreter 
Zeitpunkt angegeben werden und mithin auch kein fester Termin für das Inkrafttreten der besoldungsrechtlichen 
Regelungen. Das Bundesministerium der Finanzen gibt den Tag des Beginns der Auslieferung zu gegebener Zeit 
im Bundesgesetzblatt bekannt.  
Zu Absatz 9 
Die Zollkleiderkasse (ZKK) ist durch Artikel 5 des Vierten Zolländerungsgesetzes 1957 in Verbindung mit der 
Anordnung des Bundespräsidenten über den Erlass von Bestimmungen für die Dienstkleidung von Beamtinnen 
und Beamten der Bundeszollverwaltung als Körperschaft des öffentlichen Rechts eingerichtet worden. 
Nach Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes besteht die Aufgabe der ZKK darin, die zum Tragen von Dienstkleidung 
verpflichteten Bediensteten der Zollverwaltung mit einheitlicher, für die Dienstverrichtung geeigneter und mög-
lichst preiswerter Dienstkleidung zu versorgen. Zu diesem Zweck ist die ZKK nach kaufmännischen Grundsätzen 
ohne Gewinnabsicht zu führen. 
Die Rechts- und Fachaufsicht wird vom Bundesministerium der Finanzen ausgeübt.  
Bei der ZKK handelt es sich um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Dienstkleidungsträger, die ehe-
maligen Angehörigen der Zollverwaltung mit noch nicht getilgter Dienstkleidungsschuld sowie die Bediensteten 
der Zollfahndung, die an der Schulung in waffenloser Selbstverteidigung teilnehmen und Sportkleidung von der 
ZKK beziehen, sind Pflichtmitglieder der ZKK (Ziffer 3.2 der Bestimmungen über die Ausstattung mit Zolldienst-
kleidung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 2001). Der ursprünglich erhobene Mitgliedsbeitrag 
wurde Anfang der 70er Jahre von der Erhebung eines Eigenanteils auf den Rechnungsbetrag der Bestellung ab-
gelöst. 
Die verwaltungsmäßige Betreuung, einschließlich der Bereitstellung der Liegenschaften, der für den Dienstbe-
trieb erforderlichen Sachausstattung und des erforderlichen Personals sowie der Zuständigkeit für beamtenrecht-
liche Entscheidungen obliegt der Bundesfinanzdirektion Südwest (BFD Südwest). Sie beinhaltet auch die Vertre-
tung der ZKK bei allen Rechtshandlungen gegenüber Gerichten und anderen Behörden außerhalb des Geschäfts-
bereichs des Bundesministeriums der Finanzen sowie bei allen Rechtsstreitigkeiten. 
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Die ZKK besitzt keine eigenständige Dienstherrenfähigkeit im Sinne des § 2 des Bundesbeamtengesetzes. Sie 
bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Einrichtungen und des Personals der BFD Südwest. Auch die Be-
schaffung der Dienstkleidung für die ZKK wird im Auftrag der ZKK durch die BFD Südwest (Zentrale Beschaf-
fungsstelle) durchgeführt.  
Die ZKK führt nach kaufmännischen Grundsätzen Buch über ihre Geschäftsvorfälle. Geschäftsjahr ist das Haus-
haltsjahr des Bundes. Zum Abschluss des Geschäftsjahres wird eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung 
erstellt. Personal- und Sachkosten sowie sonstige Kosten, die sich für die ZKK aus abgeschlossenen Verwaltungs-
vereinbarungen ergeben, werden auf der Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung in der Bilanz bzw. der 
Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt. Ein finanzieller Ausgleich der Personal- und Sachkosten gegenüber 
der BFD Südwest findet nicht statt; die Verwaltungsausgaben der ZKK (Sach- und Personalkosten) werden damit 
faktisch vollständig vom Bund getragen. 
Die Geschäftsführung der ZKK wird jährlich vom Prüfungsdienst des Hauptzollamts Darmstadt geprüft. Dieser 
legt dem BMF einen Prüfungsbericht vor, auf dessen Grundlage das BMF die Entlastung der Geschäftsführung 
vornimmt. 
Im Zuge der Neuordnung des Dienstkleidungswesens wird die ZKK aufgelöst. Die dort wahrgenommenen Pro-
zesse werden in die bestehende Linienorganisation überführt. 
Es wird davon ausgegangen, dass die Neuordnung des Dienstkleidungswesens erst 2018 vollständig abgeschlos-
sen sein wird (geplanter Rollout-Zeitraum der neuen Dienstkleidung: 4. Quartal 2016 bis 1. Quartal 2018).  
Für die Zolldienststellen muss bis zum individuellen Umstellungstermin weiterhin der Bezug alter Dienstkleidung 
über die ZKK gewährleistet werden. Für die Abwicklung der ZKK (Beitreibung möglicher Kleiderkassenschul-
den, Verwertung der Lagerbestände etc.) ist nach der vollständigen Einführung der neuen Dienstkleidung eine 
angemessene Übergangszeit vorzusehen. Zudem muss der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die derzeit ihre 
Dienstkleidung ebenfalls über die ZKK bezieht, eine Übergangsfrist zur Neuordnung ihrer Bezugswege einge-
räumt werden.  
Die Auflösung der ZKK soll zwar wegen des Sachzusammenhangs zur Einfügung des neuen § 70a in das Bun-
desbesoldungsgesetz bereits jetzt normiert werden, allerdings erst mit Ablauf des 31. Dezember 2019 in Kraft 
treten. Einzelheiten zur Auflösung der ZKK sind in der Satzung der ZKK geregelt.  
Zum Anhang (Anlage IX) 
Es wird auf die Begründung zu Artikel 2 Nummer 10 verwiesen. 

C. Stellungnahmen der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften 

Den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften ist im Rahmen der Beteiligung nach § 118 des Bundesbeamten-
gesetzes i. V. m. § 35a des Soldatengesetzes Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden.  
Die Gewerkschaften begrüßen einhellig den Gesetzentwurf als einen wesentlichen Schritt, die Attraktivität der 
Bundeswehr als Arbeitgeber zu erhöhen. Insbesondere die Einführung einer regelmäßigen Arbeitszeit für Solda-
tinnen und Soldaten im sog. Grundbetrieb wird positiv hervorgehoben. Die Statusgruppe der Beamtinnen und 
Beamten werde allerdings insgesamt nicht hinreichend berücksichtigt. 
Der Deutsche BundeswehrVerband (DBwV) fordert eine Erstreckung des für Soldatinnen und Soldaten vorge-
sehenen Personalbindungszuschlags auch auf Beamtinnen und Beamte. Während der DBwV die vorgesehene 
Anhebung der Erschwerniszulagen begrüßt, hält er die vorgesehene Anpassung bei den Stellenzulagen für unzu-
reichend und fordert eine generelle Anhebung aller Stellenzulagen. Die Verbesserungen für Berufssoldatinnen 
und Berufssoldaten in der Versorgung seien vom Ansatz her positiv zu bewerten, sie müssten jedoch unter Ein-
beziehung auch der Beamtinnen und Beamten noch erweitert werden. Zudem bemängelt der DBwV, dass die 
Verbesserung der Nachversicherung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit zu gering ausfalle.  
Auch der dbb beamtenbund und tarifunion hält eine Ausweitung des Personalbindungszuschlags auf Beamtin-
nen und Beamte für erforderlich. Im Hinblick auf die Notwendigkeit generell attraktiver Bezahlungsbedingungen 
müssten alle Stellenzulagen angehoben werden. Die vorgesehenen Verbesserungen in der Nachversicherung für 
Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit hält der dbb für systemgerecht. 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht beim Personalbindungszuschlag Verbesserungsbedarf. Die nach 
Auffassung des DGB zu engen tatbestandlichen Voraussetzungen und die vorgesehenen Ermessensspielräume 
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könnten eine einheitliche Handhabung der Vorschrift beeinträchtigen. Der DGB regt zudem an, bei der Gestaltung 
der Arbeitszeitregelungen Vorbilder aus dem Bundespolizeibereich zu berücksichtigen. 
Der Verband der Beamten der Bundeswehr e. V. (VBB) fordert neben einer Optimierung der Anwendung des 
Personalgewinnungszuschlags ebenfalls eine Erweiterung der Anwendung des Personalbindungszuschlags auf 
Beamtinnen und Beamte. Der Verband kritisiert die aus seiner Sicht insgesamt völlig unzureichende Berücksich-
tigung der verbeamteten Angehörigen der Bundeswehr. 
Die Bundesregierung weist demgegenüber darauf hin, dass die Mehrheit der Regelungen zwar tatsächlich die 
Statusgruppe der Soldatinnen und Soldaten betrifft. Dabei geht es aber in wesentlichen Punkten nur um eine 

bei der verbesserten Nachversicherung für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit). Die Erhöhung der Er-
schwerniszulagen begünstigt zudem beide Statusgruppen gleichermaßen. 
Eine Erstreckung des Personalbindungszuschlags auf Beamtinnen und Beamte ist dagegen nicht geboten. Ände-
rungsvorschläge zu der seit März 2012 geltenden Regelung zum Personalgewinnungszuschlag sind im Hinblick 
auf dessen Evaluierung bis Dezember 2016 verfrüht.  
Die Verbesserungen bei den Stellenzulagen berücksichtigen die gestiegenen Anforderungen der jeweiligen Funk-
tionen. Soweit der Entwurf hier nur Tatbestände einbezieht, die Soldatinnen und Soldaten betreffen, sind die hier 
bereits in der Vergangenheit erfolgten Verbesserungen für den Beamtenbereich zu berücksichtigen. So ist bei der 
sog. Polizeizulage, die im Beamtenbereich eine Stellenzulage mit besonderer praktischer Bedeutung ist, die An-
rechnung auf andere Zulagen schrittweise abgebaut worden.  
Die Regelungen zum Soldatenversorgungsrecht knüpfen an die soldatenspezifisch besonders frühe Altersgrenze 
an, die so im Beamtenbereich nicht bzw. nur eingeschränkt bei der besonderen Altersgrenze im Polizeivollzugs-
bereich existiert. Dementsprechend ist weder eine Übertragung auf Beamtinnen und Beamte geboten noch besteht 
Anlass zu einer allgemeinen Ausweitung der Regelungen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKR-Gesetz: 

Entwurf eines Gesetzes zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr 
(NKR-Nr. 3075) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens 
geprüft. 

I. Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger: 

Einmalig: 

Jährlich: 

 

150 Stunden 

170 Stunden 

Wirtschaft: Keine Auswirkungen 

Verwaltung: 

Einmalig: 

Jährliche Entlastung: 

 

2,6 Mio. Euro 

- 2,7 Mio. Euro  

Evaluierung Das Ressort überprüft die Wirkung des Personal-
bindungszuschlags bis zum 31. Dezember 2018. 

Der Nationale Normenkontrollrat macht im Rahmen seines gesetzlichen Prüfauftrages 
keine Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungs-
vorhaben geltend. 

II. Im Einzelnen: 

Der Koalitionsvertrag der CDU/CSU und SPD vom 27. November 2013 sieht eine Attraktivi-
tätsoffensive für die Bundeswehr vor. So hat die Bundeswehr mit der Agenda „BUNDES-
WEHR IN FÜHRUNG – Aktiv.Attraktiv.Anders.“ vom 4. Juni 2014 ihren Anspruch formuliert, 
einer der attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands zu werden. Mit vorliegendem Artikelgesetz 
sollen daher verschiedene Maßnahmen in den folgenden drei Teilbereichen: 

– Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Dienstgestaltung, 

– Zielgerechte Erhöhung der Attraktivität der Vergütung und  

– Verbesserung der sozialen Absicherung  

umgesetzt werden. 

Erfüllungsaufwand: 

Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand für die Wirt-
schaft.  

Bürgerinnen und Bürger: 

Soldaten und Beamten als Bürger entsteht zum einen jährlicher Erfüllungsaufwand von 170 
Stunden durch die Erweiterung der Wahlmöglichkeit der Beantragung eines Zuschusses für 
die Beschaffung der Ausgehuniform auf länger dienende Dienstgrade (bisher nur Unteroffi-
ziere). Die Antragstellung erfolgt einmalig pro Fall (1.000 Fälle, pro Fall 10 Min.). Zum anderen 
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entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand von 150 Stunden infolge der Anhebung der Beträge 
von geleisteten Ausgleichzahlungen an Soldaten, die in den Jahren 2002 – 2011 durch einen 
Einsatzunfall ganz oder teilweise dienstunfähig geworden sind. Auch hierfür ist ein entspre-
chender Antrag zu stellen (50 Fälle, pro Fall 3 Stunden). 

Verwaltung: 

Der wesentliche einmalige Erfüllungsaufwand entsteht durch die Verbesserung der Nachver-
sicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung für Soldaten auf Zeit. Hier wird im Sechs-
ten Buch Sozialgesetzbuch der Ausgleich für die bisher fehlende betriebliche Zusatzversor-
gung geschaffen (orientiert an den Grundsätzen der Zusatzversorgung der Tarifbeschäftigten 
des öffentlichen Dienstes). Im Bereich des BMVg belaufen sich diese Kosten auf 2 Mio. Euro 
für die Anpassung der entsprechenden Software, für die Berechnung der Nachversicherung 
sowie für den Zahlungsverkehr mit der Deutschen Rentenversicherung. Bei der Deutschen 
Rentenversicherung beläuft sich der einmalige Erfüllungsaufwand auf 260.000 Euro. 

Weiterer einmaliger Erfüllungsaufwand (290.000 Euro) entsteht aufgrund mehrerer geänder-
ter Regelungen, z.B. für Anpassungen der Software oder Änderungen von Bescheiden. 

Jährlicher Erfüllungsaufwand entsteht überwiegend aufgrund der Einführung des Personal-
bindungszuschlags in Personalmangelbereichen von insgesamt 91.500 Euro, insbesondere 
für die zusätzliche Bescheiderteilung (82.500 Euro, 2.500 Fälle) sowie für die Feststellung der 
Bedarfslage und Überwachung des Ausgabenvolumens (9.000 Euro, 224 Stunden).  

Die wesentliche Entlastung resultiert zum einen aus der Übertragung des bisherigen gesam-
ten Aufgabenbereichs „Dienstkleidung“ der Zollkleiderkammer an einen Full-Service-Dienst-
leister (715.000 Euro) sowie aus dem damit zusammenhängenden Wegfall von mehreren 
Vergabeverfahren (92.000 Euro) pro Jahr. Zum anderen resultiert sie aus der Änderung des 
Soldatenversorgungsgesetzes. Hier fällt künftig die Anrechnung privatwirtschaftlicher Ein-
künfte außerhalb des öffentlichen Dienstes auf Bildungszuschüsse (ausgenommen sind Ein-
künfte aus Bildungsmaßnahmen) (750.000 Euro, 5.800 Fälle) sowie die Anrechnung privat-
wirtschaftlicher Einkünfte auf die Versorgung während der Zeit der Versetzung in den Ruhe-
stand und der Erreichung der Altersgrenze weg (1,2 Mio. Euro, 5.000 Fälle).  

Darüber hinaus überprüft das Ressort bis zum 31. Dezember 2018 die Wirkung des Perso-
nalbindungszuschlags. 

Dr. Ludewig 
Vorsitzender + Berichterstatter 
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